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 Vorbemerkungen 1

 Rechtsgrundlage 1.1

Rechtsgrundlage für die 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 394 ist  
 

• das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15.07.2014 (BGBl. 
I S. 954), 

• die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
11.06.2013 (BGBl. I S. 1548),  

• die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.08.2007 (GVBl 2007, S. 588), zuletzt geändert durch § 1 Nr. 177 der Verordnung 
vom 22.07.2014, GVBl. S. 286 und 

• die Planzeichenverordnung (PlanzV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
22.07.2011 (BGBl. I S. 1509). 

 
Es wird das beschleunigte Verfahren gemäß § 13a BauGB angewendet.  
 
 

 Verfahren 1.2

1.2.1 Beschlüsse 

Der Stadtrat der Stadt Fürth hat mit Beschluss vom 19. Juni 2013 das Satzungsverfahren zu 
dieser 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 394 im beschleunigten Verfahren gem. § 13a 
BauGB förmlich eingeleitet. 
 
Der Bau- und Werkausschuss der Stadt Fürth hat in seiner Sitzung am 21.05.2014 eine Än-
derung des Erschließungskonzeptes beschlossen. Das Plangebiet soll folglich an die Stadel-
ner Hauptstraße angebunden werden.  
 
Der Bau- und Werkausschuss der Stadt Fürth hat in seiner Sitzung am 17.09.2014 dem 
Entwurf der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 394 einschließlich der Entwurfsbegrün-
dung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.  
 
Der Stadtrat der Stadt Fürth hat in seiner Sitzung am __.__.____ die 6. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 394 als Satzung sowie die Begründung beschlossen. 
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1.2.2 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

In der Zeit vom 08.07.2013 bis einschließlich 19.07.2013 wurde eine Öffentlichkeitsbeteili-
gung gem. § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB durchgeführt. Im genannten Zeitraum konnte sich die 
Öffentlichkeit zu den allgemeinen Zielen und Zwecken und wesentlichen Auswirkungen un-
terrichten und während dieser Frist äußern.  
 
Anregungen aus der Öffentlichkeit wurden in diesem Zeitraum nicht vorgetragen. Zum anbe-
raumten Erörterungstermin am 23.07.2013 ist niemand erschienen. 
 
 

1.2.3 Beteiligung der Behörden 

Die Fachbehörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die benachbarten Städte 
Nürnberg, Erlangen und Schwabach und die Naturschutzverbände sind mit Schreiben vom 
18.11.2013 und mit Frist bis zum 23.12.2013 gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 4 Abs. 2 
bzw. § 2 Abs. 2 BauGB beteiligt worden. Zu diesem Zweck sind ihnen die Entwürfe zur Bau-
leitplanung mit Stand vom 14.11.2013 und der Bitte um Stellungnahme zugeleitet worden. 
 
 

1.2.4 Öffentliche Auslegung 

Die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB des Entwurfs der 6. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 394 mit der Begründung wurde vom 16.10.2014 bis einschließlich 
17.11.2014 durchgeführt. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 18 am 
08.10.2014. 
 
Die Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 10.10.2014 über die Durchführung 
der öffentlichen Auslegung benachrichtigt worden. Ihnen sind die Entwürfe zur Bauleitpla-
nung i. d. F. vom 01.09.2014 nebst Anlagen verbunden mit der Möglichkeit zur Stellungnah-
me zugeleitet worden. 
 
 

1.2.5 Bebauungsplan der Innenentwicklung 

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt. Sachlich han-
delt es sich um die Wiedernutzbarmachung einer gewerblichen Brachfläche mit einer Folge-
nutzung als Wohnstandort. 
 
Das Bebauungsplangebiet unterschreitet eine zulässige Grundfläche im Sinne von § 19 Abs. 
2 Baunutzungsverordnung von 20.000 Quadratmetern erheblich, sodass eine Vorprüfung 
des Einzelfalls entbehrlich ist (sog. Typ- 1-Fall gem. § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Baugesetz-
buch). 
 
Auch die weiteren Voraussetzungen zur Anwendung des beschleunigten Verfahrens gem.  
§ 13a BauGB sind im vorliegenden Fall erfüllt.  
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Demnach 
 

• handelt es sich um ein Vorhaben zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum 
• besteht keine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b Baugesetzbuch genannten 

Schutzgüter  
• besteht keine Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung nach § 3 UVPG  
• stehen keine Ziele der Raumordnung dem Vorhaben entgegen   
• handelt es sich nicht um ein Vorhaben von überörtlicher Bedeutung 
• handelt es sich nicht um eine Auskragung in den Außenbereich 

 
Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind sowie von der zusammenfassenden Erklä-
rung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 BauGB und § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen. 
 
 
 

 Planungsanlass, Ziele und Zwecke der Planung 2

 Planungsanlass 2.1

Der seit dem 01.08.1969 rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 394 nebst Teilbereichen der 
2. Änderung (rechtsverbindlich seit dem 02.04.1971) und 4. Änderung (rechtsverbindlich seit 
dem 06.08.1971) sollen zugunsten einer Wiedernutzbarmachung gewerblicher Brachflächen 
mit einer Folgenutzung als Wohnstandort angepasst und geringfügig erweitert werden. Die 
Stadt Fürth unterstützt damit das Vorhaben des neuen Eigentümers (Fa. Georg Schenk 
Wohn- und Gewerbebau GmbH, Siegelsdorfer Str. 55, 90768 Fürth), der als Bauträger und 
Investor die Neuerrichtung von Einfamilienhäusern vorsieht. Das beabsichtigte Vorhaben 
umfasst die Freistellung des Grundstücks durch den Abriss der gewerblichen Hallengebäude 
und den anschließenden Neubau von insgesamt 34 Einfamilienhäusern als Einzel-, Doppel-, 
Ketten- bzw. Reihenhäuser. 
 
Aus Sicht der Stadt Fürth soll das geplante Vorhaben im Sinne eines Flächen- und Ressour-
cen schonenden Umgangs mit Grund und Boden als Maßnahme der Innenentwicklung er-
möglicht und dadurch zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum beigetragen werden. 
 
Zur Steuerung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung ist die Änderung des Bebau-
ungsplanes erforderlich. 
 
 

 Ziele und Zwecke der Planung 2.2

Folgende Ziele und Zwecke liegen der Planung zugrunde: 
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• Sicherstellung und Leitung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung nebst 
• Herbeiführung einer planungsrechtlichen Genehmigungsfähigkeit für die Errichtung 

von Eigenheimen 
• Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum 
• Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 
• Absicherung der Erschließung des Baugebietes 
• Wiedernutzbarmachung einer gewerblichen Brachfläche als Maßnahme der Innen-

entwicklung 
• Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft 

 
 

 Planungserfordernis 2.3

In den bestehenden Bebauungsplänen (Nr. 394 -Ursprungsbebauungsplan- nebst seiner 2. 
und 4. Änderung) der Stadt Fürth ist das in Rede stehende Baugrundstück als Gewerbege-
biet festgesetzt. Das genannte Vorhaben steht damit der festgesetzten Art der baulichen 
Nutzung entgegen. Da eine Genehmigung des Vorhabens auf der Grundlage des § 31 
BauGB (Ausnahmen und Befreiungen) nicht in Betracht kommt, bedarf es einer planungs-
rechtlichen Absicherung und Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
über ein Verfahren zur Änderung der verbindlichen Bauleitpläne. Zielsetzung ist es, den 
Standort entsprechend dem angedachten Vorhaben als Allgemeines Wohngebiet festzuset-
zen. 
 
Im Rahmen dieses Bauleitplan-Änderungsverfahrens (6. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 394) wird der Geltungsbereich gegenüber dem Ursprungsplan nebst 2. und 4. Änderung 
geringfügig erweitert. Die Erweiterung umfasst zwei Bereiche, die bisher noch nicht im Gel-
tungsbereich eines Bebauungsplanes festgesetzt waren. Es handelt sich um Teilflächen der 
angrenzenden Erschließungsstrukturen von der Stadelner Hauptstraße und der Bayernstra-
ße, am westlichen und am nordöstlichen Rand. Zielsetzung der Erweiterungen in die Stadel-
ner Hauptstraße ist die planungsrechtliche Absicherung von Maßnahmen zur Gestaltung der 
verkehrlichen Anbindung des Plangebietes (Mittelinsel mit Fahrstreifenversatz, Abbiegespur 
für aus Richtung Norden kommende Linksabbieger), des Schutzes bestehender Strukturen 
beiderseits der Bayernstraße (Auswirkungen motorisierter Individualverkehr), zur Verbesse-
rung des bereits bestehenden Durchwegungsangebotes in West-Ost-Richtung sowie zur 
Sicherung des Baumbestandes. Im Bereich der Bayernstraße erfolgt die Erweiterung zur 
planungsrechtlichen Absicherung von Anpassungsmaßnahmen zur Anbindung von Grund-
stückszufahrten (Absenkung von Borden). 
 
Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB muss der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwi-
ckelt werden. Da das Vorhaben den Darstellungen des Flächennutzungsplanes widerspricht, 
wird der vorbereitende Bauleitplan im Wege der Berichtigung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 
BauGB angepasst werden. Die geordnete städtebauliche Entwicklung wird nicht beeinträch-
tigt. 
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 Lage und Geltungsbereich 2.4

Das Plangebiet liegt im Norden von Fürth, am nördlichen Ortsrand des Ortsteils Stadeln.  
 
Es wird im Westen von der Stadelner Hauptstraße, im Süden vom Straßäckerweg und im 
Osten von der Bayernstraße begrenzt. 
 
Die Entfernung zum Fürther Innenstadtzentrum beträgt rund fünf Kilometer. Der Ortskern von 
Stadeln mit Einrichtungen zur Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs 
sowie Gemeinbedarfseinrichtungen usw. befindet sich etwa 700 m südlich des Plangebietes. 
Der nächstgelegene Haltepunkt im ÖPNV befindet sich am südlichen Ende der Bayernstra-
ße, Ecke Herboldshofer Straße, rd. 600 m südlich des Plangebietes. 
 
Der Änderungsbereich umfasst im Wesentlichen das ehemals gewerblich genutzte Grund-
stück (Fa. Orenstein & Koppel, Fl.-Nr. 153). In den Planbereich einbezogen sind darüber 
hinaus Teile der angrenzenden Straßenräume. Dies betrifft im Südwesten den Zufahrtsbe-
reich (westliches Ende des Straßäckerweges, Fl.-Nrn. 155/17, 155/20 und teilweise 155), 
den angrenzenden Teil der Stadelner Hauptstraße (Fl.-Nr. 154/1, teilweise Fl.-Nr. 164/3 und 
157/5) sowie im Nordosten einen Abschnitt der Bayernstraße (teilweise Fl.-Nr. 191/1).  
 
Das Plangebiet hat eine Größe von rd. 1,37 ha. 
 
 

 Planungsalternativen 2.5

Aufgrund der eigentumsrechtlichen Situation kommen räumliche Planungsalternativen nicht 
in Betracht. Das von einem Investor angedachte Vorhaben konzentriert sich räumlich auf ein 
Baugrundstück, das sich in seinem Eigentum befindet. 
 
Eine inhaltliche Planungsalternative besteht durch ein Festhalten am Status quo. Dement-
sprechend wäre eine gewerbliche Nutzung des Grundstücks anzustreben. Einschränkungen 
hinsichtlich des Emissionsverhaltens sich hier ansiedelnder Gewerbebetriebe ergeben sich 
allerdings durch das wohngenutzte Umfeld im Bereich von Straßäckerweg und Bayernstra-
ße.  
 
Durch die dominierenden Wohnnutzungen im Plangebietsumfeld erscheint die beabsichtigte 
Wohnfolgenutzung unter Aufgabe der ursprünglich gewerblichen Nutzungsabsicht des 
Grundstücks konsequent und auch im Interesse der umliegenden Bewohner. 
 
 
  



STADT FÜRTH 

6. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 394 

 

6 

 Übergeordnete Planungen, Flächennutzungsplan 3

 Raumordnung 3.1

Die Bauleitpläne sind gem. § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung und Landespla-
nung anzupassen.  
 
„Gegenstand der Landesplanung ist die Ordnung und Entwicklung der Räume in Bayern. Ihr 
Ziel ist es, auf überörtlicher Ebene die unterschiedlichen Anforderungen an die Nutzung der 
Räume aufeinander abzustimmen und auftretende Konflikte auszugleichen. Auf der regiona-
len Ebene wird die Aufgabe der Landesplanung von den [..] regionalen Planungsverbänden 
wahrgenommen. Die regionalen Planungsverbände sind Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, in denen alle Gemeinden und Landkreise einer Region zusammengeschlossen sind. 
Der Planungsverband Industrieregion Mittelfranken ist Träger der Regionalplanung in der 
Planungsregion 7.  
 
Der [..] Regionalplan ist am 01.07.1988 in Kraft getreten und wurde bzw. wird laufend fortge-
schrieben [..]. Er ist ein langfristiges Ordnungs- und Entwicklungskonzept, das auf der 
Grundlage des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) und in Abstimmung mit den 
fachlichen Programmen und Plänen nach Art. 15 BayLplG (Bayerisches Landesplanungsge-
setz) die Ziele der Raumordnung und Landesplanung für die Industrieregion Mittelfranken 
konkretisiert“ (Planungsverband Industrieregion Mittelfranken; 
http://www.nuernberg.de/internet/pim/regionalplan.html [Zugriff: 06/2014]. 
 
Im Regionalplan, Raumstrukturkarte (Stand: 13. Änderung, 2007) ist Fürth als Oberzentrum 
klassifiziert, gelegen im „Stadt- und Umlandbereich im großen Verdichtungsraum Nürn-
berg/Fürth/Erlangen“.  
 
Die Großstadt Fürth (größer 100.000 Einwohner) ist Teil der Metropolregion Nürnberg. 
 
Als Oberzentrum kommt Fürth u.a. die Entwicklungsaufgabe zur Versorgung der Bevölke-
rung mit Wohnraum zu.  
 
In der Zielkarte 2: Siedlung und Versorgung ist der Planungsraum unter II. Bestehende Nut-

zungen und Festsetzungen als Gewerbliche Nutzung gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung 
berücksichtigt lediglich den Bestand an Bebauungs- oder Flächennutzungsplänen (Stand 
31.12.1987).  
 
Die raumordnerische Zielsetzung zur Weiterentwicklung von Gewerbestandorten und An-
siedlung von Gewerbebetrieben ist an geeignete Standorte geknüpft. Das Plangebiet hat 
jedoch aufgrund der dominierenden Wohnnutzungen im Plangebietsumfeld und aufgrund der 
geringen Größe des Grundstücks (Fl.-Nr. 153 Gem. Stadeln) seine Eignung als Gewerbe-
standort verloren. 
 
Konflikte zu den Zielen von Raumordnung und Landesplanung werden nicht gesehen.   
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 Flächennutzungsplan 3.2

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Fürth ist das Plangebiet der 6. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 394 überwiegend als gewerbliche Baufläche dargestellt. Lediglich der 
einbezogene Teilbereich der Stadelner Hauptstraße ist als übergeordnetes Straßennetz, der 
nördlichste Abschnitt der Bayernstraße als gewerbliche Baufläche dargestellt. Als nachricht-
liche Übernahme stellt der Flächennutzungsplan eine oberirdische Versorgungsleitung dar, 
die das Plangebiet von Südwest nach Nordost durchzieht.  
 
Die beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplanes stimmen nicht mit den Darstellun-
gen des Flächennutzungsplanes überein. Somit ist die Entwicklung des Bebauungsplanes 
aus dem Flächennutzungsplan gem. § 8 Abs. 2 BauGB nicht gegeben. 
 
Da die Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB 
erfolgt und die geordnete städtebauliche Entwicklung des Stadtgebietes nicht beeinträchtigt 
wird, muss der Flächennutzungsplan nicht vor der Aufstellung des Bebauungsplanes oder im 
Parallelverfahren geändert werden, sondern ist im Wege der Berichtigung anzupassen. Vor-
gesehen ist eine Berichtigung der gewerblichen Bauflächendarstellung in Wohnbaufläche. 
 
 
 

 Auswirkungen der Planung auf die städtebauliche Entwick-4
 lung und Ordnung 

 Nutzungen und Nutzungskonflikte 4.1

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine gewerbliche Brachfläche in Siedlungsrandlage.  
 
Die dominierende Nutzung im Plangebietsumfeld ist das Wohnen. Vorwiegend nördlich, ver-
einzelt auch östlich des Plangebietes bestehen jedoch auch gewerbliche Nutzungen (Fahr-
zeughandel, Anlagenbauer). Die Siedlungsrandlage bedingt zudem eine landwirtschaftliche 
Nutzung auf den unbebauten Flächen des Außenbereichs, nordöstlich des Plangebietes. 
Westlich des Plangebietes verläuft die Stadelner Hauptstraße. Außerhalb des Über-
schwemmungsgebietes der Regnitz grenzen wiederum Wohnnutzungen an die Stadelner 
Hauptstraße. Auf dem ehemaligen FÜW-Gelände (Fränkisches Überlandwerk AG), südwest-
lich des Plangebietes, ist aktuell ein Wohnfolgeprojekt in Planung.  
 
Aus der geplanten Wohnfolgenutzung des Plangebietes in einem hauptsächlich wohngenutz-
ten Umfeld leiten sich keine wesentlichen Konflikte ab. Für die Anrainer von Bayernstraße 
und Straßäckerweg ergibt sich durch die Anbindung des Plangebietes an die Stadelner 
Hauptstraße nebst Sicherung des bestehenden Durchfahrtsverbotes vom Straßäckerweg in 
die Stadelner Hauptstraße keine wesentliche Mehrbelastung gegenüber der Bestandssituati-
on. Die Erschließungskonzeption ist u.a. unter Berücksichtigung der Interessen der im Um-
feld lebenden Bevölkerung angepasst worden. Entgegen der ursprünglich favorisierten Rin-
gerschließung unter Mitbenutzung von Bayernstraße und Straßäckerweg werden nun ledig-
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lich noch vier der insgesamt 34 Baugrundstücke über die Bayernstraße erschlossen. Die 
übrigen 30 Baugrundstücke des Plangebietes werden über die Anbindung Stadelner Haupt-
straße/Straßäckerweg im Südwesten des Plangebietes (ehem. Zufahrt Fa. Orenstein & Kop-
pel) nebst internen Planstraßenring erschlossen.  
 
Bereits anlässlich des ursprünglichen Erschließungskonzeptes wurde geprüft, inwieweit im 
Straßäckerweg und im Gesamtgebiet Stadeln Nord Mehrverkehre auftreten. Dabei hat sich 
gezeigt, dass dieser Mehrverkehr von den vorhandenen Straßen problemlos aufgenommen 
werden kann und sich die Mehrbelastung für die Anwohner in einem vertretbaren, kaum 
spürbaren Maße bewegt. Durch die nun geplante Anbindung des Plangebietes werden die 
Mehrverkehre im Wesentlichen über die Stadelner Hauptstraße abgewickelt. Die Mehrbelas-
tung verhält sich -analog zu der ursprünglichen Variante- in einem vertretbaren Rahmen. 
Nicht zuletzt darf auch die Umwandlung des Gewerbegebietes in ein Wohngebiet bereits als 
Verbesserung hinsichtlich zu erwartender Emissionen gewertet werden.  
 
Die landwirtschaftliche Nutzung ist mit temporären Belästigungen in Form von Staub, Lärm 
und Geruch verbunden. Diese aus der landwirtschaftlichen Nutzung hervorgerufenen Immis-
sionen sind als ortsübliche Vorbelastungen zu werten und hinzunehmen. 
 
Zum Schutz vor Gewerbe- und Straßenverkehrslärm sind im Plangebiet Schallschutzmaß-
nahmen vorgesehen (vgl. Kap. 4.2 und 6.7).  
 
 

 Schallimmissionsschutztechnische Untersuchung und Beurteilung der 4.2
 Gewerbe- und Verkehrsgeräusche  

Die Untersuchungs- und Beurteilungsergebnisse der in das Plangebiet einwirkenden Gewer-
be- und Verkehrsgeräusche sind in der schallimmissionsschutztechnischen Untersuchung 
(Bericht Nr.: 11373.7, Wolfgang Sorge Ingenieurbüro für Bauphysik, Nürnberg, 11.08.2014) 
zusammengefasst.  
 
Der Bericht berücksichtigt die Neufestsetzung des Plangebietes als Allgemeines Wohngebiet 
im Sinne der Baunutzungsverordnung. Für die auf das Plangebiet einwirkenden Geräusche 
sind damit die Orientierungswerte (gem. Beiblatt 1 zur DIN 180051) von tagsüber (6:00-22:00 
Uhr) 55 dB(A) und nachts (22:00-6:00 Uhr) 40 dB(A) für Gewerbelärm und 45 dB(A) für Ver-
kehrslärm zu beachten.  
 
Die Berechnungen erfolgten unter Berücksichtigung von Lärmschutzgrundrissen im Bereich 
der nördlichsten Baufensterzeilen (für 10 Reihenhäuser). Demzufolge sind die schutzbedürf-
tigen Aufenthaltsräume ausschließlich auf den dem Gewerbegebiet abgewandten Gebäu-
desüdseiten angeordnet. An den Gebäudenordseiten sollen im Wesentlichen nur unterge-
ordnete Räume wie Flure, Bäder, Treppenhäuser angeordnet werden dürfen. Ferner sind 
Anordnungen von Lärmschutzelementen entlang der nördlichen (H=2,3 m) und westlichen 
(H= 2,5 m) Plangebietsgrenzen berücksichtigt. Auf der Westseite werden die Lärmschutze-
                                                
1 Einzusehen im Technischen Rathaus der Stadt Fürth, Hirschenstraße 2, Ebene 2.2, Stadtplanungsamt, Sachgebiet Bebau-
ungsplanung. Zu beziehen: Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin. 
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lemente mit Garagen kombiniert. Die aktiven und passiven Lärmschutzmaßnahmen sind im 
Bebauungsplan festgesetzt. 
 
In Abstimmung mit dem Ordnungsamt der Stadt Fürth erfolgte die Ermittlung der von den 
gewerblich genutzten Grundstücken im Norden und Nordosten ausgehenden Schallemissio-
nen derart, dass diese in der Summe an der bestehenden Wohnbebauung Bayernstraße Nr. 
49e die zulässigen Immissionsrichtwerte gem. TA Lärm2 für Allgemeine Wohngebiete (55 
dB(A) tagsüber, 40 dB(A) nachts) nicht überschreiten. Berücksichtigt wurde für den Anlagen-
bauer Wacker nordöstlich des Plangebietes zudem die schallimmissionsschutztechnische 
Auflage, wonach an der südlich gelegenen Wohnbebauung die Immissionsrichtwertanteile 
von 49 dB(A) tagsüber und 34 dB(A) nachts nicht überschritten werden dürfen.  
 
Für die auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrsgeräusche - ausgehend von der Stadelner 
Hauptstraße - wurde eine durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge von 11.100 Kfz berück-
sichtigt (Stadt Fürth: Planfeststellungsverfahren AS Steinach, Bezugsfall: Netz 2025 – Belas-
tung 2025).  
 
Beurteilungsergebnisse und Abwägung zu Gewerbegeräuschen: 
Bezogen auf die Gewerbegeräusche wurde festgestellt, dass tagsüber und auch nachts die 
Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete im Plangebiet mit 
Ausnahme an den Nordfassaden und teilweise an den Stirnseiten der nördlichsten Baufens-
terzeilen eingehalten werden. Die Überschreitungen betreffen nicht die Südfassaden.  
 
Die Orientierungswerte (für Allgemeine Wohngebiete) sind keine Grenzwerte, sondern unter-
liegen der Abwägung, d.h., dass sie in begründeten Fällen auch überschritten werden kön-
nen. Sie können in vorbelasteten Bereichen häufig nicht vollumfänglich einhalten werden. 
Aufgrund der lärmorientierten Grundrissplanung sind auf der Nordseite keine Aufenthalts-
räume vorgesehen. Der Bebauungsplan enthält eine entsprechende Festsetzung. 
 
Im Bereich der Stirnseiten, wo sich vereinzelt Fenster von Aufenthaltsräumen befinden wer-
den, wurden Lärmpegel von bis zu 60 dB(A) tagsüber und bis zu 45 dB(A) nachts ermittelt. 
Da die betreffenden Räume jeweils auch Lüftungsmöglichkeiten über die schalltechnisch 
unbelastete Südfassade aufweisen, besteht keine Notwendigkeit die stirnseitigen Fens-
terelemente für Lüftungszwecke zu öffnen. Daher wird die Überschreitung der Orientie-
rungswerte als unerheblich im Sinne der Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse bewertet. Unter Berücksichtigung einer ausreichenden Fensterschalldämmung, welche 
mit bauüblichen Fensterkonstruktionen im geschlossenen Zustand bereits gegeben ist, sind 
keine weiteren Maßnahmen zum Schutz vor Gewerbegeräuschen notwendig. 
 
In den Dachgeschossen der nördlichsten Plangebäude (10 Reihenhäuser am Nordrand des 
Plangebietes, parallel zur nördlichen Geltungsbereichsgrenze) soll ein Studioraum eingerich-
tet werden dürfen. Die Belichtung und Belüftung dieser Räumlichkeit erfolgt jeweils und aus-
schließlich über optionale Dachflächenfenster auf der schalltechnisch nicht belasteten Süd-
seite der Gebäude. 
 

                                                
2 Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm; 
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/481/dokumente/talaerm.pdf 
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Bezogen auf die Grundstücksfreiflächen werden im Bereich der durch die Gebäudezeilen 
geschützten und südexponierten Gartenflächen die Orientierungswerte im Plangebiet einge-
halten. 
 
Beurteilungsergebnisse und Abwägung zu Verkehrsgeräuschen: 
Die Orientierungswerte im Bereich der Grundstücksfreiflächen werden tagsüber im Wesentli-
chen eingehalten. Allerdings wurden in den westlichen Randbereichen der geplanten Be-
bauungen Überschreitungen festgestellt. Nachdem die Überschreitungen nur partiell auftre-
ten und der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) 
von 59 dB(A) regelmäßig im Bereich der südexponierten Außenwohnbereiche eingehalten 
bleibt, werden die Überschreitungen als unerheblich abgewogen.  
 
An den geplanten Gebäuden wird der Orientierungswert tagsüber um bis zu 9 dB(A) und 
nachts um bis zu 11 dB(A) durch Verkehrsgeräusche überschritten. Die Überschreitungen 
wurden jeweils nur an den westlichsten Gebäuden ermittelt. Aufgrund der festgestellten 
Überschreitungen der Orientierungs- und auch der Immissionsgrenzwerte (gem. 16. BIm-
SchV) sind Maßnahmen zum Schallimmissionsschutz vor Verkehrsgeräuschen zu berück-
sichtigen.  
 
Der Gutachter bietet hierzu zwei Lösungsansätze an: Entweder wird die aktive Schall-
schutzmaßnahme Garagenzeile nebst Lärmschutzelemente an der Westseite des Plangebie-
tes in einer Höhe von mind. 4,5 m errichtet. Oder es wird über passiven Lärmschutz sicher-
gestellt, dass in den betroffenen schutzbedürftigen Räumen die Anforderungen gem. DIN 
4109 bzw. VDI-Richtlinie 2719 an die anzustrebenden Innenpegel eingehalten werden.  
 
Die Erhöhung der Garagenzeile/Lärmschutzwand wird aus städtebaulichen Gründen abge-
lehnt. Im Bebauungsplan wird analog zum Festsetzungsvorschlag des Gutachters zusätzlich 
passiver Lärmschutz zum Schutz vor Verkehrsgeräuschen an den betroffenen Gebäuden 
festgesetzt. 
 
 

 Altlasten  4.3

Im Zusammenhang mit dem Verfahren zur 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 394 der 
Stadt Fürth wurde der Bericht der HPC AG „Orientierende Baugrund- und Altlastenuntersu-
chungen / Straßäckerweg 1 in Fürth“ vom 17.01.2012 vorgelegt. In diesem Bericht sind Er-
gebnisse von im Dezember 2011 durchgeführten Untersuchungen dargestellt. Die Untersu-
chungen waren vorgenommen worden, um neben einer Beurteilung der Baugrundeigen-
schaften auch eventuelle Altlastenrisiken bewerten zu können. 
 
Im Rahmen der Behördenbeteiligung wurde diese Untersuchung als mängelbehaftet kritisiert 
und entsprechende Nachuntersuchungen gefordert.  
 
Um die bodenschutzrechtliche Relevanz des Plangebietes hinreichend sicher beurteilen zu 
können, wurde eine historische Standortrecherche durchgeführt (R & H Umwelt GmbH, 
Nürnberg; Gutachten „Historische Recherche“ vom 14.02.2014). 
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Im Rahmen der Recherche haben sich für das Plangebiet sieben Altlastenverdachtsflächen 
ergeben, die im Rahmen einer vertiefenden Untersuchung vom genannten Büro weiterge-
hend und in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Nürnberg und dem Ordnungsamt 
der Stadt Fürth untersucht worden sind (R & H Umwelt GmbH, Nürnberg; Gutachten „Be-
weissichernde Altlastenuntersuchung“ vom 02.05.2014).  
 
Gemäß Gutachten konnten die Altlastenverdachte ausgeräumt werden und es sind keine 
weiteren altlastenbezogenen Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Die durchgeführten Un-
tergrunduntersuchungen auf die Verdachtsparameter BTEX, LHKW u.a. erbrachten keine 
relevant erhöhten Schadstoffgehalte.  
 
Zur Bewertung des Wirkpfades Boden – Grundwasser wurden im Rahmen der Boden- und 
Bodenluftuntersuchungen insgesamt 9 Rammkernsondierungen auf dem Gelände ausge-
führt. Die durchgeführten Untergrunduntersuchungen auf die Verdachtsparameter Schwer-
metalle, BTEX, PAK, MKW und LHKW erbrachten keine relevant erhöhten Schadstoffgehal-
te.  
 
Zur Bewertung des Wirkpfades Boden – Mensch wurden insgesamt 9 Oberflächenmischpro-
ben in den Tiefenbereichen 0-10 und 10-30 cm entnommen. Die Untersuchungen lassen 
eine Gefährdung des Schutzgutes menschliche Gesundheit nicht besorgen, so der Gutach-
ter.  
 
Zur Bewertung des Wirkpfades Boden – Nutzpflanze wurden insgesamt 3 Oberflächen-
mischproben in den Tiefenbereichen 0-30 und 30-60 cm entnommen. Die Untersuchungen 
ergaben keine Gefährdung des Schutzgutes Mensch durch den Verzehr von Nutzpflanzen 
aus Eigenanbau in den Privatgärten. 
 
Zusammenfassend konstatiert der Gutachter, dass sich mit Blick auf die Wirkpfade Boden – 
Grundwasser, Boden – Mensch und Boden – Nutzpflanze kein Gefährdungspotenzial ablei-
ten lässt. Somit kann der Altlastenverdacht gem. BBodSchG für das Untersuchungsgrund-
stück aus fachlicher Sicht als ausgeräumt betrachtet werden. Weitere Maßnahmen sind aus 
ordnungsrechtlicher Sicht bei den gegebenen Rahmenbedingungen nicht erforderlich.  
 
Beim Ein- oder Aufbringen von zusätzlichen Materialien auf die Flächen im Rahmen der Um-
setzung des Planvorhabens sind grundsätzlich die Anforderungen der BBodSchV einzuhal-
ten. 
 
Die Gutachten „Historische Recherche“ und die „Beweissichernde Altlastenuntersuchung“ 
sind der Begründung ebenfalls als Anlage beigefügt. 
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 Städtebauliche Konzeption 4.4

4.4.1 Bebauungskonzept 

Nach Freistellung des Plangebietes durch den Rückbau der auf dem Grundstück bestehen-
den baulichen Anlagen ist die Errichtung von insgesamt 34 Einfamilienhäusern, jeweils mit 
Hausgarten, als Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser vorgesehen.  
 
Die Anordnung der einzelnen Baugrundstücke folgt der geplanten Erschließung. Mit einer 
Gebäudestellung mehrheitlich in Nord-Süd-Ausrichtung gruppieren sich vier Bebauungszei-
len um einen Planstraßenring. Eine Ausnahme bilden die im Nordosten des Plangebietes 
vorgesehenen sechs Gebäude in West-Ost-Stellung. In diesem Bereich folgt die Gebäude-
stellung den auf der Westseite der Bayernstraße bestehenden Reihenhäusern bzw. im Plan-
gebietsinneren an dem in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Teilstück des Planstraßenringes.  
 
Alle Gebäude sollen zweigeschossig und mit einem Flachdach ausgebildet werden. Lediglich 
die aus zehn Einzelgebäuden zusammengesetzte Reihenhausbebauung am Nordrand des 
Plangebietes erhalten ein Satteldach und sind dadurch dreigeschossig. Die Gebäudehöhe 
der Flachdachbauten beträgt ca. 6,5 m, die der Satteldachgebäude rd. 10,00 m (Traufe: 6,00 
m).  
 
Die geplanten 34 Hauptnutzungen sind innerhalb der im Bebauungsplan durch Baugrenzen 
festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen zu errichten. Die Baufenster umfassen je-
weils die im städtebaulichen Konzept des Vorhabenträgers eingezeichneten Gebäude (Ge-
samtplan, Stand: 28.08.2014). Sofern städtebaulich vertretbar bzw. mit Bezug auf die Reali-
sierung des Gesamtvorhabens erforderlich, kann ein Vortreten von Gebäudeteilen in gering-
fügigem Ausmaß zugelassen werden.  
 

 

Image: Vogelperspektive / Schrägluft-Rendering des Plangebietes 

Quelle: Georg Schenk GmbH & Co. KG, Fürth 
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Image: Eingänge der nördlichsten Reihenhausbebauung; Blickrichtung Westen 

Quelle: Georg Schenk GmbH & Co. KG, Fürth 

 

 

Image: Doppelhäuser im Bereich der beiden mittleren Baufenster 

Quelle: Georg Schenk GmbH & Co. KG, Fürth  
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Image: Doppelhäuser im Bereich der beiden mittleren Baufenster 

Quelle: Georg Schenk GmbH & Co. KG, Fürth  

 

 

Image: Gartenbereich der südlichsten Kettenhauszeile 

Quelle: Georg Schenk GmbH & Co. KG, Fürth 
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Image: Eingangsbereiche der südlichsten Kettenhauszeile 

Quelle: Georg Schenk GmbH & Co. KG, Fürth 

 
 

4.4.2 Erschließungskonzept 

Das Plangebiet wird über die Stadelner Hauptstraße an das übergeordnete Straßennetz an-
gebunden. Die Anbindungsstelle befindet sich im Bereich der ehemaligen Anbindung/Zufahrt 
zur Fa. Orenstein & Koppel. U.a. aufgrund der gesteigerten Bedeutung infolge des plange-
gebenen Verkehrs und im Zusammenhang mit dem Fortbestand des Fußgänger- und Rad-
fahrerdurchlasses am westlichen Ende des Straßäckerweges, wird der Knotenpunkt umge-
baut und neu gestaltet (vgl. auch Kap. 2.3). Hierbei wird an der bestehenden Durchfahrts-
sperre vom Straßäckerweg in die Stadelner Hauptstraße für den motorisierten Individualver-
kehr festgehalten, um schleichverkehrsbedingten Konflikten vorzubeugen bzw. um Zusatzbe-
lastungen innerhalb der bestehenden Wohnquartiere (Strukturen am Straßäckerweg und in 
der Bayernstraße) zu vermeiden; ausgenommen hiervon sind Müll- und Rettungsfahrzeuge. 
 
Die Maßnahmen im Bereich der Stadelner Hauptstraße beinhalten eine Querungshilfe für 
den nicht motorisierten Verkehr, die durch Ausbildung einer Mittelinsel mit Fahrstreifenver-
satz unmittelbar südlich der Zufahrt in das Plangebiet vorgesehen ist. Ferner wird für aus 
Richtung Norden kommende Fahrzeuge eine Linksabbiegehilfe im Bereich der Stadelner 
Hauptstraße eingerichtet. Zur Absicherung der damit verbundenen Umbauten im Bereich der 
Stadelner Hauptstraße ist der angrenzende Teil der Hauptverkehrsstraße in den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes einbezogen worden. Gesicherte Fußgängerverbindungen be-
stehen bereits über die Bayernstraße/ Herboldshofer Straße; die Kreuzung „Fischerberg“ ist 
beampelt (Kindergarten-Wegeverbindung). Die Querung der Herboldshofer Straße ist Ecke 
Fritz-Erler-Straße durch „Verkehrshelfer“ gesichert (Wegeverbindung zur Grund-schule Sta-
deln). Die geplanten Umbaumaßnahmen erfolgen aus Gründen der Verkehrssicherheit. Ge-
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genüber einer Ampelschaltung hat eine Mittelinsel den Vorteil, dass diese unabhängig von 
Stromnetz und Schalttechnik funktioniert.  
 
Fußläufige Verbindungen zwischen dem Plangebiet und den Versorgungsstrukturen und 
Gemeinbedarfseinrichtungen (einschließlich Haltepunkte im ÖPNV) im Ortsteil Stadeln be-
stehen über die Bayernstraße und über einen Fuß- und Radweg, der auf der Westseite der 
Stadelner Hauptstraße verläuft. Zwischen den Ortsteilen Stadeln und Mannhof plant die 
Stadt Fürth (außerhalb des Bebauungsplanverfahrens) einen fachgerechten Ausbau. Das 
Bebauungsplangebiet sichert durch entsprechende Wegeangebote eine West-Ost-
Durchquerung für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer. Neben der südlichen Anbindungs-
stelle des Plangebiets an die Stadelner Hauptstraße verbleibt für Fußgänger und Radfahrer 
ein Ausgang am Nordwestrand des Plangebietes durch eine Öffnung (Versatz) der Schall-
schutzmauer. 
 
Die verkehrliche Erschließung (motorisierter Individualverkehr) des Plangebietes wird durch 
einen im Zweirichtungsverkehr befahrbaren Stichstraßenring gewährleistet. Dieser innere 
Haupterschließungsstrang (Ring) wird als Ortsstraße gewidmet und nach Herstellung durch 
den Vorhabensträger in das Eigentum der Stadt Fürth fallen. Einzelheiten sind über einen 
städtebaulichen Vertrag geregelt.  
 
Im Bebauungsplan sind die entsprechenden Achsen als Verkehrsfläche besonderer Zweck-
bestimmung „Verkehrsberuhigter Bereich“ festgesetzt. Die Gestaltung erfolgt als niveau-
gleich ausgebildete Mischverkehrsfläche.  
 
Die sich aus der Stellplatzsatzung ergebenden Anforderungen an die Vorhaltung von Pkw-
Stellplätzen werden im Plangebiet in erster Linie durch Garagen erfüllt. Diese entstehen ge-
bündelt als Garagenzeile mit Lärmschutzfunktion am Westrand des Plangebietes und teil-
weise auf den Baugrundstücken. Unter Hinzuziehung der Zufahrten zu den Garagen auf den 
Baugrundstücken als Stellplatz ergibt sich ein Überangebot gegenüber den Anforderungen 
der Stellplatzverordnung. Dadurch wird ein zeitgemäßes Angebot von zwei Stellplät-
zen/Wohneinheit geschaffen. Zusätzlich werden sechs Besucherstellplätze vorgesehen. Im 
Baugenehmigungsverfahren ist eine eindeutige Zuordnung der Garagen und Stellplätze (Ga-
ragenzeile) zu der jeweiligen Hauptnutzung im Plangebiet vorzunehmen. 
 
 

4.4.3 Grünordnung und Freiraumplanung 

Aufgrund der relativ dichten Bebauungsstrukturen im Plangebiet ist die Begrünung der 
Hausgärten von besonderer Bedeutung, mit positiven Auswirkungen auf das Mikroklima, die 
Siedlungsökologie und nicht zuletzt auch auf das Ortsbild. Im Bebauungsplan werden vor 
diesem Hintergrund Mindestvorgaben durch grünordnerische Festsetzungen vorgegeben.  
 
Die festgesetzten Bäume im Baugrundstücksbereich können in den meisten Fällen frei ge-
wählt werden. Zur gestalterischen Betonung von z.B. Eingangs- bzw. Einfahrtsbereichen 
sowie als Ersatz für eine Straßenraumbepflanzung innerhalb des inneren Planstraßenringes 
sind teilweise auch Standorte für Bäume verbindlich festgesetzt.  
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Pflanzmaßnahmen im Bereich der öffentlichen Räume beschränken sich im Wesentlichen 
auf Begrünungsmaßnahmen im Bereich der Garagenzeile. Außerdem werden eine baumbe-
standene Grünfläche im Südwesten des Plangebietes und die Baumallee entlang der Sta-
delner Hauptstraße erhalten. Eine mögliche Nutzung der erstgenannten baumbestandenen 
Freifläche als Spielplatz wurde geprüft und aus naturschutzfachlicher Sicht sowie aufgrund 
von verkehrssicherheitsrechtlichen Erwägungen abgelehnt.  
 
Durch Festsetzungen wird eine Gestaltung und Begrünung der Garagenzeile im Ansichtbe-
reich von der Stadelner Hauptstraße gesteuert. 
 
Die Bestandsbäume im Baugrundstücksbereich sind eingemessen und bestimmt worden. 
Von den 27 (gem. Baumbestandsplan vom 04.06.2014; zwei Bäume sind im Zuge der Ab-
brucharbeiten des Altgebäudebestandes bereits zur Fällung genehmigt worden) nach 
Fürther Baumschutzverordnung geschützten Bäumen sollen sieben zur Fällung beantragt 
werden. Zur Gewährleistung des Baumschutzes bei Baumaßnahmen ist die Richtlinie für die 
Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetations-
beständen und Tieren bei Baumaßnahmen (RAS-LP 4) der Forschungsgesellschaft für Stra-
ßen- und Verkehrswesen e.V., Köln, 1999, zu beachten. Während der gesamten Bauzeit ist 
der Schutz der Bestandsbäume durch einen ortsfesten Schutzzaun fachgerecht sicherzustel-
len. 
 
Bei Neupflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind Mindestqualitäten in der Festsetzung 
enthalten. Bei Verwendung von Stauden und Gräsern sollte entsprechend der standörtlichen 
Situation auf die Gütebestimmungen bzw. Regel-Saatgutmischungen der FLL (Forschungs-
gesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) zurückgegriffen werden. Die als 
Anlage beigefügte Pflanzenliste beinhaltet eine Auswahl von standortgerechten, heimischen 
Stauden, Kletterpflanzen, Gräsern, Bäumen und Sträuchern. 
 
Da jedem Einfamilienhaus ein Hausgarten zugeordnet ist, bestehen (zumindest für Kleinkin-
der) Spielmöglichkeiten im privaten Hausgartenbereich. Öffentlich nutzbare Freiräume inner-
halb des Plangebietes beschränken sich auf die Straßenverkehrsflächen mit der besonderen 
Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter Bereich“ und die dem motorisierten Verkehr entzo-
genen Flächen des Erschließungssystems sowie der öffentlichen Grünfläche „Parkanlage, 
extensiv“. Aufgrund ihrer Erschließungsfunktion ist die Aufenthaltsqualität im Bereich der 
Planstraßen natürlich eingeschränkt. Die Kennzeichnung als verkehrsberuhigter Bereich im 
Sinne der Straßenverkehrsordnung stärkt jedoch die Aufenthaltsqualität der Straße. Es gilt 
Schrittgeschwindigkeit, Fußgänger dürfen die Straße in ihrer ganzen Breite benutzen, spie-
len ist überall erlaubt. 
 
Erschließungsbedingt teilweise eingeschränkt nutzbare Freiraumangebote in der Umgebung 
des Plangebietes bestehen mit den landwirtschaftlich genutzten Flächen nördlich und nord-
östlich des Plangebietes sowie mit dem Regnitz-Talraum westlich des Plangebietes.  
 
Die nächstgelegenen zwei öffentlichen Einrichtungen mit Nutzungen u.a. als Jugendtreff, 
Spielplatz, Skateanlage und Streetballplatz befinden sich jeweils rd. 700 m (Luftlinie) ent-
fernt. Einmal im Bereich der Stadelner Ortsmitte, in der Hans-Sachs-Straße hinter dem Hal-
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lenbad. Zum anderen nordöstlich des Plangebietes, in der Bauhofstraße. Diese Entfernun-
gen sind jedoch (wenn überhaupt) nur Jugendlichen zuzumuten.  
 
Mit einer Verbesserung des Spielplatzangebotes wird nach Rechtskraft und Vollzug eines 
Nachbarbebauungsplanes Nr. 396 der Stadt Fürth gerechnet. Innerhalb dieses östlich be-
nachbarten Bebauungsplangebietes wird ein Kinderspielplatz festgesetzt. 
 
 

4.4.4 Ver- und Entsorgung 

Leitungsgebundene Infrastrukturen zur Ver- und Entsorgung des Plangebietes befinden sich 
in den Körpern der angrenzenden Straßenräume vom Straßäckerweg und der Bayernstraße.  
 
Nach Auskunft der Stadtentwässerung Fürth ist der im Bereich der Bayernstraße und des 
Straßäckerweges bestehende städtische Kanal zur Abführung von Abwässern hydraulisch 
überlastet und nicht zur Aufnahme neuer Bauflächen geeignet. Mit dem Bau des neuen 
Stauraumkanals in der Stadelner Hauptstraße wurde bereits im Herbst 2013 begonnen. Die 
Fertigstellung ist voraussichtlich im Sommer 2015.  
 
Die Entwässerung des geplanten Baugebietes hat nach den Vorgaben des Wasserhaus-
haltsgesetzes (WHG) im Trennsystem zu erfolgen. Die Schmutzwasserentwässerung des 
Bebauungsplangebietes kann voraussichtlich ab Herbst 2015 an den Stauraumkanal in der 
Stadelner Hauptstraße angeschlossen werden. Übergabekanal und -schacht sind auf städti-
schem Grund, unmittelbar westlich zweier Stellplätze im südlichen Teil der Garagenzeile 
vorgesehen. 
 
In gemeinsamen Gesprächen zwischen der Stadt Fürth und dem Vorhabensträger wurde 
vereinbart, dass Straßenentwässerungskanäle durch den Vorhabensträger gebaut und bis 
auf die Westseite der Stadelner Hauptstraße zu einem definierten Anschlusspunkt geführt 
werden. Von hier aus erfolgt die Weiterleitung in Richtung Westen (Regnitz). Einzelheiten 
hierzu werden auf Ebene der Erschließungsplanung festgelegt. 
 
Das auf den Privatgrundstücken anfallende Regenwasser soll versickert werden. Entspre-
chende Gutachten sollen die Versickerungseignung des Untergrundes bestätigen. 
 
Erforderliche Vereinbarungen wurden in den städtebaulichen Vertrag eingestellt. 
 
Aufgrund der umgebenden Nutzungen ist auch die Versorgung des Plangebietes mit Strom, 
Telekommunikation und Wasser durch Anschlussmöglichkeit an das vorhandene Netz ge-
währleistet. Die Herstellung sämtlicher leitungstechnischer Erschließungsanlagen zur Ver- 
und Entsorgung der Strukturen im Plangebiet obliegt dem Vorhabensträger in Abstimmung 
und Einvernehmen mit der Stadtentwässerung Fürth sowie den jeweiligen Leitungsträgern. 
 
Bei Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ (Hrsg.: 
FGSV, 2013) zu beachten. 
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 Natur und Landschaft, Artenschutzrecht 5

 Vorbemerkungen 5.1

Wichtig bei der nachfolgenden Betrachtung der Naturraumpotenziale ist die Tatsache, dass 
es sich bei der Planung um die Änderung eines rechtskräftigen Bebauungsplanes innerhalb 
des bestehenden Siedlungskörpers handelt, sodass bereits im Planungsansatz eine vorder-
gründig städtebauliche Aufgabenstellung vorliegt.  
 
Der Ursprungsbebauungsplan sieht für das Plangebiet keine Festsetzungen vor, die aus-
schließlich der Würdigung der Belange von Natur und Landschaft dienen. Vielmehr steht die 
bauliche Ausnutzung im Vordergrund der Urplanung.  
 
Ziel der Bebauungsplanänderung ist es, unter Aufgabe der gewerblichen Flächenfestsetzung 
eine Wohnfolgenutzung in Form von Einfamilienhäusern mit Hausgärten planungsrechtlich 
abzusichern. Gegenüber der Urplanung ergibt sich eine Verbesserung aus Sicht der Belange 
von Natur und Landschaft. Die Planänderung sichert den vorhandenen Großgrünbestand 
und trifft Festsetzungen zur siedlungsökologischen und gestalterischen Einbindung der bau-
lichen Strukturen in das Umfeld. 
 
 

 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 5.2

Das mit dem Vorhaben verbundene artenschutzrechtliche Konfliktpotenzial ist auf Basis ei-
ner Übersichtsbegehung im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung durch 
das Büro ANUVA Stadt- und Umweltplanung, Nürnberg beurteilt worden. Die Ergebnisse hat 
das Büro in dem Bericht „Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtli-
chen Prüfung (saP)“ vom 10.07.2013 zusammengetragen.  
 
Das Erfordernis leitet sich im Grundsatz aus dem Artenschutzrecht ab. Zudem bestanden 
Hinweise auf vorkommende Fledermäuse im Gebäudealtbestand des Plangebietes.  
 
Zur Klärung der Fragestellung, ob Verbotstatbestände gem. § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
ausgelöst werden, bzw. wie diese möglicherweise durch geeignete Vermeidungs- oder CEF-
Maßnahmen (Continuous ecological functionality-measures, auch vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen genannt) gelöst werden können, sollte gemäß Schreiben des Ordnungsamtes, 
Untere Naturschutzbehörde (vom 16.05.2013) für mindestens folgende Arten ermittelt wer-
den: 
 

• Fledermäuse 
• Vögel, insbesondere Gebäudebrüter wie z.B. Mauersegler, Schwalben usw. 
• Reptilien, insbesondere Zauneidechse 
• nur falls mögliche Laichgewässer festgestellt werden: Lurche 
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• Beibeobachtungen von vorhandenen Rote Liste Arten 
 
Zu den wesentlichen Ergebnissen des ANUVA-Prüfberichtes zählen: 
 

• Im Untersuchungsgebiet des Eingriffs ist keine Pflanzenart des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie nachgewiesen oder als potenziell vorkommend eingestuft 

• Unter Berücksichtigung der Isolation des Eingriffsbereiches durch umliegende Stra-
ßen und die ungeeignete strukturelle Ausstattung der Offenlandbereiche ist ein Vor-
kommen der Zauneidechse sicher auszuschließen; zudem sind Bereiche mit Rohbo-
denstellen, die als Fortpflanzungsstätte der Zauneidechse in Frage kommen, nicht 
vorhanden 

• Im Wirkraum kommen keine weiteren im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten 
Reptilienarten vor oder sind hier zu erwarten. 
Das Gleiche gilt für Amphibien, Libellen, Käfer, Tagfalter, Nachtfalter, Schnecken und 
Muscheln 

• Die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) kommt im Wirkraum potenziell vor 
• Im Untersuchungsraum potenziell vorkommende Europäische Vogelarten sind: 

Blaumeise (Parus caerulus), Haussperling (Passer domesticus), Kohlmeise (Parus 
major), Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros), Straßentaube (Columba livia forma 
domestica); des Weiteren eine Reihe von weiteren Vogelarten, deren Wirkungsemp-
findlichkeit projektspezifisch so gering ist, dass mit hinreichender Sicherheit davon 
ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden kön-
nen (Abschichtung, z.B. von Trivialarten) 

• Durch den Abbruch der Gebäude kommt es zu Verlusten kleinerer potenzieller Spal-
tenquartiere für Fledermäuse an den Außenfassaden sowie von Nistplätzen ubiquitä-
rer (= überall vorkommend, sog. Allerweltsarten), nicht gefährdeter Gebäude brüten-
der Vogelarten 

• Bedeutsame Fledermausquartiere mit größeren Wohnstuben oder Winterquartieren 
konnten bei der Begutachtung der Gebäude ausgeschlossen werden 

• Die teilweise vorhandenen Offenlandbereiche bieten verbrachende Wiesenbereiche 
und Ruderalfluren; hier wurden vereinzelte Exemplare der Nachtkerzen (Oenothera 
spec.) erfasst 

• Der Wirkraum ist durch die typischen Störwirkungen des Straßenverkehrs und der 
Wohn- bzw. Gewerbenutzung vorbelastet. Da sich die vorgesehene Nutzung nicht 
wesentlich vom Status quo unterscheidet und aufgrund der Vorbelastung keine stö-
rungsempfindlichen Tierarten im Eingriffsbereich vorkommen, sind populationsrele-
vante Störungen und damit verbundene Verbotstatbestände gem. dem Störungsver-
bot nicht zu erwarten 

 
Laut Fazit des ANUVA-Prüfberichtes können artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gem.  
§ 44 Bundesnaturschutzgesetz bei den Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und den 
europäischen Brutvogelarten durch nachfolgend angeführte Vermeidungsstrategie verhindert 
werden: 
Rodungs- und Abbruchzeitenbeschränkung 
Abbruch der Gebäude außerhalb der Wochenstubenzeit der Fledermäuse sowie der Brutzei-
ten der Gebäude brütenden Vogelarten, Rodung der Gehölze außerhalb der Vogelbrutzeit. 
Abbruch und Rodungen finden somit im Zeitraum 1. Oktober bis 28. Februar statt.  
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Letztgenannte Textpassage zur Rodungs- und Abbruchzeitenbeschränkung aus dem Prüfbe-
richt wird als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen.  
 
Da es laut Prüfbericht nicht zu Beeinträchtigung der kontinuierlichen ökologischen Funktiona-
lität von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten kommt, sind keine CEF-Maßnahmen zu treffen.  
 
Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung ist der Begründung als Anlage beigefügt.  
 
 

 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 5.3

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über alle Naturraumpotenziale, die in die Be-
trachtung der Umweltbelange mit eingeflossen sind. Dort werden die Zusammenhänge zwi-
schen Bestandssituation und Planung aus Sicht von Natur und Landschaft erläutert. Die Er-
gebnisse der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung sind eingeflossen:  
 

 
Schutzgut 

 
Bestand 

 
Bewertung 

 
Auswirkungen 
 

 
Erheblichkeit 
 

Naturraum, 
Topografie 

Naturräumliche 
Haupteinheit: Mittel-
fränkisches Becken, 
Untereinheit: Nürn-
berger Becken und 
Sandplatten / Ge-
ringe Reliefenergie 

Deutlicher Sied-
lungsbezug / Natur-
räumliche Eigenart 
standort- und nut-
zungsbedingt nicht 
charakteristisch 
ausgeprägt 

Keine Keine 
 

Geologie, Böden, 
Grundwasser 

Geologische 
Raumeinheit: Sand-
steinkeuperregion / 
Standortkundliche 
Landschaftsglied-
erung: Regnitz-
Senke / Hauptter-
rasse / Altlasten-
verdacht  

Bodenüberprägung 
durch die Festset-
zungen des rechts-
kräftigen Bebau-
ungsplanes sowie 
ehemalige gewerb-
liche Nutzung be-
reits vorhanden / 
Gemäß Beweissi-
chernder Altlasten-
untersuchungen 
keine relevant er-
höhten Schadstoff-
gehalte nachgewie-
sen 

Keine; Durch die 
Änderung werden 
keine Auswirkungen 
hervorgerufen, die 
nicht schon in der 
Urfassung des 
Bebauungsplanes 
zulässig gewesen 
wären 

Keine; Eingriffe in 
den Bodenhaushalt 
sind auf der Grund-
lage des bestehen-
den Bebauungspla-
nes bereits zulässig 

Oberflächen-
gewässer 

Keine Oberflächen-
gewässer natürlich-
er Entstehung vor-
handen 
 

Nicht erforderlich Keine  Keine 

Klima, Lufthygie-
ne 

Siedlungsklimatisch 
geprägte Situation 
mit mikroklimati-
scher Eigencharak-
teristik / Einfluss der 
West- und Ost-
windwetterlagen, 
wobei der 30°-
Sektor Ost noch vor 
den Sektoren West-
südwest und West 
rangiert / Einfluss 

Schlüsselfunktionen 
für den Siedlungs-
bereich liegen nicht 
vor / Lufthygieni-
sche Vorbelastun-
gen und Lärmim-
missionen durch 
Nutzungen und 
Fahrzeugverkehr / 
Im Bestand sind 
Laubbäume und 
Grünflächen mit 

Keine; Durch die 
Planänderung wer-
den keine Auswir-
kungen hervorgeru-
fen, die nicht schon 
in der Urfassung 
des Bebauungspla-
nes zulässig gewe-
sen wären / Positive 
mikroklimatische 
Auswirkungen 
durch Pflanzmaß-

Keine 
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des Regnitz-
Talsystems / Ver-
kehrsbedingte Be-
lastungen 

klimaausgleichen-
der Funktion vor-
handen 

nahmen im Haus-
gartenbereich 

Landschaftsbild, 
Ortsbild 

Ortsrandlage mit 
heterogenem Er-
scheinungsbild / 
Nur vom Nahbe-
reich einsehbar / 
Einzelbaum- und 
Gehölzbestand 
vorhanden 

Siedlungstypische 
Nutzungen sind 
durch die Fest-
setzungen des 
rechtskräftigen 
Bebauungsplanes 
bereits zulässig / 
Vorhandene Gehöl-
ze haben gliedern-
de Funktion 

Überplanung und 
Neuordnung einer 
Bestandssituation / 
Keine Fernsicht-
wirksamkeit / Grün-
ordnerische Maß-
nahmen zum Erhalt 
des Gehölzbestan-
des und zur Durch-
grünung der Sied-
lung / Vorbereitung 
eines Verlustes von 
raumwirksamen 
Gehölzstrukturen 

Keine  

Potenzielle natür-
liche Vegetation 

Drahtschmielen-
Buchenwald im 
Komplex mit Flat-
tergras- Buchen-
wald 

Keine entsprechen-
den Vegetationszu-
sammensetzungen 
vorhanden 

Keine Keine 

Biotoptypen Die Biotoptypen 
werden durch die 
Festsetzungen des 
bestehenden Be-
bauungsplanes 
bestimmt und zwar: 
-Versiegelte Berei-
che innerhalb der 
überbaubaren Flä-
chen 
-nicht versiegelte 
Bereiche innerhalb 
der nicht überbau-
baren Flächen / 
Offenlandbereiche 
bieten verbrach-
ende Wiesen-
bereiche und Ru-
deralfluren  
-Straßenbegleitgrün 
und extensive Grün-
flächen mit Einzel-
bäumen des Sied-
lungsbereiches  

Siedlungstypische 
Biotoptypen über-
wiegen / Die Ru-
deralflur ist ein- bis 
zweijährig / Erhal-
tenswerter Groß-
grünbestand  

Durch die Plan-
änderung werden 
keine wesentlichen 
Biotopveränderung-
en hervorgerufen, 
die nicht auch 
schon auf der 
Grundlage des 
Ursprungsbebau-
ungsplanes möglich 
gewesen wären / 
Großgrünbestand 
wird mehrheitlich 
durch Festsetzun-
gen im Bebauungs-
plan gesichert 

Keine; Eingriffe sind 
auf der Grundlage 
des bestehenden 
Bebauungsplanes 
bereits zulässig 

Flora, Fauna Arten der siedlungs-
typischen Biotop-
typen dominant / 
synantrope Arten 
überwiegen / Vor-
belastung des Wirk-
raumes durch die 
typischen Stör-
wirkungen des 
Siedlungsraumes 
und Straßenver-
kehrs / Zwergfleder-
maus (Pipistrellus 
pipistrellus) nach-
gewiesen / Verein-
zelte Exemplare der 
Nachtkerzen nach-
gewiesen / Poten-
tiell im Untersuch-
ungsraum vor-
kommende Europ. 

Keine geschützten 
Arten dauerhaft zu 
erwarten / Lt. saP-
Ergebnis Aus-
schluss bedeut-
samer Wochen-
stuben oder Winter-
quartiere im Rah-
men der Über-
sichtbegehung / 
Hervorragender 
Erhaltungszustand 
der lokalen Popu-
lation der Zwerg-
fledermaus / Gerin-
ger (6 Exemplare), 
neuer Nacht-
kerzenbestand im 
Bereich der Ruder-
alflur, da keine 
vertrockneten 

Durch den Abbruch 
der Gebäude 
kommt es zu Ver-
lusten potentieller 
nachrangiger Spalt-
enquartiere für Fle-
dermäuse an den 
Außenfassaden 
sowie von Nist-
plätzen ubiquitärer, 
nicht gefährdeter 
Gebäude brütender 
Vogelarten / Aus-
schluss des Nacht-
kerzenschwärmers 
(Prosperpinus pros-
perpina), da keine 
Fraß- oder Kotspu-
ren am Nachtker-
zenbestand und 
keine vorliegenden 

Keine; Eingriffe sind 
auf der Grundlage 
des bestehenden 
Bebauungsplanes 
bereits zulässig 
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Vogelarten  Exemplare aus dem 
Vorjahr nachweis-
bar / Guter bis her-
vorragender Erhal-
tungszustand der 
lokalen Popula-
tionen der potentiell 
vorkommenden 
Vogelarten 

Nachweise der Art 
im Umfeld von 6,0 
km / Keine Verbots-
tatbestände gem. 
Schädigungsverbot 
/ Konfliktvermeiden-
de Maßnahme: 
Rodungs- und Ab-
bruchzeitenbe-
schränkung 

Schutzgebiete, 
Geschützte Ob-
jekte 

Biotopkartierung 
Stadt: Bäume im 
Norden von Stadeln 
/ Keine Schutz-
gebiete vorhanden 

Erhaltenswerter 
Großgrünbestand 

Bestand wird durch 
Festsetzungen im 
Bebauungsplan 
gesichert  

Keine 

Schutzgut 
Mensch 

Der Änderungs-
bereich liegt in 
einem bereits durch 
anthropogene Nut-
zung gekennzeich-
neten Siedlungsbe-
reich / Altlastenver-
dacht 

Vorbelastungen 
sind durch die Fest-
setzungen des 
Urbebauungsplanes 
bereits zulässig / 
Gemäß Beweissi-
chernder Altlasten-
untersuchungen 
keine Gefährdung 
für den Menschen 
res. aus Altnutzun-
gen und den Ver-
zehr von Nutzpflan-
zen 

Positive Auswirk-
ungen gegenüber 
ursprünglich ge-
werblichen Nut-
zungsabsicht, da 
Wohnfolgenutzung 
weniger emissions-
behaftet ist 

Keine 

Schutzgut Kultur- 
und sonstige 
Sachgüter 

Es sind keine Kul-
tur- oder sonstigen 
Sachgüter betroffen 

Nicht erforderlich Keine Keine 

 
 

 Bewertung der Eingriffsintensität 5.4

Die Ausführungen bezüglich der einzelnen Umweltbelange haben deutlich gemacht, dass 
durch die Planänderung keine erheblichen Auswirkungen auf die Belange von Natur und 
Landschaft zu erwarten sind. Grund hierfür ist die Tatsache, dass ein bereits bestehender 
Bebauungsplan überplant wird, auf dessen Grundlage bereits Eingriffe in die Belange von 
Natur und Landschaft möglich sind.  
 
Obwohl keine erheblichen Auswirkungen auf die Belange von Natur und Landschaft zu er-
warten sind, sind im Bebauungsplan Maßnahmen festgesetzt, die sich positiv auf die Belan-
ge von Natur und Landschaft auswirken: 
 
Die Festsetzungen 
 

• Maß der baulichen Nutzung  
• Grünflächen 
• Pflanzfestsetzungen auf den privaten Baugrundstücken 
• Erhalt von Einzelbäumen  
• Festsetzung von Dachbegrünungen sowie die  
• Versiegelungsbeschränkung für bestimmte Flächen  
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wirken sich positiv auf das Bodenpotenzial und das Ortsbild aus. Gegenüber dem Ur-
sprungsbebauungsplan ergibt sich eine geringere bauliche Ausnutzbarkeit. Im Bereich der 
nicht überbaubaren Flächen ist eine natürliche Bodenentwicklung möglich. Gleichzeitig ist 
dort von positiven Auswirkungen auf die siedlungsökologische Gesamtsituation auszugehen. 
 
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr.4 BauGB gelten Eingriffe als vor der planerischen Entscheidung 
erfolgt oder zulässig.  
 
 
 

 Festsetzungen 6

Im Ursprungsbebauungsplan wurde für den Änderungsbereich die Art der baulichen Nutzung 
als Gewerbegebiet im Sinne des § 8 der Baunutzungsverordnung von 1962 festgesetzt. Das 
Maß der baulichen Nutzung wurde durch die in § 17 Abs. 1 Baunutzungsverordnung 1962 
vorgegebenen Höchstwerte für Gewerbegebiete mit der Einschränkung bestimmt, dass sich 
aufgrund der festgesetzten Baugrenzen ein geringeres Maß ergeben kann. Weitere 
Maßfestsetzungen wurden mit der Vorgabe von Traufhöhen (elf Meter) und der Baumassen-
zahl (BMZ 3,0) getroffen.  
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen wurden im Ursprungsbebauungsplan mittels Bau-
grenzen bestimmt. Der Baugrenzverlauf leitet sich aus der Berücksichtigung der Bauverbots-
zone (von 20 Metern zur Straßenkante der Stadelner Hauptstraße) im Westen und aus der 
Freihaltezone (von zehn Metern) zu einer -mittlerweile abgebauten- oberirdischen 20-kV 
Stromleitungstrasse im Südosten ab. Im Süden orientiert sich der Baugrenzverlauf im Ur-
sprungsplan an einem bestehenden Gebäude. Die nördliche Baugrenze verläuft parallel zur 
Geltungsbereichsgrenze unter Berücksichtigung eines ca. 20 m großen Abstandes zu nörd-
lich angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen. 
 
Die Bauweise wurde als offene Bauweise im Sinne der Baunutzungsverordnung 1962 fest-
gesetzt.  
 
Schließlich wurden gestalterische Festsetzungen für Einfriedungen und Dachaufbauten bzw. 
-ausbildungen getroffen.  
 
Das städtebauliche Ordnungskonzept des Ursprungsbebauungsplanes wird im Teilbereich 
dieser 6. Änderung des Bebauungsplanes vollständig verworfen. Die Festsetzungen im Teil-
bereich dieser 6. Änderungen werden nachfolgend erläutert; es handelt sich um einen quali-
fizierten Bebauungsplan im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB. 
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 Art der baulichen Nutzung 6.1

Der Änderungsbereich wird als Allgemeines Wohngebiet im Sinne des § 4 BauNVO festge-
setzt. 
 
Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO sind 
allgemein zulässig: 
 

• Wohngebäude 
• die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störende Handwerksbetriebe 
• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 

 
Ausnahmsweise können gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO zugelassen werden: 
 

• Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
• sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
• Anlagen für Verwaltungen 
• Gartenbaubetriebe und  
• Tankstellen 

 
Von den genannten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden  
 

• Gartenbaubetriebe und 
• Tankstellen  

 
nicht Bestandteil des Wohngebietes und somit ausgeschlossen. Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen widersprechen nach Größe und Zweckbestimmung der Eigenart des Baugebiets. 
Die insbesondere von Tankstellen ausgehenden Störungen sind sowohl im Baugebiet selbst, 
als auch in dessen Umgebung unzumutbar. Aufgrund der geringen Größe des Plangebietes 
stellt das Gebiet für Gartenbaubetriebe keinen wirtschaftlich rentablen Standort dar.  
 
Die Nutzungsaufnahme der Wohnnutzung wird von der Fertigstellung der im Bebauungsplan 
festgesetzten aktiven Schallschutzmaßnamen  
 

• Schallschutzmauer parallel zur nördlichen Geltungsbereichsgrenze 
• Garagenzeile mit Zwischenwänden auf der Westseite des Plangebietes  

 
abhängig gemacht.  
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 2 BauGB i.V.m.  
§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO. 
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 Maß der baulichen Nutzung 6.2

Zur eindeutigen Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung bedarf es der Festsetzung 
verschiedener Bestimmungsfaktoren. Zielsetzung ist eine dreidimensionale Maßfestsetzung, 
d.h., es müssen Baukörper bzw. der umbaute Raum durch die Fläche (zweidimensional) und 
die Höhe (dreidimensional) festgesetzt werden. Dies erfolgt im Änderungsbereich durch die 
Festsetzung der Grundfläche (GR), der Geschossfläche (GF) sowie der Höhe der baulichen 
Anlagen. Letztgenannter Steuerungsfaktor dient zudem der Vorbeugung von Beeinträchti-
gungen des Orts- und Landschaftsbildes. Das Erfordernis ergibt sich aus § 16 Abs. 3 BauN-
VO, wonach bei Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung im Bebauungsplan stets die 
Grundflächenzahl oder die Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen und die Zahl der 
Vollgeschosse oder die Höhe der baulichen Anlagen vorzugeben sind.  
 
 

6.2.1 Grundfläche (GR) 

In Orientierung an dem vorliegenden städtebaulichen Konzept des Bauträgers wird die 
Grundfläche im Bebauungsplan derart festgesetzt, dass die durch Baugrenzen festgesetzten 
überbaubaren Grundstücksflächen vollständig ausgenutzt werden können.  
 
Als abweichende Bestimmung (gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO) wird festgesetzt, dass bei 
der Ermittlung der Grundflächen die Grundflächen von  
 

• Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten 
• Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und 
• bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück le-

diglich unterbaut wird 
 
nicht hinzuzurechnen sind. Allerdings muss aus siedlungsökologischen und wasserwirt-
schaftlichen Gründen je Baugrundstück ein Mindestanteil von 30 % von baulichen Anlagen 
freigehalten werden. Ausgenommen hiervon ist das durch Teilung entstehende künftige 
Baugrundstück (Reihenmittelhaus) an der Bayernstraße mit einem Mindestfreiflächenanteil 
von 25% (vgl. auch Kap. 6.3). 
 
Die zulässige Grundfläche für Hauptnutzungen beläuft sich insgesamt auf 3015 m2. Bezogen 
auf die Baulandflächen (Allgemeines Wohngebiet = 7.851 m2) lässt sich hieraus eine Grund-
flächenzahl von GRZ 0,38 ermitteln. Gemäß Baunutzungsverordnung liegt die Obergrenze 
bei GRZ 0,4. 
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2, 3 und 
5 BauNVO sowie § 19 BauNVO.  
 
 

6.2.2 Geschossfläche (GF) 

Die Geschossfläche ist gem. § 20 Abs. 3 BauNVO nach den Außenmaßen der Gebäude in 
allen Vollgeschossen zu ermitteln. Die Definition eines Vollgeschosses richtet sich nach Art. 
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2 Abs. 5 der Bayerischen Bauordnung 1998. Demnach sind Vollgeschosse: „Geschosse, die 
vollständig über der natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche liegen und über min-
destens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. Als Vollge-
schosse gelten Kellergeschosse, deren Deckenunterkante im Mittel mindestens 1,20 m hö-
her liegt als die natürliche oder festgelegte Geländeoberfläche“. 
 
Das Vorhaben besteht aus Gebäuden mit jeweils zwei Vollgeschossen. Die Keller gelten 
nicht als Vollgeschoss, weil sie unterhalb der Geländeoberfläche verbleiben. Der Dachraum 
der nördlichsten zehn Reihenhäuser, die ein Satteldach erhalten, erfüllt aufgrund seiner 
Grundfläche ebenfalls nicht die Voraussetzung eines Vollgeschosses. Die Geschossfläche 
errechnet sich folglich aus der Grundfläche multipliziert mit zwei.  
 
Bei der Ermittlung der Geschossfläche bleiben 
 

• Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
• Balkone, Loggien, Terrassen sowie 
• bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind 

oder zugelassen werden können 
 
unberücksichtigt. Das Gleiche gilt für die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Ge-
schossen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer 
Umfassungswände. 
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 BauN-
VO und § 20 Abs. 3 und 4 BauNVO.  
 
 

6.2.3 Höhe der baulichen Anlagen 

Zur Berücksichtigung des Ortsbildes wird die zulässige Höhe der baulichen Anlagen über die 
Festsetzung von Wandhöhe und Oberkante der Gebäude verbindlich vorgegeben. Die Hö-
henfestsetzung orientiert sich an den Vorgaben des städtebaulichen Konzeptes.  
 
Die Wandhöhe ist bei einem Bauwerk mit geneigtem Dach der Schnittpunkt der Außenwand 
mit der Oberseite der Dachhaut bzw. bei einem Flachdachbau die Oberseite der Attika. Die 
Oberkante der Gebäude ist der jeweils höchste Punkt (Oberseite des höchstgelegenen 
Punktes der Dachhaut, z.B. Oberseite Firstziegel bei einem Gebäude mit Satteldach). 
 
Die angegebenen Höhen über Normal Null für die Wandhöhe (295 m üNN) und die Oberkan-
te (295 m üNN bzw. 299 m üNN) stellen die oberen Bezugspunkte zur eindeutigen Bestim-
mung der zulässigen Höhe der baulichen Anlagen dar; der untere Bezugspunkt ist die Höhe 
des Geländes über dem Meeresspiegel, hier 288,5 m.  
 
Aus den festgesetzten Werten leitet sich eine max. Wandhöhe von 6,5 m und eine max. 
Oberkante von Gebäuden von 6,5 m bzw. 10,5 m ab.  
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Folgende Abweichung von der festgesetzten Höhe der baulichen Anlagen ist ausnahmswei-
se zulässig: Bauliche Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien dürfen die festgesetzte 
Oberkante der Gebäude (OK) auf 2/3 der Dachfläche um 2,0 m überschreiten, sofern eine 
umlaufende 1,0 m breite Dachrandzone freigehalten wird. 
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 31 Abs. 1 BauGB 
i.V.m. § 16 Abs. 2, 3, 5 BauNVO und § 18 Abs. 1 BauNVO. 
 
 

 Überbaubare Grundstücksfläche 6.3

Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen steuert die Verteilung der Hauptnut-
zungen auf den Baugrundstücken.  
 
Im Änderungsbereich werden die überbaubaren Grundstücksflächen durch Baugrenzen fest-
gesetzt. Die Hauptnutzungen sind innerhalb der durch Baugrenzen vorgegebenen „Baufens-
ter“ zu errichten und dürfen diese nicht überschreiten; ein Vortreten von Gebäudeteilen in 
geringfügigem Ausmaß kann im Einzelfall zugelassen werden (z.B. für Maßnahmen der 
Wärmedämmung).  
 
Das im Ursprungsbebauungsplan durch Baugrenzen vorgegebene Baufenster wird derart 
modifiziert, dass das städtebauliche Konzept zur Errichtung von Wohngebäuden (Gesamt-
plan 1-200, s. Anlage) umgesetzt werden kann. Hierbei werden jeweils die Außenkanten der 
geplanten Gebäude umfasst. Ein gewisser Spielraum verbleibt durch die geradlinige Einbe-
ziehung von z.B. Vorbauten und Terrassenüberdachungen.  
 
Die nördlichste Baugrenze (10 Reihenhäuser am Nordrand des Plangebietes) verläuft in ei-
nem Abstand von 5,50 m zur Geltungsbereichsgrenze. Die Bebauung unterschreitet hier die 
gem. Bayerische Bauordnung zu berücksichtigende Abstandsfläche geringfügig um 0,5 m. 
An der nördlichen Grenze des Plangebietes ist eine 2,3 m hohe Schallschutzmauer festge-
setzt, die ebenfalls Abstandsflächen auslöst. Die Reduzierung der Abstandsflächentiefe auf 
null Meter führt in Richtung des nördlichen Nachbarn zu keinen Konflikten. Einschränkungen 
hinsichtlich der Belichtung und Belüftung sind nicht gegeben. Es ergeben sich für die nördli-
chen Nachbarn dadurch auch keine Einschränkungen hinsichtlich der Freihaltung von Flä-
chen für notwendige Nebenanlagen. Die angrenzenden nördlichen Flächen (außerhalb des 
Plangeltungsbereiches) werden als Zufahrten und Parkflächen zum Abstellen von Pkw ge-
nutzt. Der nördliche Nachbar wurde frühzeitig über die Planungen informiert. Zunächst wur-
den zwischen dem nördlichen Nachbar und der Firma Georg Schenk Wohn- und Gewerbe-
bau GmbH Verhandlungen über eine einvernehmliche Regelung geführt. Diese erschienen 
zunächst aussichtsreich, nachdem der nördliche Nachbar auch keine Einwendungen im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung erhoben hat. Die Verhandlungen scheinen nunmehr 
offenbar gescheitert. Unabhängig von den vertraglichen Regelungen wurde im Bauleitplan-
verfahren der Sachverhalt umfassend ermittelt und gutachterlich beurteilt. Auf dieser Grund-
lage wurden die zur Vermeidung von Konflikten notwendigen und geeigneten Festsetzungen 
im Bebauungsplan aufgenommen. 
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Ein unterirdischer Erdtank befindet sich im Zufahrtsbereich des Flurstücks 152 (außerhalb 
des Geltungsbereiches). Dieser hält einen Abstand von ca. 3 bis 4 m zur Plangebietsgrenze 
und genießt Bestandsschutz. Es wird davon ausgegangen, dass im Zuge der Bauarbeiten im 
Plangebiet, insbesondere durch das Setzen der Schallschutzmauer, Beeinträchtigungen der 
genannten Erdtankanlage - aufgrund des Abstandes und ggf. durch entsprechende Funda-
menttechniken o.ä. - ausgeschlossen werden können. Andernfalls haftet der Verursacher. 
Städtebauliche Spannungen werden insgesamt nicht erwartet.  
 
Die bauplanungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes stehen insofern über den 
Abstandsflächenregelungen des Bauordnungsrechts (vgl. sinngemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 3 
BayBO). Das Besagte gilt auch für die Überdeckung der Abstandsflächen von der Schall-
schutzmauer und den Nordfassaden der nördlichsten Gebäudezeilen (nördliche Baugrenze). 
Nachdem für diese Gebäude Lärmschutzgrundrisse festgesetzt werden, somit an den Ge-
bäudenordseiten im Wesentlichen untergeordnete Räume (Flure, Bad, Treppenhaus) ange-
ordnet werden, ergeben sich keine wesentlichen Konflikte hinsichtlich der Belichtung und 
Besonnung der Gebäude. 
 
Die Zulassung von baulichen Anlagen und Nebenanlagen auf den nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen regelt sich nach § 23 Abs. 5 BauNVO mit folgender Abweichung: Für 
Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten, ausgenommen Terrassenüberdachun-
gen und Carports (gemeint sind z.B. Gartengerätehäuschen u.ä.), gilt folgendes: Je Bau-
grundstück darf höchstens eine solche Anlage auf einer Grundfläche von max. 12 m2 errich-
tet werden, sofern unter Berücksichtigung aller bereits bestehenden baulichen Anlagen 
(Hauptgebäude, Garagen, Zufahrten zu Garagen, Zugangsflächen, Terrassen etc.) ein Min-
destanteil von 30 % des jeweiligen Baugrundstücks freigehalten bleibt (ausgenommen das 
durch Teilung entstehende künftige Grundstück an der Bayernstraße mit mind. 25 % Freiflä-
chenanteil, vgl. Kap. 6.2.1). Die Regelung erfolgt aus städtebaulichen Gründen zur Berück-
sichtigung des Ortsbildes und aus Gründen des Nachbarschutzes. Aufgrund der einge-
schränkten Begrünungsmöglichkeiten im Bereich der öffentlichen Räume kommt der Haus-
gartengestaltung eine besondere Funktion zur Durchgrünung des Quartiers zu. Andererseits 
soll aber auch durch ein noch verträgliches Maß an Verdichtung ein möglichst großes und 
differenziertes Wohnraumangebot geschaffen werden. 
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 1, 3 und 
5 BauNVO. 
 
 

 Verkehrsflächen 6.4

Die Verkehrsflächen dienen der verkehrlichen Erschließung der Baugrundstücke im Plange-
biet. Dies umfasst neben dem motorisierten Individualverkehr auch den nicht motorisierten 
Verkehr (Fußgänger und Radfahrer) und natürlich die Versorgungs- und Rettungsfahrzeuge 
(z.B. Müllabfuhr, Feuerwehr).  
 
Unterschieden wird zwischen den allgemeinen Straßenverkehrsflächen (Teilbereich der 
Bayernstraße, der Stadelner Hauptstraße und des Straßäckerweges) und den Verkehrsflä-
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chen besonderer Zweckbestimmung. Bei Letztgenannten wird zwischen den Zweckbestim-
mungen „Verkehrsberuhigter Bereich“, „Eigentümerweg als Fußweg“, „Fuß- und Radweg“ 
und „Öffentliche Parkfläche“ unterschieden.  
 
 

6.4.1 Verkehrsflächen 

Bayernstraße 
Ein Teilabschnitt der Bayernstraße wird in den Plangeltungsbereich dieser 6. Bebauungs-
planänderung einbezogen und entsprechend der Bestandsnutzung als Straßenverkehrsflä-
che festgesetzt. Gegenüber dem Allgemeinen Wohngebiet und den Verkehrsflächen beson-
derer Zweckbestimmung erfolgt eine Abgrenzung durch Straßenbegrenzungslinie. Die Stra-
ßenbegrenzungslinie entfällt dort wo sie deckungsgleich mit der Geltungsbereichsgrenze des 
Bebauungsplanes verläuft.  
 
Es handelt sich um einen bereits voll ausgebauten Straßenabschnitt (Trennungsprinzip). 
Ertüchtigungen beschränken sich auf die Absenkung von Hochborden zwischen der Fahr-
bahn und dem Fußweg auf der Westseite zum Anschluss der in diesem Bereich geplanten 
Stellplätze und Zufahrten zu Garagen, Grundstückszufahrten sowie Eigentümer- und Fuß- 
und Radwege; ggf. umfassen die Erschließungsmaßnahmen auch die Verlegung von Haus-
anschlussleitungen. Die planungsrechtliche Absicherung erforderlicher Anpassungsmaß-
nahmen erfolgt durch erstmalige Festsetzung im Bebauungsplan.  
 
Da der südlich angrenzende Abschnitt der Bayernstraße bereits im Bebauungsplan der Stadt 
Fürth Nr. 395 (rechtsverbindlich seit 16.08.1968) als Straßenverkehrsfläche festgesetzt ist, 
erfordern hier ggf. vorzunehmende Anpassungsmaßnahmen keine erneute planerische Ein-
beziehung.  
 
Das in den Geltungsbereich dieser 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 394 einbezogene 
Teilstück der Bayernstraße betrifft einen 22 Meter langen Abschnitt nördlich des Bebauungs-
planes Nr. 395. Das Bebauungsplangebiet wird dadurch gegenüber dem Ursprungsbebau-
ungsplan geringfügig erweitert. 
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB.  
 
 
Straßäckerweg 
Das westliche Ende des Straßäckerweges wird Teil des Geltungsbereiches dieser 6. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 394. Das Erfordernis ergibt sich aus der (Um)gestaltung des 
Knotenpunktes Stadelner Hauptstraße/ Straßäckerweg entsprechend der planungsbedingt 
gesteigerten Bedeutung der Anbindungsstelle.  
 
Das in Rede stehende Teilstück war bislang durch die 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 394 überplant und als Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Jedoch ist ein Lückenschluss 
zwischen der Stadelner Hauptstraße und dem Straßäckerweg (gem. Ursprungsbebauungs-
plan) zumindest planerisch niemals vollzogen worden, nachdem zwischen dem westlichen 
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Ende des Straßäckerweges und dem Rand der Stadelner Hauptstraße ein rd. 10 m breiter 
Baugebietsstreifen verblieben ist.  
 
Der Bebauungsplan setzt das einbezogene Teilstück als öffentliche Straßenverkehrsfläche 
fest. Details zur Gestaltung der neuen Anbindungsstelle sind der Erschließungsplanung und 
dem städtebaulichen Vertrag zu entnehmen. Die Durchfahrtssperre zwischen der Stadelner 
Hauptstraße und dem Straßäckerweg für den motorisierten Individualverkehr bleibt erhalten 
und wird durch Poller gesichert (ausgenommen sind demnach z.B. Müllfahrzeuge).  
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB. 
 
 
Stadelner Hauptstraße 
Der vorgesehene verkehrliche Anschluss des Plangebietes an die Stadelner Hauptstraße 
macht es erforderlich, den angrenzenden Teilbereich der Hauptverkehrsstraße in den Plan-
geltungsbereich einzubeziehen. Die Stadelner Hauptstraße war im in Rede stehenden Be-
reich bislang nicht in einem Bebauungsplan festgesetzt, sodass das Plangebiet des Bebau-
ungsplanes Nr. 394 im Rahmen dieser 6. Änderung um den angrenzenden Teilbereich der 
Stadelner Hauptstraße geringfügig erweitert wird. Die Grenzen des Einbezuges orientieren 
sich an den Platzbedarfen der erforderlichen Umbaumaßnahmen zur Schaffung einer Mitte-
linsel mit Fahrstreifenversatz und einer Linksabbiegehilfe. Der östliche Fahrstreifen muss 
dementsprechend nach Osten verzogen werden. Die beabsichtigten Umbaumaßnahmen 
sind in die Planzeichnung eingestellt und überlagern die gelbe Flächensignatur der Straßen-
verkehrsfläche. 
 
Gemäß den Richtlinien für die integrierte Netzgestaltung (FGSV, 2008) handelt es sich bei 
der Stadelner Hauptstraße in dem betreffenden Abschnitt um eine anbaufreie Hauptver-
kehrsstraße innerhalb bebauter Gebiete. Die Machbarkeit des verkehrlichen Anschlusses 
wurde daher beim zuständigen Staatlichen Bauamt Nürnberg, Abt. Straßenbau frühzeitig 
abgefragt. 
 
Der Bebauungsplan setzt das einbezogene Teilstück als öffentliche Straßenverkehrsfläche 
fest. Details zur Gestaltung der neuen Anbindungsstelle ergeben sich aus der Erschlie-
ßungsplanung nebst städtebaulichem Vertrag. 
 
Am Nordwestrand des Plangebietes ist eine dem nicht motorisierten Verkehr vorbehaltene 
Durchlassverbindung zwischen der Planstraße (Verkehrsberuhigter Bereich) und der Stadel-
ner Hauptstraße durch einen Versatz der Lärmschutzelemente vorgesehen. Das angrenzen-
de Teilstück der Straßenparzelle Stadelner Hauptstraße ist zur planungsrechtlichen Absiche-
rung einer ordentlichen Befestigung als Verkehrsfläche festgesetzt.  
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB. 
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6.4.2 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter Bereich“ 

Die interne Erschließung des Plangebietes ist als Ringerschließung vorgesehen. Der Plan-
straßenring soll als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen und gestaltet werden. Die ge-
plante Maßnahme ist verkehrsrechtlich mit dem Straßenverkehrsamt abgestimmt.  
 
Der verkehrsberuhigte Bereich schließt sich der umgebauten Anbindungsstelle im Bereich 
des Knotenpunktes Stadelner Hauptstraße/ Straßäckerweg an und markiert den eigentlichen 
Einfahrtsbereich zu den neuen Strukturen im Plangebiet ab Beginn der Garagenzeile.  
 
Der Planstraßenring weist einen Mindestquerschnitt von 5,0 m auf und wird als Ortsstraße 
gewidmet. Im Bereich der Garagenzeile ist ein Querschnitt von 6,50 m erforderlich, um die 
Andienbarkeit der Garagen zu gewährleisten.  
 
Die Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung werden niveaugleich und als Mischver-
kehrsfläche ausgebildet. 
 
Sie werden gegenüber den allgemeinen Verkehrsflächen sowie gegenüber den angrenzen-
den Nutzungen (öffentliche Grünflächen, Flächen für Garagen, Allgemeines Wohngebiet) 
durch eine Straßenbegrenzungslinie abgegrenzt. 
 
Einzelheiten der Erschließungsplanung werden über einen städtebaulichen Vertrag geregelt. 
Nach Abnahme des Planstraßenringes ist eine Übergabe an die Stadt Fürth vorgesehen. 
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB. 
 
 

6.4.3 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung „Eigentümerweg als Fußweg“ 

Dem nicht motorisierten Verkehr vorbehaltene Wegestränge werden als Verkehrsfläche mit 
der besonderen Zweckbestimmung „Eigentümerweg als Fußweg“ festgesetzt.  
 
Den Eigentümerwegen werden Funktionen zur Erschließung der privaten Grundstücke 
(Hauseingänge) ebenso zuteil wie die Funktion als Erschließungs- und Aufenthaltsraum 
(Durchwegung, Kommunikation, Spielen). Insofern werden sie von den Grundstückseigen-
tümern in unwiderruflicher Weise einem beschränkt öffentlichen Verkehr zur Verfügung ge-
stellt. Der Vorhabensträger erstellt hierzu einen Widmungsantrag bei der Stadt Fürth. 
 
Die Eigentümerwege erhalten eine Regelbreite von 2,0 m. Eine Gewährleistung, dass der 
motorisierte Verkehr aus diesen Bereichen herausgehalten wird, übernehmen Poller, die in 
der Planzeichnung gekennzeichnet sind.  
 
Die Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung „Eigentümerweg als Fußweg“ werden 
gegenüber den Flächen des Allgemeinen Wohngebietes und zu den allgemeinen Straßen-
verkehrsflächen durch eine Straßenbegrenzungslinie abgegrenzt. 
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB. 
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6.4.4 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ 

Die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ übernimmt die Funk-
tion als Hauptwegeverbindung (nicht motorisierter Verkehr) zwischen der Bayernstraße in 
das Plangebiet sowie auch zur Durchwegung in West-Ost-Richtung für die allgemeine Öf-
fentlichkeit.  
 
Sie erhält eine Regelbreite von 2,5 m (ausgenommen ein 15 m langes Teilstück zwischen 
dem nach Süden abgehenden Eigentümerwegestrang und dem Poller auf der Ostseite, mit 
einer Breite von 2,2 m). Im östlichen Anschluss an die Bayernstraße ist die Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung breiter angelegt, um die Zufahrt zu zwei Garagen und einem 
Stellplatz zu ermöglichen. 
 
Die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ wird gegenüber den 
Flächen des Allgemeinen Wohngebietes, den allgemeinen Straßenverkehrsflächen und zu 
den Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter Bereich“ 
durch eine Straßenbegrenzungslinie abgegrenzt. 
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB.  
 
 

6.4.5 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung „Öffentliche Parkfläche“ 

Im Bebauungsplan sind drei Bereiche als „Öffentliche Parkfläche“ festgesetzt. Insgesamt 
können dadurch sechs öffentliche Stellplätze für Pkw eingerichtet werden. Die öffentlichen 
Parkplätze befinden sich im Bereich der Garagenzeile bzw. grenzen an den hier befindlichen 
Nord-Süd-Planstraßenstrang.  
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB. 
 
 

 Grünflächen 6.5

6.5.1 Öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Straßenbegleitgrün“ 

Die Festsetzung dient der Absicherung des bestehenden Grünstreifens entlang der Stadel-
ner Hauptstraße. Diese Zielsetzung wird durch den Erhalt der innerhalb der Fläche beste-
henden Einzelbäume durch Festsetzung konkretisiert.  
 
Die Pflanzfestsetzung unterstützt die Rückkehr zum Status quo nach Durchführung der Um-
baumaßnahmen im Bereich der Stadelner Hauptstraße und Errichtung der Garagenzeile/ 
Lärmschutzwand in dem Sinne, dass eine Wiederherstellung der geschlossenen Rasende-
cke gefordert wird (vgl. Kap. 6.6.6). 
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Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB. 
 
 

6.5.2 Öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Parkanlage, extensiv“ 

Die Festsetzung dient der Absicherung einer bestehenden Freifläche, die mit arttypischem 
Gehölzbestand bewachsen ist sowie auch der Grünversorgung des Quartiers. Die erstge-
nannte Zielsetzung wird durch den Erhalt der innerhalb der Fläche bestehenden Einzelbäu-
me durch Festsetzung konkretisiert. Um Bodenverdichtungen -insbesondere im Bereich un-
terhalb der Kronentraufen- zu vermeiden und aus Gründen der Verkehrssicherheit (herab-
stürzende Äste) ist eine extensive Nutzung der Grünfläche festgesetzt. Ein Betretungsverbot 
besteht indessen nicht. Mit Hinblick auf die Freiflächen- bzw. Grünversorgung des Quartiers 
können insbesondere die nicht im Kronentraufbereich befindlichen Teilbereiche z.B. durch 
Möblierung mit Sitzbänken einer Freizeitnutzung zugeführt werden. 
 
Südlich der Freifläche befindet sich die Anbindungsstelle des Plangebietes an das überge-
ordnete Verkehrsnetz, die vorhabensbedingt einer Neugestaltung bedarf. Die Maßnahmen 
umfassen auch die Umgestaltung der Durchfahrtssperre am westlichen Ende des 
Straßäckerweges für motorisierten Individualverkehr nebst bestehender Wendeanlage. Die 
Grünflächenfestsetzung bezieht in diesem Zusammenhang nicht mehr benötigte Randberei-
che ein. 
 
Die Pflanzfestsetzung dient der Rückführung der Fläche in den Zustand vor Beginn der 
Baumaßnahmen. Ziel ist die Wiederherstellung einer geschlossenen Rasendecke (vgl. auch 
Kap. 6.6.6). 
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB. 
 
 

6.5.3 Private Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Straßenrandbegrünung“ 

Aus gestalterischen und siedlungsökologischen Gründen (Durchgrünung des Plangebietes, 
Entsiegelung) sind kleinere Flächen im Bereich der Garagenzeile/ Lärmschutzwand und im 
Nordwesten des Plangebietes zwischen öffentlichen Parkplätzen und am Rand der Schall-
schutzmauer zum nördlichen Nachbargrundstück als private Grünfläche „Straßenrandbegrü-
nung“ festgesetzt.  
 
Die Herstellung dieser Flächen übernimmt der Vorhabensträger im Zuge der Ausführungs- 
und Erschließungsplanung. Die dauerhafte Pflege der Flächen soll durch die Bewohner des 
Quartiers erfolgen. Die Flächen werden Teil des Gemeinschaftseigentums. 
 
Durch Pflanzfestsetzung sind Mindestvorgaben zur Gestaltung der Flächen verbindlich vor-
gegeben (vgl. Kap. 6.6.3 und 6.6.6). 
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB. 
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 Planungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 6.6
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  

6.6.1 Versiegelungsbeschränkung (M) 

Die gekennzeichneten Flächen für Stellplätze (St) und Zufahrten zu Garagen (Z) sind nur in 
wasserdurchlässiger Ausführung zulässig. Als wasserdurchlässig gelten Pflaster mit mind. 
30 % Fugenanteil, Rasengittersteine, Schotterrasen und ähnliches. 
 
Die wasserdurchlässige Ausführung dieser Flächen trägt dazu bei, den Oberflächenabfluss 
von Niederschlagswasser zu verringern. Die Wasserspeicherkapazität des vorhandenen Bo-
denvolumens hat positive Auswirkungen auf den Wasserhaushalt des Plangebietes. 
 
Je nach Beanspruchung und Nutzung der Flächen stehen unterschiedliche wasserdurchläs-
sige Materialien zur Verfügung, die meistens auch eine gestalterische Funktion übernehmen. 
Die positiven Effekte einer solchen Flächengestaltung können nur dann gewährleistet wer-
den, wenn die entsprechende Ausführung fachgerecht durchgeführt wird. Besonders von 
Bedeutung ist neben der Fugenweite auch der geeignete Unterbau, da dieser zusätzliches 
Speichervolumen bereitstellt und entsprechende Drucklasten abfängt.  
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB. 
 
 

6.6.2 Erhalt von Einzelbäumen 

Die im Plan als zu erhalten bzw. als anzupflanzen gekennzeichneten Bäume sind dauerhaft 
zu pflegen, zu erhalten und bei Verlust gleichartig zu ersetzen. 
 
Während der gesamten Bauzeit ist der Schutz der Bestandsbäume durch einen ortsfesten 
Schutzzaun fachgerecht sicherzustellen. Die Maßnahme hat gemäß der Bestimmungen der 
RAS-LP 4 (Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: 
Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen; Forschungsge-
sellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Köln, 1999) zu erfolgen. 
 
Bei den zur Erhaltung festgesetzten Bäumen handelt es sich um teilweise alte Exemplare mit 
arttypischem Wuchsbild. Auch jüngere Exemplare, die schön gewachsen sind und sich gut in 
das Gebiet integrieren lassen, werden in diesem Zusammenhang als erhaltenswert einge-
stuft. 
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB. 
 
 

6.6.3 Anpflanzen von Bäumen 

Die als zu pflanzen gekennzeichneten Bäume haben mindestens folgende Qualitätskriterien 
zu erfüllen: 
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• Standortgerechter und heimischer Laubbaum 2. oder 3. Ordnung als Hochstamm, 
3xv., mB, StU 12-14 cm, gerader, durchgehender Leittrieb; alternativ ein altbewährter 
Obstbaum, gezogen als Hochstamm mit Sämlingsunterlage 

 
Die Pflanzvorschrift dient dazu, eine Durchgrünung des Plangebietes zu erreichen und eine 
optische Einbindung in das Umfeld zu gewährleisten. Schon wenige Einzelbäume wirken 
sich mit ihrer vertikalen Raumwirksamkeit positiv auf das Erscheinungsbild der Siedlung aus. 
 
Bei Baumpflanzungen im Straßenraum sind die „Ausführungsstandards für Baumpflanzun-
gen der Stadt Fürth“ zu beachten. 
 
Eine Pflanzenauswahl befindet sich in Kap. 8.2 der Begründung. 
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB. 
 
 

6.6.4 Pflanzmaßnahmen auf den Baugrundstücken (P1) 

Je Baugrundstück sind mindestens 
 

• ein standortgerechter und heimischer Laubbaum 2. oder 3. Ordnung als Hochstamm, 
3xv., mB, StU 12-14 cm, gerader, durchgehender Leittrieb anzupflanzen und zu er-
halten; alternativ ein altbewährter Obstbaum, gezogen als Hochstamm mit Sämlings-
unterlage  

• drei standortgerechte und heimische laubtragende Sträucher, 2xv., 3-5 Triebe, oB, 
Höhe: 60-100 cm anzupflanzen  

• dauerhafte Pflege und Erhalt bzw. adäquater Ersatz abgängiger Gehölze  
• die festgesetzten Einzelbäume können auf diese Festsetzung angerechnet werden 

 
Die Maßnahme dient aus gestalterischen und siedlungsökologischen Erwägungen der inter-
nen Durchgrünung des Plangebietes. Eine Pflanzenauswahl befindet sich in Kap. 8.2 der 
Begründung. 
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB. 
 
 

6.6.5 Dachbegrünung von Garagen und Stellplätzen mit Schutzdächern (P2) 

Im Bereich der mit P2 gekennzeichneten Baugrundstücke sind alle Garagendächer und 
Schutzdächer von Stellplätzen (Carports) als extensives Gründach auszubilden.  
 
Dachbegrünungen tragen durch verminderte Wärmerückstrahlung, durch Verdunstung und 
durch Verbesserung des Wasserrückhaltevermögens zur Minderung nachteiliger Effekte von 
Baukörpern bei und werden aus ökologischen- und Klimaschutzgründen festgesetzt.  
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Bei vorrangiger Verwendung extensiver Begrünungsverfahren mit Gras- und Staudenvegeta-
tion können Dachbegrünungen hervorragende Sekundärbiotope für an die speziellen Le-
bensbedingungen angepasste Tiere und Pflanzen darstellen. 
 
Die Hauptnutzungen sind von der Festsetzung ausgenommen, um die Möglichkeit zur An-
bringung von Photovoltaikanlagen zu gewährleisten. Die Garagenzeile am Westrand des 
Plangebietes, um die Option einer Satteldachausbildung als Maßnahme des aktiven Schall-
schutzes offen zu halten. Eine Begrünung sämtlicher Flachdächer im Plangebiet wird jedoch 
aus Klimaschutzgründen und zur Verzögerung der Abflussgeschwindigkeit von Regenwasser 
empfohlen (vgl. Kap. 8.7). 
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB. 
 
 

6.6.6 Pflanzmaßnahmen auf den öffentlichen und privaten Grünflächen  

Zusätzlich zu den festgesetzten Einzelbäumen ist eine gärtnerische Gestaltung der Rest- 
bzw. Grünflächen, Beete und Baumscheiben vorzunehmen durch: 
 

• Niedrig wachsende Laubsträucher, saisonale Stauden und Blumen bzw. Rasenein-
saat oder Rindenmulcheindeckung 

• dauerhafte Pflege und Erhalt bzw. adäquater Ersatz abgängiger Gehölze 
 
Die Festsetzung dient aus gestalterischen und siedlungsökologischen Erwägungen der inter-
nen Durchgrünung des Plangebietes. Die Grünflächen stellen Bereiche dar, in denen eine 
weitgehend natürliche Bodenentwicklung stattfinden kann.  
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB. 
 
 

6.6.7 Gestaltung der Garagen-Lärmschutzwand 

Die zur Stadelner Hauptstraße orientierten Seiten der Garagen-Lärmschutzwand sind zu 
gestalten durch:  
 

• Flächige Hinterpflanzung mit Kletterpflanzen nebst Anbringung einer Kletterhilfe als 
Rankgerüst; alternativ flächige Hinterpflanzung der Garagen durch standortgerechte 
und heimische laubtragende Sträucher, 2xv., 3-5 Triebe, oB, Höhe: 80-120 cm, 
Pflanzabstand 1,5 m 

• auf max. 1/3 der Fläche der zur Stadelner Hauptstraße orientierten Garagen-
Lärmschutzwand ist eine anderweitige Gestaltung (z.B. Holzverschalung) zulässig  

• Schließung der Garagenzeile im Bereich der Grünflächen durch 2,5 m hohe Schall-
schutzwände (vgl. Kap. 6.7.1) 

• dauerhafte Pflege und Erhalt bzw. adäquater Ersatz abgängiger Gehölze 
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 
Nr. 24 BauGB. 
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 Bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor Immissionen 6.7

Zur Sicherstellung eines gesunden Wohnens und Arbeitens werden gemäß der schalltechni-
schen Untersuchung (s. Anlage zur Begründung) folgende aktive und passive Schallschutz-
maßnahmen festgesetzt:  
 
 

6.7.1 Aktiver Lärmschutz 

Zur Vorbeugung von Immissionen (Gewerbelärm) ist parallel zur nördlichen Geltungsbe-
reichsgrenze eine Schallschutzwand von mind. 2,3 m Höhe zu errichten. Hinsichtlich der 
Abstandsflächenproblematik wird auf die Ausführungen in Kap. 6.3 verwiesen. 
 
Zur Vermeidung von Immissionen des Straßenverkehrs ist auf der Westseite des Plangebie-
tes eine Garagenzeile mit einer Höhe von 2,5 m zu errichten. Die Lücken zwischen den Ga-
ragen im Bereich der festgesetzten Grünflächen sind durch 2,5 m hohe Schallschutzwände 
zu schließen.  
 
Die Höhenvorgaben sind dem schalltechnischen Gutachten entlehnt, das der Begründung 
als Anlage beigefügt ist. 
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB. 
 
 

6.7.2 Passiver Lärmschutz 

1. Die Gebäude im Bereich der beiden nördlichsten Baufenster erhalten Lärmschutzgrund-
risse. Demzufolge sind schutzbedürftige Aufenthaltsräume nur an den, dem nördlich angren-
zenden Gewerbegebiet (außerhalb des Plangeltungsbereiches) abgewandten Gebäudesüd-
seiten zulässig. Wenn die Belichtung und Belüftung von Aufenthaltsräumen über die schall-
schutztechnisch unbelastete Gebäudesüdfassade gesichert ist, sind Fenster von Aufent-
haltsräumen auch an den Giebelseiten (West- bzw. Ostfassaden) zugelassen.  
 
An den Gebäudenordseiten sollen im Wesentlichen untergeordnete Räume (Flure, Bad, WC, 
Treppenhaus) angeordnet werden. Eine Küche ist nicht als schutzbedürftiger Aufenthalts-
raum anzusehen, sofern sie lediglich zur Zubereitung von Mahlzeiten genutzt wird und nicht 
dem sonstigen Aufenthalt der Bewohner dient. 
 
2. An Bauvorhaben, mit den in der Planzeichnung gekennzeichneten Lärmpegelbereichen 
(LPB) an den Fassaden, sind zum Schutz vor Verkehrsgeräuschen passive Lärmschutz-
maßnahmen (Lärmschutzfenster in Verbindung mit schallgedämmten Lüftungseinrichtungen) 
vorzusehen. 
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Für die in der Planzeichnung festgesetzten Lärmpegelbereiche II bis IV gilt, dass zum Schutz 
gegen Außenlärm die gesamten Außenbauteile eines Aufenthaltsraumes in Abhängigkeit 
von seiner Nutzung ein erforderliches, resultierendes Schalldämmmaß R´w,res. nach Tabelle 8 
der DIN 4109 einzuhalten haben (Korrekturen nach Tabelle 9 der DIN 4109 sind bei der 
Raumplanung zu beachten): 
 
Für die im Bebauungsplan als Lärmpegelbereich II nach DIN 4109 gekennzeichneten Fas-
sadenseiten sind die Außenbauteile von Aufenthaltsräumen mit einem erforderlichen resul-
tierenden Schalldämmmaß (erf. R´w,res.) von 30 dB zu errichten.  
 
Für die im Bebauungsplan als Lärmpegelbereich III nach DIN 4109 gekennzeichneten Fas-
sadenseiten sind die Außenbauteile von Aufenthaltsräumen mit einem erforderlichen resul-
tierenden Schalldämmmaß (erf. R´w,res.) von 35 dB zu errichten. 
 
Für die im Bebauungsplan als Lärmpegelbereich IV nach DIN 4109 gekennzeichneten Fas-
sadenseiten sind die Außenbauteile von Aufenthaltsräumen mit einem erforderlichen resul-
tierenden Schalldämmmaß (erf. R´w,res.) von 40 dB zu errichten. 
 
Das sich aus dem jeweiligen Lärmpegelbereich ergebende Schalldämmmaß gilt auch für 
Dachflächen, sofern diese Aufenthaltsräume nach außen abschließen.  
 
Im Bereich der Lärmpegelbereiche III und IV sind in zum Schlafen geeigneten Räumen 
(Schlafzimmer, Kinderzimmer u.ä.) fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen vorzusehen. 
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB. 
 
 

 Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und6.8
 Gemeinschaftsanlagen 

6.8.1 Flächen für Garagen (GA) 

Auf der Westseite des Plangebietes werden insgesamt 19 Garagen als Garagenzeile festge-
setzt. Das Garagenangebot sichert zusammen mit den Stellplätzen auf Teilen der Privat-
grundstücke die Stellplatzversorgung im Plangebiet. Die Garagenbündelung ist aus Baum-
schutzgründen immer wieder unterbrochen, um die Kronentraufen der Bestandsbäume frei-
zuhalten. Nachdem der Garagenzeile zusätzlich Aufgaben als aktive Schallschutzmaßnahme 
zuteil werden ist eine Schließung der Garagenlücken durch eine Schallschutzwand unum-
gänglich. Eine gestalterische Einbindung zur Stadelner Hauptstraße erfolgt durch eine ent-
sprechende Gestaltungs- bzw. Pflanzfestsetzung (vgl. Kap. 6.6.7). 
 
Im Baugenehmigungsverfahren hat eine Zuteilung nebst grundbuchrechtlicher Absicherung 
dieser Garagen zu den jeweiligen Nutzungen zu erfolgen.  
 
Weitere Garagen als Einzelanlagen sind auf den Baugrundstücken festgesetzt. Die Zuord-
nung zur Hauptnutzung ergibt sich aus der Lage zwischen den überbaubaren Grundstücks-
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flächen und dem Parzellierungsvorschlag im städtebaulichen Entwurf (Gesamtplan 1-200, s. 
Anlage). 
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB. 
 
 

6.8.2 Flächen für Stellplätze (St) 

Die Festsetzung dient der Absicherung des Stellplatzbedarfes für die im Plangebiet vorgese-
henen Wohnnutzungen unter Berücksichtigung der Stellplatzsatzung der Stadt Fürth. Als 
Flächen für Stellplätze werden in der Planzeichnung in erster Hinsicht Zufahrten zu den Ga-
ragen im Bereich der Privatgrundstücke festgesetzt. Die Nutzung bzw. Anrechenbarkeit der 
Zufahrten als Stellplatz ergibt sich aus der Stellplatzsatzung.  
 
Vereinzelte Stellplätze werden zudem im Bereich der Garagenzeile und am nordöstlichen 
Plangebietsrand festgesetzt. 
 
Für die genannten Flächen gilt die Festsetzung zur Versiegelungsbeschränkung gemäß Kap. 
6.6.1. 
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB. 
 
 

6.8.3 Zufahrt zur Garage (Z) 

Die Zufahrten zu den mehrheitlich in das Gebäude integrierten Garagen im Bereich der süd-
lichsten Baufenster-Kettenhauszeile sind durch Planzeichen besonders gekennzeichnet. 
Aufgrund der zu gering dimensionierten Vorzonen zwischen den Garagen und der Verkehrs-
fläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter Bereich“ können sie nicht 
als Stellplatz genutzt werden. Eine weitere Zufahrt zur Garage ist im Nordosten des Plange-
bietes, im Bereich des einbezogenen Teils der Bayernstraße, aus funktionalen Gründen be-
sonders gekennzeichnet. Hier ist eine Stellplatznutzung aus fahrgeometrischen Gründen im 
Zusammenhang mit der Erreichbarkeit der Garagen ausgeschlossen.  
 
Für die genannten Flächen gilt die Festsetzung zur Versiegelungsbeschränkung gemäß Kap. 
6.6.1. 
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB. 
 
 

6.8.4 Müllsammelplatz (Müll) 

Am Nordostrand des Plangebietes ist ein Müllsammelplatz zum Abstellen von Mülltonnen 
bzw. „Gelben Säcken“ am Tag bzw. Vortag der Abholung festgesetzt. Der Sammelplatz dient 
den Reihenhausgrundstücken im Nordosten des Plangebietes, die nicht am Planstraßenring 
liegen und somit nicht von einem Abholfahrzeug an der Grundstücksgrenze bedient werden 
können.  
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Der Müllsammelplatz ist ordentlich zu befestigen. 
 
Die Festsetzung erfolgt auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB. 
 
 

6.8.5 Remise (R) 

Im Bereich des Baulandstreifens, zwischen der Lärmschutzwand parallel zur nördlichen Gel-
tungsbereichsgrenze und der darunter angeordneten Verkehrsfläche mit der besonderen 
Zweckbestimmung „Eigentümerweg als Fußweg“, sind insgesamt zehn Flächen zur Errich-
tung von Remisen durch Planzeichen festgesetzt. Sie sind den südlich angeordneten zehn 
Reihenhausgrundstücken zugeordnet. Die Remisen erhalten jeweils eine Grundfläche von 
rd. 7 m2 und können z.B. als Fahrradunterstand oder als Abstellplatz für Mülltonnen genutzt 
werden. 
 
Die Festsetzung erfolgt auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB. 
 
 
 

 Örtliche Bauvorschriften 7

Hinsichtlich der Gestaltung werden einige grundsätzliche Regelungen getroffen. Die Ermäch-
tigungsgrundlage ist der Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO). Die Übernahme als 
Festsetzungen in den Bebauungsplan erfolgt gemäß § 9 Abs. 4 BauGB. 
 
Die städtebauliche Homogenität soll nicht durch gleiche Gebäude, sondern durch ähnliche 
Gestaltungsmerkmale erfolgen. Um jedoch nicht zu stark in die Gestaltungsfreiheit der Bau-
willigen einzugreifen, werden lediglich Festsetzungen bezüglich der Dachform, der Dachfar-
be und des Dachmaterials, die nördlichste Bauzeile des Plangebietes betreffend, gewählt. 
Aufgrund der Siedlungsrandlage wird der Dachlandschaft zur Berücksichtigung des Orts- 
und Landschaftsbildes eine besondere Bedeutung zuerkannt.  
 
Darüber hinaus wird eine Festsetzung zur max. Höhe von Grundstückseinfriedungen sowie 
zur gestalterischen Ausbildung von Terrassentrennwänden getroffen, um Nachbarstreitigkei-
ten hinsichtlich der z.B. der Verschattung von Grundstücksteilen vorbeugen.  
 
 

 Geltungsbereich 7.1

Die örtlichen Bauvorschriften gelten im Geltungsbereich der 6. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 394 der Stadt Fürth. 
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 Dachform, -farbe und -material 7.2

Im Umfeld des Plangebietes sind rote Tonziegeldächer vorherrschend. In Anpassung an die 
Ortstypik und im Zusammenhang mit der Ortsrandlage sowie der großen Flächenwirksamkeit 
gilt folgende Regelung: 
 
Die Reihenhauszeilen im Bereich der zwei nördlichsten Baufenster sind nur mit Satteldach 
(SD) zulässig.  
 
Für die Dacheindeckung sind rote und rotbraune Tondachziegel oder Betondachsteine zu-
lässig. Die Farbwahl hat sich an der Farbe der am hier Siedlungsrandbereich ortstypischen 
roten und rotbraunen, matten, nicht glänzenden Dacheindeckungsmaterialien zu orientieren. 
Es gelten Farben in Anlehnung an die folgenden RAL-Farbwerte:  
 
RAL 2001 Rotorange RAL 3001 Signalrot 
RAL 2002 Blutorange RAL 3002 Karminrot 
RAL 2003 Pastellorange RAL 3003 Rubinrot 
RAL 2004 Reinorange RAL 3009 Oxidrot 
RAL 2008 Hellrotorange RAL 3011 Braunrot 
RAL 2010 Signalorange RAL 3013 Tomatenrot 
RAL 2011 Tieforange RAL 3016 Korallenrot 
RAL 3000 Feuerrot  

 
Zulässig sind auch Zwischentöne der genannten Farbtöne. Auch erdfarbene Farbtöne sind 
zulässig, während blaue, grüne und andere bunte Farbtöne sowie glasierte, glanz- und ede-
lengobierte Dacheindeckungsmaterialien nicht zulässig sind. Ausnahmsweise können auch 
einheitlich graue Dachsteine verwendet werden. 
 
Nur auf den südexponierten Dachseiten sind pro Baugrundstück entweder max. zwei Dach-
gauben oder max. zwei Dacheinschnitte zulässig. Ihre Breite wird auf jeweils max. 1,8 m 
begrenzt. Der seitliche Abstand der Dachgauben bzw. Dacheinschnitte untereinander und 
zur Außenkante des Dachaufbaus bzw. zur Grundstücksgrenze darf nicht kleiner als 1,5 m 
sein; der Abstand zwischen First und dem Anschlusspunkt des Dachaufbaus bzw. Dachein-
schnittes muss mindestens 1,0 m betragen. 
 
Ausgenommen von diesen Vorschriften sind untergeordnete Gebäudeteile und Nebenanla-
gen. 
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 4 und § 31 Abs. 1 BauGB i.V.m. Art. 81 
Abs. 2 BayBO. 
 
 

 Einfriedungen 7.3

Grundstückseinfriedungen gleich welcher Art sind bis zu einer Höhe von höchstens 1,2 m 
zulässig. Sichtschutzzäune und Terrassentrennwände dürfen eine Höhe von max. 2,0 m und 
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eine Tiefe von max. 4,0 m je Grundstücksgrenze erhalten. Eine Strauchpflanzung gilt nicht 
als Einfriedung. 
 
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 Abs. 2 BayBO. 
 
 

 Ordnungswidrigkeiten 7.4

Ordnungswidrig handelt nach § 79 BayBO, wer als Bauherr, Entwurfsverfasser oder Unter-
nehmer vorsätzlich oder fahrlässig eine Baumaßnahme durchführt oder durchführen lässt, 
die nicht den Anforderungen der örtlichen Bauvorschriften entspricht. Ordnungswidrigkeiten 
können gemäß § 79 Abs.1 BayBO mit einer Geldbuße bis zu 500.000,00 Euro geahndet 
werden. 
 
 
 

 Hinweise 8

 Rodungs- und Abbruchzeitenbeschränkung 8.1

Abbruch der Gebäude außerhalb der Wochenstubenzeit der Fledermäuse sowie der Brutzei-
ten der Gebäude brütenden Vogelarten, Rodung der Gehölze außerhalb der Vogelbrutzeit.  
 
Abbruch und Rodungen finden somit im Zeitraum 1. Oktober bis 28. Februar statt. 
 
 

 Pflanzenliste (Auswahl) 8.2

Für Neuanpflanzungen wird empfohlen, dass grundsätzlich nur heimische Bäume und Sträu-
cher gepflanzt werden. Dies dient der Unterstützung des Artenschutzes. Nur standortgerech-
te, heimische Pflanzen sind für die Erhaltung der Artenvielfalt nützlich. Auf die Verwendung 
von einzelnen Zuchtformen, insbesondere auch Krüppelwuchs und sonstigen artfremden 
Wuchsformen, sollte verzichtet werden.  
 
Bei Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ (Hrsg.: 
FGSV, 2013) zu beachten. 
 
Einen Anhaltspunkt, welche Baum- und Straucharten standortgerecht sind, mag die folgende 
Liste geben: 
 
Bäume 2. Ordnung:  
Feldahorn   (Acer campestre) 
Schwarzerle   (Alnus glutinosa) 
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Hainbuche   (Carpinus betulus) 
Vogelkirsche   (Prunus avium) 
Holzbirne   (Pyrus pyraster) 
Silberweide   (Salix alba) 
Speierling   (Sorbus domestica) 
 
 
Bäume 3. Ordnung:  
Holzapfel   (Malus sylvestris) 
Salweide   (Salix caprea) 
Eberesche   (Sorbus aucuparia) 
 
Großsträucher:  
Kornelkirsche   (Cornus mas) 
Roter Hartriegel  (Cornus sanguinea) 
Haselnuss   (Corylus avellana) 
Zweigriffl. Weißdorn   (Crataegus laevigata) 
Eingriffl. Weißdorn  (Crataegus monogyna) 
Pfaffenhütchen  (Euonymus europaea) 
Faulbaum   (Frangula alnus) 
Liguster   (Ligustrum vulgare) 
Schwarzer Holunder  (Sambucus nigra) 
Korbweide   (Salix viminalis) 
Wolliger Schneeball  (Viburnum lantana) 
Gem. Schneeball  (Viburnum opulus) 
 
Mittelsträucher:  
Gem. Heckenkirsche  (Lonicera xylosteum) 
Schlehe    (Prunus spinosa) 
Hundsrose    (Rosa canina) 
Echte Brombeere   (Rubus fruticosus) 
Schwarze Weide   (Salix nigricans) 
Grau-Weide    (Salix cinerea) 
 
Kleinsträucher:  
Purpurweide   (Salix purpurea) 
 
Obstbäume - Apfelsorten: 
Alkmene  
Baumanns Renette  
Biesterfelder Renette  
Horneburger Pfannkuchen  
Rheinischer Bohnapfel 
Boskoop 
Danziger Kantapfel  
Kasseler Renette  
Rote Sternrenette 
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Obstbäume - Birnensorten: 
Clapps Liebling 
Gellerts Butterbirne 
Gute Graue 
Gute Luise 
Köstliche von Charneaux 
Neue Poiteau 
Oberösterreichische Weinbirne 
Pastorenbirne 
 
Obstbäume - Kirschsorten: 
Büttners Rote Knorpelkirsche 
Gr. Schwarze Knorpelkirsche 
Hedelfinger Riesenkirsche 
Heimanns Rubinweichsel 
Morellenfeuer 
Schattenmorelle 
 
Obstbäume - Zwetschen- und Pflaumensorten: 
Hauszwetsche (div. Typen) 
Bühler Frühzwetsche 
Wangenheimer Frühzwetsche 
Mirabelle von Nancy 
Ontariopflaume 
 
Gräser 
Weißes Straußgras  (Agrostis stolonifera)  
Wohlriechendes Ruchgras (Anthoxanthum odoratum) 
Herz-Zittergras  (Briza media) 
Aufrechte Trespe  (Bromus erectus) 
Berg-Segge   (Carex montana) 
Wald-Marbel   (Luzula sylvatica) 
Pfeifengras   (Molinia caerulea) 
Borstgras   (Nardus stricta) 
Rohr-Glanzgras  (Phalaris arundinacea) 
Wiesenlieschgras  (Phleum pratense) 
Goldhafer   (Trisetum flavescens)  
 
Kletterpflanzen 
Gewöhnliche Waldrebe (Clematis vitalba) 
Efeu    (Hedera helix) 
Wald-Geißblatt  (Lonicera periclymenum) 
Jelängerjelieber  (Lonicera caprifolium) 
Wilder Wein   (Parthenocissus quinquefolia) 
Wilde Weinrebe  (Vitis vinifera) 
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Stauden 
Wiesen-Schafgarbe  (Achillea millefolium) 
Gewöhnlicher Frauenmantel (Alchemilla vulgaris) 
Gewöhnliche Akelei  (Aquilegia vulgaris) 
Beifuß    (Artemisia vulgaris) 
Wald-Geißbart  (Aruncus sylvestris) 
Knäulglockenblume  (Campanula glomerata) 
Gelber Lerchensporn  (Corydalis lutea) 
Purpur-Fingerhut  (Digitalis purpurea) 
Mädesüß   (Filipendula vulgaris) 
Echter Waldmeister  (Galium odoratum) 
Echtes Labkraut  (Galium verum) 
Brauner Storchschnabel (Geranium phaeum) 
Blut-Storchschnabel  (Geranium sanguineum) 
Purpurblauer Steinsame (Lithospermum purpurocaeruleum) 
Kuckucks-Lichtnelke  (Lychnis flos-cuculi) 
Wilde Malve   (Malva sylvestris) 
Jakobsleiter   (Polemonium caeruleum) 
Vielblütiges Salomonssiegel (Polygonatum multiflorum) 
Echte Schlüsselblume (Primula veris) 
Küchenschelle  (Pulsatilla vulgaris) 
Wiesen-Salbei  (Salvia pratensis) 
Pimpinelle   (Sanguisorba minor) 
Echtes Seifenkraut  (Saponaria officinalis) 
Sand-Thymian  (Thymus serpyllum) 
Echter Ehrenpreis  (Veronica officinalis) 
Kleines Immergrün  (Vinca minor) 
 
 

 Regenwassernutzung 8.3

Es wird auf die Satzung für die öffentliche Entwässerungsanlage der Stadt Fürth (Ent-
wässerungssatzung - EWS) vom 08. Dezember 2005 hingewiesen. 
 
Auf den Privatgrundstücken ist die Installation von Systemen zur Nutzung des anfallenden 
Regenwassers sinnvoll. Zur Speicherung von Regenwasser geeignet sind z.B. Zisternen. Es 
gibt auf dem Markt zahlreiche, gut funktionierende Systeme zur Nutzung von Regenwasser 
im Haushalt, z.B. für die Speisung von Waschmaschinen oder Toilettenspülungen. Solche 
Systeme sind ökologisch sinnvoll, da sie zu einer Trinkwasserersparnis beitragen. Die Vo-
raussetzungen und technischen Möglichkeiten müssen in jedem Einzelfall auf das jeweilige 
Grundstück zugeschnitten werden. 
 
Es handelt sich nicht um eine verbindliche Vorschrift, sondern um eine Empfehlung. 
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 Energieeinsparverordnung 8.4

Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist ein wichtiger Baustein der Energie- und Klima-
schutzpolitik der Bundesregierung. Die Verordnung dient der Daseinsvorsorge und gibt wich-
tige Impulse für die Baukonjunktur. Durch die Vorschriften ist bei Neubauten der Niedrig-
energiehaus-Standard zur Regel geworden. Häuser, die nach der EnEV neu gebaut oder 
umgebaut werden, verbrauchen rechnerisch deutlich weniger Heizenergie als nach dem 
früheren Recht. Dies kann zur Senkung der Wohnnebenkosten beitragen. 
 
Die energetischen Standards für Neubauten wurden mit der im Mai 2014 in Kraft getretenen 
EnEV 2014 erhöht. Änderungen ergeben sich u.a. dadurch, dass die primärenergetischen 
Anforderungen für neu gebaute Wohn- und Nichtwohngebäude ab dem 01.01.2016 um 25 % 
erhöht werden.  
 
 

 Solarenergie 8.5

Nach dem „Gesetz zur Förderung erneuerbarer Energien im Wärmebereich“ werden die Ei-
gentümer neu errichteter Gebäude verpflichtet, ihren Wärmeenergiebedarf durch eine antei-
lige Nutzung von erneuerbaren Energien zu decken. Alle Formen der erneuerbaren Energien 
können genutzt und auch kombiniert werden. 
 
Gebäudeeigentümer können beispielsweise einen bestimmten Anteil ihrer Wärme aus Solar-
energie decken. Das Gesetz stellt hierbei auf die Größe des Kollektors ab.  
 
Der Energieverbrauch kann bei entsprechender Gebäudeausrichtung und Einsatz von Son-
nenkollektoren bzw. Photovoltaiksystemen reduziert werden. Im Zusammenhang mit der 
Nord-Süd-Ausrichtung der Gebäude im Plangebiet wird empfohlen, solche Anlagen zu instal-
lieren. Die Dachflächen der nördlichsten Gebäudezeile sind hierzu besonders geeignet.  
 
 

 Denkmalschutz 8.6

Wegen der Lage des Plangebietes am Terrassenrand ist grundsätzlich eine archäologische 
Funderwartung in Betracht zu ziehen. Der Baubeginn ist daher wenigstens 2 Wochen vor 
Aufnahme der ersten Erdarbeiten der Unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen, damit 
diese und die hierbei anfallenden Bodenaufschlüsse in Augenschein genommen und Maß-
nahmen zur Sicherung und Dokumentation ggf. anfallender Funde oder Befunde frühzeitig 
veranlasst werden können. 
 
Für zu Tage tretende Bodendenkmäler (wie u.a. auffällige Bodenverfärbungen, Holzreste, 
Mauern, Metallgegenstände, Steingeräte, Scherben und Knochen) besteht Meldepflicht an 
das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, Dienststelle Nürnberg oder an die Untere 
Denkmalschutzbehörde, Fürth. 
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 Begrünung von Flachdächern 8.7

Dachbegrünungen tragen durch verminderte Wärmerückstrahlung, durch Verdunstung und 
durch Verbesserung des Wasserrückhaltevermögens zur Minderung nachteiliger Effekte von 
Baukörpern bei und werden daher aus ökologischen- und Klimaschutzgründen empfohlen.  
 
Bei vorrangiger Verwendung extensiver Begrünungsverfahren mit Gras- und Staudenvegeta-
tion können Dachbegrünungen hervorragende Sekundärbiotope für an die speziellen Le-
bensbedingungen angepasste Tiere und Pflanzen darstellen. 
 
Mit Ausnahme der Reihenhauszeilen im Bereich der zwei nördlichsten Baufenster, die nur 
mit Satteldach zulässig sind, eignen sich die Dachflächen der übrigen Hauptnutzungen für 
eine extensive Dachbegrünung und es wird empfohlen diese anzulegen.  
 
 

 Gefahren durch Kampfmittel 8.8

Es wird den Bauherren und Grundstückseigentümern nahe gelegt, eine Negativbescheini-
gung durch eine Fachfirma für Kampfstoffe vor Beginn der Baumaßnahmen einzuholen, da 
sie für die vom Grundstück ausgehenden Gefahren durch Kampfmittel haften. 
 
Nur die Freigabe durch eine Fachfirma, die die zur Kampfmittelbeseitigung erforderliche 
Fachkunde gemäß § 9 Sprengstoffgesetz (SprengG) oder über Fachpersonal mit entspre-
chender Befähigung gemäß § 20 SprengG verfügt sowie die Erlaubnis gemäß § 7 SprengG 
besitzt, stellt den „Bauherren“ von der Haftungsverantwortung für Gefahren durch Kampfmit-
tel frei.  
 
Weitere Informationen finden Bauherren auf der Internetseite des Bayerischen Staatsminis-
teriums des Innern: http://www.stmi.bayern.de/sicherheit/innere/sicherleben/detail/09064/ 
 
Bei Fragen steht bei der Stadt Fürth das Amt für Brand- und Katastrophenschutz zur Verfü-
gung. Kontakt: Telefon: 0911-974-3626 oder Mailadresse: kats@fuerth.de. 
 
 

 DIN-Vorschrift 8.9

Genannte DIN-Vorschriften sind während der Dienststunden des Stadtplanungsamtes, 
Sachgebiet Bebauungsplanung im Technischen Rathaus der Stadt Fürth, Hirschenstraße 2, 
Ebene 2.2 einzusehen.  
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 Städtebauliche Werte  9

Allgemeines Wohngebiet              7.828 m2 

Straßenverkehrsflächen              2.137 m2 
Verkehrsfl. bes. Zweckbestimmung „Eigentümerweg als Fußweg“            416 m2 
Verkehrsfl. bes. Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“             103 m2 
Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter Bereich“        1.792 m2 
Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung „Öffentliche Parkfläche“              85 m2 
Öffentliche Grünfläche, Zweckbestimmung „Straßenbegleitgrün“            757 m2 

Öffentliche Grünfläche, Zweckbestimmung „Parkanlage, extensiv“           539 m2 
Private Grünflächen, Zweckbestimmung „Straßenrandbegrünung“             80 m2 
 
Geltungsbereich der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 394      13.737 m2 
 
 
 

Anlagen 

-STÄDTEBAULICHES KONZEPT / GESAMTPLAN 1-200 VOM 28.08.2014 
QUELLE: GEORG SCHENK GMBH & CO. KG, FÜRTH 
 
 
-SCHALLIMMISSIONSSCHUTZTECHNISCHE UNTERSUCHUNG (BERICHT NUMMER: 
11373.7) VOM 11.08.2014 
QUELLE: W. SORGE INGENIEUR FÜR BAUPHYSIK GMBH & CO. KG, NÜRNBERG 
 
 
-ORIENTIERENDE BAUGRUND- UND ALTLASTENUNTERSUCHUNGEN VOM 
17.01.2012 
QUELLE: HPC AG, DUISBURG 
 
 
-HISTORISCHE RECHERCHE VOM 14.02.2014 
-BEWEISSICHERNDE ALTLASTENUNTERSUCHUNG VOM 02.05.2014 
QUELLE: R & H UMWELT GMBH, NÜRNBERG 
 
 
-SPEZIELLE ARTENSCHUTZRECHTLICHE PRÜFUNG (SAP) VOM 10.07.2013 
QUELLE: ANUVA LANDSCHAFTSPLANUNG GBR, NÜRNBERG 
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1. Aufgabenstellung 
 

Die Georg Schenk Bauunternehmung GmbH & Co. KG beabsichtigt die Errichtung 

von Wohnbebauung an der Stadelner Hauptstraße in Stadeln. 

Dazu ist die 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 394 der Stadt Fürth vorgese-

hen. 

Seitens der Wolfgang Sorge, Ingenieurbüro für Bauphysik GmbH, wurde die 

schalltechnische Situation innerhalb des Baugebietes untersucht und beurteilt (vgl. 

dazu Bericht 11373.6a vom 16. April 2014). 

 

Für das Baugebiet liegt die aktuelle Planung (Planungsstand: 04. August 2014) 

vor, für die die schalltechnische Situation hinsichtlich der einwirkenden Gewerbe-

geräuschimmissionen untersucht und beurteilt werden soll. 

Zudem sollen die auf das Baugebiet einwirkenden Verkehrsgeräusche, ausgehend 

von der Stadelner Hauptstraße (St 2242) untersucht und beurteilt werden. 

 

Im vorliegenden Bericht werden die Berechnungsvoraussetzungen und Ergebnisse 

der Untersuchungen zusammengefasst sowie Empfehlungen für die textlichen 

Festsetzungen im Bebauungsplan angegeben. 

Dieser Bericht ersetzt unseren Bericht 11373.6a vom 16. April 2014.  

 

 

2. Bearbeitungsunterlagen 
 

Der schallimmissionsschutztechnischen Untersuchung liegen folgende, vom Auf-

traggeber zur Verfügung gestellte bzw. in seinem Namen eingeholte Bearbeitungs- 

und Planunterlagen zugrunde: 

 

- Auszug aus dem Katasterkartenwerk, Gemarkung Stadeln, Vermessungsamt 

 Nürnberg, Maßstab 1:1000, Stand: 19. März 2012 

- Gesamtplan, Maßstab 1:200, Stand: 04. August 2014 

- Grundrisse/Ansichten/Systemschnitte Haus Typ II-IV, Maßstab 1:100 

- Baugenehmigungsbescheid Az.: 2006/0441/602/VG/N vom 28. Februar 2007 

- Baugenehmigungsbescheid Az.: 2000/0040/602/BA/N vom 01. März 2002 
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- Baugenehmigungsbescheid Az.: 632E890404.0475ED, 602C890131.0475ED, 

 602C881223.1075ED sowie 602A881031.0575ED vom 09. Juni 1989 

- Schreiben Dr. Waldmann, Kohler & Kollegen, Herr RA Herbert Kohler vom 

 23. Mai 2012 

- Ergebnisse des Abstimmungstermins am 27. April 2012, 18. Mai 2012 sowie am 

 18. Oktober 2012 in Fürth, Fa. Georg Schenk GmbH & Co. KG 

- Angaben zum Verkehrsaufkommen der Staatsstraße St 2242, Abschnitt Mitte 

 (Mannhof - Stadeln), Verkehrszählung 2011 und Prognose 2025, Quelle: Stadt 

 Fürth, Stadtplanungsamt / Abteilung Verkehrsplanung, per Email am 25. Oktober 

 2012 

- Stellungnahme des Stadtplanungsamtes der Stadt Fürth vom 21. Februar 2014 

 (per Email am 21. Februar 2014) 

- Stellungnahme des Ordnungsamtes der Stadt Fürth vom 06. März 2014 

 (per Email am 10. März 2014) 

 

 

3. Regelwerke und Anforderungen 
 

3.1 Regelwerke 
 

Für die schallimmissionsschutztechnische Bearbeitung wurden die nachstehenden 

Regelwerke und Veröffentlichungen herangezogen: 

 

TA Lärm (Technische Anleitungen zum Schutz gegen Lärm),  

Fassung v. 26.8.1998; gültig seit 1.11.1998 

 

DIN ISO 9613-2 (Ausgabe Oktober 1999) Akustik 

- Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - 

 

DIN 18005, Ausgabe Juli 2002 

- Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die   

Planung 
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Beiblatt 1 zur DIN 18005, Ausgabe Mai 1987 

- Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung - 

 

DIN 4109, Ausgabe November 1989 

„Schallschutz im Hochbau – Anforderungen und Nachweise“ 

 

16. Verordnung zur Durchführung des BImSchG 

- Verkehrslärmschutzverordnung v. 12.6.1990 - 

 

RLS-90, Ausgabe 1990 

- Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - 

 

VLärmSchR 97  

- Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Bau-

last des Bundes, Ausgabe 1997 

 

 

3.2 Anforderungen 
 

3.2.1 Verkehrs- und Gewerbegeräusche 

 

Abweichend von den bisherigen Voraussetzungen (vgl. dazu Bericht 11373.5 vom 

29. April 2013, W. Sorge Ingenieurbüro für Bauphysik GmbH) soll das Plangebiet 

abstimmungsgemäß als Allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen werden. 

 

Für die auf das Plangebiet einwirkenden Geräusche sind damit gem. Beiblatt 1 zur 

DIN 18005 folgende Orientierungswerte zu beachten: 

 

Gebietsausweisung 
 

Orientierungswert gemäß DIN 18005 
LOW in dB(A) 

 tags 
(06.00 -22.00 Uhr) 

nachts 
(22.00-06.00 Uhr) 

Allgemeine Wohngebiete 55 40 / 45 1) 
 

1) Von den zwei angegebenen Orientierungswerten für den Beurteilungszeitraum nachts (22:00 bis 6:00 Uhr)  

 ist der höhere für Verkehrsgeräuschimmissionen anzusetzen. 
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Die DIN 18005 verweist für die Berechnung der Beurteilungspegel von Gewerbe-

geräuschimmissionen auf die TA Lärm in Verbindung mit DIN ISO 9613-2. 

Daher wird zusätzlich die 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift vom 26.08.1998 - 

Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - mit herangezogen. 

 

Demnach dürfen innerhalb des Plangebietes die folgenden Immissionsrichtwerte 

„außen“ (0,5 m vor den vom Lärm am stärksten betroffenen Fenstern von Aufent-

haltsräumen) durch den Betrieb gewerblicher Anlagen nicht überschritten werden: 

 

Gebietseinstufung Immissionsrichtwert  
gemäß TA Lärm 

LIRW in dB(A) 

 tags 
(06.00 -22.00 Uhr) 

nachts 
(22.00-06.00 Uhr) 

Allgemeine Wohngebiete    55 1)    40 2) 
1) einschließlich  Zuschläge für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 
  an Werktagen 06.00 - 07.00 Uhr 
   und 20.00 - 22.00 Uhr 
  an Sonn- und Feiertagen 06.00 - 09.00 Uhr 
   und 13.00 - 15.00 Uhr 
   und 20.00 - 22.00 Uhr 
 
2)  Beurteilungszeitraum der vollen Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel   

 

Im Rahmen des Abwägungsverfahrens der Stadt Fürth können für die Beurteilung 

der Verkehrsgeräuschimmissionen im Einzelfall auch höhere Richtwerte herange-

zogen werden. 

Für die Abwägung höherer Werte kann die 16. Verordnung zum Bundesimmissi-

onsschutzgesetz (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV), welche für den 

Neubau bzw. die wesentliche Änderung von Straßen in der Baulast des Bundes 

maßgebend ist, mit herangezogen werden. 

 

Diese sieht folgende Immissionsgrenzwerte vor: 

 

Gebietsausweisung 
 

Immissionsgrenzwert gemäß 16. BImSchV 
LIGW in dB(A) 

 tags (6.00 bis 22.00 Uhr) nachts (22.00 bis 6.00 Uhr)  

Allgemeine Wohngebiete 59 49 
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Für die Ermittlung der von den bestehenden Gewerbegebieten (Flurnr.: 151, 152/3 

und 152) ausgehenden Schallemissionspegel ist als maßgeblicher Immissionsort 

abstimmungsgemäß die bestehende Wohnbebauung an der Bayernstraße 49e 

(Flur-Nr. 198/6) heranzuziehen. Für das Wohngebäude ist eine Gebietsauswei-

sung als Allgemeines Wohngebiet zu berücksichtigen. 

 

Demnach sind folgende Immissionsrichtwerte zu beachten: 

 
Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. Abschnitt 6.1d, TA Lärm 
 

Tagzeitraum 

 

„werktags“ 

sowie 

„sonn- und feiertags“ 

(06.00 - 22.00 Uhr, einschließlich Ruhezeitzuschläge)  

 LIRW  =  55 dB(A) 

 
Nachtzeitraum 

 

„nachts“ (22.00 - 06.00 Uhr, Beurteilung der vollen Nachtstunde mit dem  

höchsten Beurteilungspegel) 

 LIRW  =  40 dB(A) 

 

3.2.2 Anforderungen gem. DIN 4109 

 

Die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ regelt in Abschnitt 5 den Schutz gegen 

Außenlärm und gibt Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbautei-

len vor. Dabei wird entsprechend dem maßgeblichen Außenlärmpegel zwischen 

insgesamt sieben Lärmpegelbereichen differenziert. 
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Für Außenbauteile von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen sind unter Berück-

sichtigung der unterschiedlichen Raumarten und -nutzungen die nachfolgend auf-

geführten Anforderungen gem. DIN 4109, Tabelle 8, einzuhalten: 

 
Lärmpegelbereich „Maßgeblicher Außenlärmpegel“ 

dB(A) 
erf. R´w,res. des Außenbauteils  

Aufenthaltsräume in Wohnungen, 
u.a. in dB 

I bis 55 30 

II 56 bis 60 30 

III 61 bis 65 35 

IV 66 bis 70 40 

V 71 bis 75 45 

VI 76 bis 80 50 

VII > 80 1) 

 
1) Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Anforderungen festzulegen. 

 

 

4. Maßgebliche Immissionsorte 
 

Für die Ermittlung der von den nördlich des Plangebietes gelegenen Gewerbege-

bietsflächen ausgehenden Schallemissionen wurde der nachfolgende maßgebli-

che Immissionsort herangezogen: 

(vgl. dazu auch den Übersichtsplan, Anlage 1) 

 

Immissionsort Bezeichnung Schutzcharakter Berechnungshöhe 

IO 1 Wohngebäude Bayernstraße 49e, 
Flur-Nr. 198/6 

Allgemeines 
Wohngebiet  

(WA) 
DG 

 

Die Darstellung der an der geplanten Wohnbebauung zu erwartenden Schall-

immissionssituation erfolgt in Form von Gebäudelärmkarten (Darstellung der ermit-

telten Beurteilungspegel an den Fassaden des Bauvorhabens) sowie als Raster-

lärmkarten. 
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5. Berechnungsvoraussetzungen 
 

Die Lage der nachfolgend beschriebenen und in den schalltechnischen Berech-

nungen berücksichtigten Schallquellen ist in der Anlage 1 dargestellt. 

 

5.1 Beschreibung des Bauvorhabens 
 

Das Bauvorhaben soll an der Stadelner Hauptstraße auf dem Grundstück, Flur-Nr. 

153 der Gemarkung Stadeln errichtet werden. 

 

Geplant ist der Neubau von insgesamt 34 Wohngebäuden als Reihenhäuser, 

Doppelhäuser sowie Kettenhäuser. 

 

Die Gebäude sind mit einer Gebäudehöhe von 2 Geschossen geplant. 

 

Die Planung der nördlichen Reihenhäuser sieht sog. Lärmschutzgrundrisse vor. 

Demzufolge sind die schutzbedürftigen Aufenthaltsräume bzw. die Fenster dieser 

Räume ausschließlich an den, dem Gewerbegebiet abgewandten Gebäudesüdsei-

ten angeordnet. 

An den Gebäudenordseiten sollen im Wesentlichen untergeordnete Räume (Flure, 

Bad, WC, Treppenhaus) angeordnet werden. 

 

Entlang der nördlichen Grundstücksgrenze ist die Anordnung von Geräteschuppen 

in Verbindung mit Lärmschutzelementen mit einer Höhe von h  =  2,3m ü. GOK  

vorgesehen. Zudem ist entlang der westlichen Grundstücksgrenze die Errichtung 

von Garagenzeilen, jeweils verbunden mit Lärmschutzelementen, mit einer Höhe 

von h  =  2,5m ü. GOK 

geplant. 
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5.2 Berechnungsdaten 
 

5.2.1 Gewerbegeräusche 

 

Auf das Bauvorhaben wirken im Wesentlichen Gewerbegeräusche der nördlich ge-

legenen Gewerbeflächen (Flur-Nr. 151, 152/3 sowie 152) sowie der nordöstlich ge-

legenen Gewerbefläche der Fa. Wacker Construction Equipment AG (Bayernstra-

ße 38, Flur-Nr. 198/7) ein. 

 

In Abstimmung mit dem Ordnungsamt der Stadt Fürth, erfolgt die Ermittlung der 

von den Gewerbeflächen ausgehenden Schallemissionen derart, dass Diese in der 

Summe an der bestehenden Wohnbebauung Bayernstraße 49e die zulässigen 

Immissionsrichtwerte gem. TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete (vgl. dazu Ab-

schnitt 3.2) nicht überschreiten. 

Für den Betrieb der Fa. Wacker Construction Equipment AG liegt der Baugeneh-

migungsbescheid - Az.: 2006/0441/602/VG/N vom 28. Februar 2007 vor. 

Darin sind u.a. Auflagen zum Schallimmissionsschutz festgesetzt. 

 

Gem. Auflage A269 sollen demnach mit dem Betrieb der Fa. Wacker Construction 

Equipment AG an der südlich gelegenen Wohnbebauung die Immissionsrichtwert-

anteile „tags/nachts“ von 

 LIRWA  =  49/34 dB(A) 

nicht überschritten werden. 

Diese Auflage wird in den weiteren schalltechnischen Berechnungen mit berück-

sichtigt. 

Die mit der vorgenannten Vorgehensweise ermittelten Schallemissionskontingente 

für die Gewerbeflächen betragen: 

 
- Gewerbeflächen - Flur-Nr. 151, 152/3 und 152 „tags/nachts“ 

 LWA  =  63/49 dB(A) / m² 

- Gewerbefläche - Flur-Nr. 198/7 „tags/nachts“ 

 LWA  =  61/48 dB(A) / m² 

(vgl. dazu Berechnungsblätter - Anlagen 2 und 3) 

 
Die ermittelten Schallemissionskontingente für die Gewerbeflächen werden im 

Folgenden für die Berechnung der auf die geplante Wohnbebauung einwirkenden 

Schallimmissionen herangezogen. 
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5.2.2 Verkehrsgeräusche 

 
Für die auf das Plangebiet einwirkenden Straßenverkehrsgeräusche, ausgehend 

von der Stadelner Hauptstraße (St2242), liegen folgende Verkehrsdaten vor 

(Quelle: Stadt Fürth, Planfeststellungsverfahren AS Steinach, Stand: 09. Februar 

2011, Bezugsfall: Netz 2025 - Belastung 2025): 

 

- durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke DTV  =  11100 Kfz/24 h 

- Lkw-Anteil tags / nachts pt/n  =  10% 

- max. zulässige Geschwindigkeit vPkw/Lkw  =  50 km/h 

 
Zuschläge für lichtzeichengeregelte Kreuzungen sind in den entsprechenden Be-

reichen nicht anzusetzen. 

 
 

5.3 Geländesituation, Abschirmungen und Schallreflexionen von Gebäuden 
 
In den Berechnungen wird die Geländesituation anhand der Ergebnisse der Inau-

genscheinnahme der Örtlichkeiten als weitestgehend eben berücksichtigt. 

Sofern sich mit den Bebauungen Abschirmungen für die Immissionsorte ergeben, 

werden diese auf der Grundlage der anzuwendenden Regelwerke berücksichtigt. 

Bei der Ermittlung der Schallreflexionen von den Fassaden der bestehenden und 

der geplanten Gebäude wurde der Reflexionsverlust für „glatte Wände“ mit 

 L  =  - 1 dB 

angesetzt. 
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6. Berechnungsergebnisse und Beurteilung 
 

Die schalltechnischen Berechnungen erfolgten gem. TA Lärm nach dem „detaillier-

ten Prognoseverfahren“ unter Berücksichtigung A-bewerteter Schallpegel (Gewer-

belärm) sowie gemäß RLS-90 (Verkehrslärm) mittels eines Schallimmissionsprog-

noseprogramms (Software „SoundPLAN“, Version 7.3, Softwarestand: 09. De-

zember 2013). 

 

6.1 Gewerbegeräusche 
 

6.1.1 Berechnungsergebnisse 

 

Die unter Berücksichtigung der ermittelten Schallemissionskontingente für die 

nördlich sowie nordöstlich des Bauvorhabens gelegenen Gewerbeflächen (vgl. da-

zu Abschnitt 5.2.1) berechneten Beurteilungspegel „tags“ und „nachts“ sind in den 

Anlagen 4 - 7 als Gebäudelärmkarten dargestellt. 

 

Die Gebäudelärmkarten zeigen dabei die folgenden Schallpegelbereiche: 

 

Darstellung grün: Schallpegelbereich „tags“ < 55 dB(A)  

Darstellung orange: Schallpegelbereich „tags“ 55 bis 60 dB(A)  

Darstellung rot: Schallpegelbereich „tags“ > 60 dB(A)  

 

Darstellung grün: Schallpegelbereich „nachts“ < 40 dB(A)  

Darstellung orange: Schallpegelbereich „nachts“ 40 bis 45 dB(A)  

Darstellung rot: Schallpegelbereich „nachts“ > 45 dB(A) 

 

Zudem sind die in den Freibereichen zu erwartenden Beurteilungspegel „tags“ in 

Form einer Rasterlärmkarte in der Anlage 8 dargestellt.  

 

6.1.2 Beurteilung 

 

Tagzeitraum (06.00 - 22.00 Uhr) 

 

Während des Beurteilungszeitraumes „tags“ wird der Orientierungs- bzw. Immissi-

onsrichtwert für Allgemeine Wohngebiete von LOW/IRW  =  55 dB(A) 
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- mit Ausnahme an der nördlichsten Gebäudereihe - im gesamten Plangebiet ein-

gehalten (vgl. dazu Anlagen 4 und 5, grüner Pegelbereich). 

An der Nordfassade sowie teilweise an den Stirnseiten der nördlichen Gebäude-

reihe sind Überschreitungen des Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwertes für 

Allgemeine Wohngebiete zu erwarten (vgl. dazu Anlagen 4 und 5, oranger und ro-

ter Pegelbereich). 

An den, dem Gewerbegebiet abgewandten Gebäudeseiten (Südfassaden) wird der 

Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwert für Allgemeine Wohngebiete eingehalten 

(vgl. dazu Anlagen 4 und 5, grüner Pegelbereich). 

 

Nachtzeitraum (22.00 - 06.00 Uhr) 

 

Während des Beurteilungszeitraumes „nachts“ wird der Orientierungs- bzw. Im-

missionsrichtwert für Allgemeine Wohngebiete von LOW/IRW  =  40 dB(A) 

- mit Ausnahme an der nördlichsten Gebäudereihe - im gesamten Plangebiet ein-

gehalten (vgl. dazu Anlagen 6 und 7, grüner Pegelbereich). 

An der Nordfassade sowie teilweise an den Stirnseiten der nördlichen Gebäude-

reihe sind Überschreitungen des Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwertes für 

Allgemeine Wohngebiete zu erwarten (vgl. dazu Anlagen 6 und 7, oranger und ro-

ter Pegelbereich). 

An den, dem Gewerbegebiet abgewandten Gebäudeseiten (Südfassaden) wird der 

Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwert für Allgemeine Wohngebiete eingehalten 

(vgl. dazu Anlagen 6 und 7, grüner Pegelbereich). 
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6.2 Verkehrsgeräusche 
 

6.2.1 Berechnungsergebnisse 

 

Die Immissionssituation im Plangebiet für die von der Stadelner Hauptstraße aus-

gehenden Verkehrsgeräusche ist in Form von Gebäudelärmkarten in den Anlagen 

9 bis 12 wie folgt dargestellt: 

 

Die Gebäudelärmkarten zeigen dabei die folgenden Schallpegelbereiche: 

 

Darstellung grün: Schallpegelbereich „tags“ ≤ 55 dB(A)  

Darstellung rot: Schallpegelbereich „tags“ > 55 dB(A)  

 

Darstellung grün: Schallpegelbereich „nachts“ ≤ 45 dB(A)  

Darstellung rot: Schallpegelbereich „nachts“ > 45 dB(A) 

 

Zudem sind die in den Freibereichen zu erwartenden Beurteilungspegel „tags“ in 

Form einer Rasterlärmkarte in der Anlage 13 dargestellt.  

 

6.2.2 Beurteilung 

 

6.2.2.1 Tagzeitraum (06.00 - 22.00 Uhr) 

 

Freibereiche 

 

In den Freibereichen der geplanten Wohngebäude (Südseite) wird der Orientie-

rungswert „tags“ der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete von  LOW  =  55 dB(A)  

im Plangebiet im Wesentlichen eingehalten. 

Lediglich in den westlichen Randbereichen der geplanten Bebauungen wird der 

Orientierungswert „tags“ der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete überschritten. 

 

Der Immissionsgrenzwert gem. 16. BImSchV für Allgemeine Wohngebiete von 

 LIGW  =  59 dB(A)  

(vgl. dazu Abschnitt 3.2) wird dagegen in allen Freibereichen eingehalten. 
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Wohngebäude 

 

An den geplanten Gebäuden innerhalb des Plangebietes wird der Orientierungs-

wert „tags“ der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete von  LOW  =  55 dB(A)  

an den westlichsten Gebäuden um bis zu ΔL  =  10 dB, 

der Immissionsgrenzwert gem. 16. BImSchV für Allgemeine Wohngebiete von 

 LIGW  =  59 dB(A) 

noch um bis zu ΔL  =  6 dB 

überschritten. 

(vgl. dazu Anlagen 9 und 10, roter Pegelbereich). 

 

6.2.2.2 Nachtzeitraum (22.00 - 06.00 Uhr) 

 

An den geplanten Gebäuden innerhalb des Plangebietes wird der Orientierungs-

wert „nachts“ der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete von  LOW  =  45 dB(A)  

an den westlichsten Gebäuden um bis zu ΔL  =  11 dB, 

der Immissionsgrenzwert gem. 16. BImSchV für Allgemeine Wohngebiete von 

 LIGW  =  49 dB(A) 

noch um bis zu ΔL  =  7 dB 

überschritten. 

(vgl. dazu Anlagen 11 und 12, roter Pegelbereich). 

 

 

7. Schalltechnische Maßnahmen und Empfehlungen 
 

7.1 Gewerbegeräusche 
 

An den Nordfassaden sowie zum Teil an den Stirnseiten der nördlichen Gebäude-

reihe sind -ausgehend von Gewerbegeräuschimmissionen- Überschreitungen der 

Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete zu erwar-

ten. 

 

Für die Gebäude ist eine lärmorientierte Grundrissplanung vorgesehen, d.h. an 

den Nordseiten der Gebäude sind ausschließlich nicht schutzbedürftige Räume  

(z.B. Flure, Bäder, WC, Treppenhäuser) angeordnet.  

Somit befinden sich an der Nordseite keine Fenster von schutzbedürftigen Aufent-

haltsräumen und somit keine Immissionsorte gemäß TA Lärm. 
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In den Dachgeschossen der nördlichen Reihenhausbebauungen ist der Ausbau 

als Studioraum nicht ausgeschlossen. Die notwendige Beleuchtung und Belüftung 

der Räume erfolgt über optionale Dachflächenfester über die schalltechnisch un-

belastete Südseite der Gebäude. An der Nordseite sind dazu keine Fenster vorge-

sehen. 

 

Vereinzelt sind an den Stirnseiten der nördlichen Gebäudereihe Fenster von Auf-

enthaltsräumen vorgesehen. 

Da die betreffenden Räume jeweils auch Lüftungsmöglichkeiten über die schall-

technisch unbelastete Südfassade aufweisen, besteht keine Notwendigkeit, die 

stirnseitigen Fensterelemente für Lüftungszwecke zu öffnen. 

Unter Berücksichtigung einer ausreichenden Fensterschalldämmung, welche mit 

bauüblichen Fensterkonstruktionen im geschlossenen Zustand bereits gegeben 

ist, sind keine weitergehenden Maßnahmen zum Schutz vor Gewerbegeräuschen 

notwendig. 

 

7.2 Verkehrsgeräusche 
 

Aufgrund der festgestellten Überschreitungen der Orientierungswerte gemäß DIN 

18005 sowie z.T. auch der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV an den westli-

chen Gebäuden zur Stadelner Hauptstraße hin, sind Maßnahmen zum Schall-

immissionsschutz vor Verkehrsgeräuschen in den weiteren Planungen zu berück-

sichtigen. 

 

Vorrangig sind aktive Schallschutzmaßnahmen zu berücksichtigen. Dazu kann die 

an der westlichen Grundstücksgrenze geplante Garagenzeile mit dazwischenlie-

genden Lärmschutzelementen als Abschirmung der Straßenverkehrsgeräusche 

dienen. Die Lärmschutzkonstruktion muss dazu eine Höhe von mind. 

 h  =  4,5m ü. GOK 

aufweisen. 

 

Sofern die Maßnahme nicht in der o.a. Höhe umsetzbar ist, ist durch passive 

Lärmschutzmaßnahmen am Gebäude dafür Sorge zu tragen, dass in den betroffe-

nen schutzbedürftigen Räumen die Anforderungen gemäß DIN 4109 bzw. VDI-

Richtlinie 2719 an die anzustrebenden Innenpegel eingehalten werden. 
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Für die von Überschreitungen der Orientierungswerte betroffenen Gebäude / Fas-

saden (vgl. dazu Anlagen 9 bis 12 - rote Pegelbereiche) sind -bezogen auf die un-

günstigsten Stockwerke- die Lärmpegelbereiche (LPB) gemäß DIN 4109 von  

 LPB  =  II bis IV 

zu erwarten (vgl. dazu Anlage 14). 

 

Anhand der o.g. Pegelbereiche ergeben sich gemäß Tabelle 8 der DIN 4109 für 

die schutzbedürftigen Räume die resultierenden Schalldämmmaße des gesamten 

Außenbauteils von 

 R´w,res.  =  30 bis 40 dB. 

 

 

8. Empfehlung für die textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan 
 

Für die textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. 394, 6. Änderung, wird 

die Aufnahme des folgenden Textbausteins empfohlen: 

 

(Textblock Beginn) 

 

Den folgenden Festsetzungen liegen die schallimmissionsschutztechnischen Un-

tersuchungen der Wolfgang Sorge, Ingenieurbüro für Bauphysik GmbH & Co. KG, 

Nürnberg, mit Bericht 11373.7 zugrunde: 

 

Schallimmissionsschutz (Verkehrsgeräusche) 

 

An Bauvorhaben, mit den in der Planzeichnung gekennzeichneten Lärmpegelbe-

reichen (LPB) an den Fassaden sind zum Schutz vor Verkehrsgeräuschen passive 

Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzfenster in Verbindung mit schallgedämmten 

Lüftungseinrichtungen) vorzusehen. 

 

Für die in der Planzeichnung festgesetzten Lärmpegelbereiche  II bis IV gilt, dass 

zum Schutz gegen Außenlärm die gesamten Außenbauteile eines Aufenthaltsrau-

mes in Abhängigkeit von seiner Nutzung ein erforderliches, resultierendes Schall-

dämmmaß R´w,res. nach Tabelle 8 der DIN 4109 einzuhalten haben (Korrekturen 

nach Tabelle 9 der DIN 4109 sind bei der Raumplanung zu beachten): 
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Für die im Bebauungsplan als Lärmpegelbereich II nach DIN 4109 gekenn-

zeichneten Fassadenseiten sind die Außenbauteile von Aufenthaltsräumen 

mit einem erforderlichen resultierenden Schalldämmmaß (erf. R´w,res.) von 

30 dB zu errichten. 

 

Für die im Bebauungsplan als Lärmpegelbereich III nach DIN 4109 gekenn-

zeichneten Fassadenseiten sind die Außenbauteile von Aufenthaltsräumen 

mit einem erforderlichen resultierenden Schalldämmmaß (erf. R´w,res.) von 

35 dB zu errichten. 

 

Für die im Bebauungsplan als Lärmpegelbereich IV nach DIN 4109 gekenn-

zeichneten Fassadenseiten sind die Außenbauteile von Aufenthaltsräumen 

mit einem erforderlichen resultierenden Schalldämmmaß (erf. R´w,res.) von 

40 dB zu errichten. 

 

Das sich aus dem jeweiligen Lärmpegelbereich ergebende Schalldämmmaß gilt 

auch für Dachflächen, sofern diese Aufenthaltsräume nach außen abschließen. 

 

Im Bereich der Lärmpegelbereiche III und IV sind in zum Schlafen geeigneten 

Räumen (Schlafräume, Kinderzimmer, u.ä.) fensterunabhängige Lüftungseinrich-

tungen vorzusehen. 

 

Hinweis: 

Die in Bezug genommene DIN-Vorschrift 4109 liegt während der Dienststunden im 

Rathaus, Stadt Fürth, Königstraße 86 - 88, zur Einsicht aus. 

 

(Textblock Ende) 

 

 

9. Zusammenfassung 
 

Die Georg Schenk Bauunternehmung GmbH & Co. KG beabsichtigt die Errichtung 

von Wohnbebauung an der Stadelner Hauptstraße in Stadeln. 

Nördlich sowie nordöstlich an das Baugebiet grenzt direkt ein Gewerbegebiet an. 

 

Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse der Untersuchung der schallimmis-

sionsschutztechnischen Auswirkungen durch den Betrieb der nördlich gelegenen 
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Gewerbeflächen (Flur-Nr. 151, 152/3 sowie 152) sowie der nordöstlich gelegenen 

Gewerbefläche der Fa. Wacker Construction Equipment AG (Bayernstraße 38, 

Flur-Nr. 198/7) an der geplanten Wohnbebauung und die Beurteilung der Ergeb-

nisse auf der Grundlage der TA Lärm. 

 

Unter Berücksichtigung der im Abschnitt 5 dieses Berichtes aufgeführten Berech-

nungsvoraussetzungen werden die einzuhaltenden Immissionsrichtwerte für All-

gemeine Wohngebiete während des Tag- und Nachtzeitraumes an den maßgebli-

chen Immissionsorten der geplanten Wohnbebauung im Wesentlichen eingehal-

ten. 

 

Hinsichtlich der auf das Bauvorhaben einwirkenden Verkehrsgeräusche, ausge-

hend von der Stadelner Hauptstraße, sind zur Reduzierung der Schallpegel an den 

Fassaden der Wohngebäude Garagenbebauungen in Kombination mit Lärm-

schutzwänden entlang der Stadelner Hauptstraße vorgesehen. 

Sofern die Garagenzeile nicht in der erforderlichen Höhe umgesetzt werden kann, 

sind für die von Überschreitung der Orientierungswerte betroffenen Aufenthalts-

räume passive Lärmschutzmaßnahmen vorzusehen. Diese sind im Abschnitt 7.2 

beschrieben. 

In Abschnitt 8 sind dazu Empfehlungen für die textlichen Festsetzungen zum Be-

bauungsplan angegeben. 

 

 

Nürnberg, den 11. August 2014 

 

 

 

 

Dipl.-Ing. (FH) Wilfried Wieland, M.Eng., M.BP. Stefan Rohleder 

Geschäftsführung Projektleitung 

 
Diese Ausarbeitung wurde elektronisch versandt und ist ohne Unterschrift gültig. 

Das Dokument darf weder auszugsweise noch ohne Zustimmung 

der Wolfgang Sorge IfB GmbH & Co. KG an Dritte verteilt werden.  
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1 Anlass und Aufgabenstellung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Georg Schenk GmbH plant den Abbruch des Gebäudebestandes und die 
Durchführung eines Neubauvorhabens auf den Flurnummern 153 und 155/20 in der 
Gemarkung Fürth – Stadeln, Stadt Fürth. Da der Eingriffsbereich ein Lebensraum-
potenzial für bestimmte europäische Brutvogelarten, Fledermäuse und die Zau-
neidechse aufweist, fordert die zuständige Behörde die Durchführung einer speziel-
len artenschutzrechtlichen Prüfung (saP).  

Im Folgenden wird das artenschutzrechtliche Konfliktpotenzial auf Basis einer Über-
sichtsbegehung im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung beur-
teilt. 

In der vorliegende saP werden:  

• die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europä-
ischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) sowie der „Verantwor-
tungsarten“ nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, die durch das Vorhaben erfüllt 
werden können, ermittelt und dargestellt. (Hinweis zu den „Verantwortungsar-
ten“: Diese Regelung wird erst mit Erlass einer neuen Bundesartenschutzver-
ordnung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in einer 
Neufassung bestimmt werden müssen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist 
derzeit nicht bekannt) 

 

1.2 Datengrundlagen 

Als Datengrundlagen wurden herangezogen: 

Eigene Erhebungen 

• Faunistische Übersichtsbegehung und Kartierung der Zauneidechse (Anuva, 
21.06.2013) 

Fremddaten 

• Artenschutzkartierung (ASK) des Bayerischen LfU (Stand 
2012)Grundlagenwerke und Atlasbände 
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• Grundlagenwerke und Atlasbände 

• Brutvogelatlas (BEZZEL et al. 2005, RÖDL et al. 2012) und Fledermausatlas 
(MESCHEDE & RUDOLPH 2004), 

• Floraweb (BFN 2008), 

• HAGEMEIJER & BLAIR (1997): „The EBCC Atlas of European Breeding Birds“, 

• KÖHLER & KLAUSNITZER (1998): Das Verzeichnis der Käfer Deutschlands, 

• KUHN & BURBACH (1998): Libellen in Bayern, 

• MESCHEDE, A. & RUDOLPH, B.-U. (2010): 1985 – 2009: 25 Jahre Fleder-
mausmonitoring in Bayern. Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, 

• PETERSEN, ELLWANGER et al. (2003, 2004, 2006): „Das europäische 
Schutzsystem Natura 2000 – Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-
Richtlinie“, 

• SCHÖNFELDER & BRESINSKY (1990): Verbreitungsatlas der Farn- und Blü-
tenpflanzen Bayerns 

 

1.3 Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgend Untersuchung 
stützen sich auf die mit Schreiben der Obersten Baubehörde vom 12. Februar 2013 
Az.: IIZ7-4022.2-001/05 eingeführten „Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachli-
cher Angaben zur speziellen arten-schutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung 
(saP)“ mit Stand 01/2013. Diese „Hinweise“ berücksichtigen das Urteil vom 14. Juli 
2011 BVerwG, 9 A 12/10), in dem das Bundesverwaltungsgericht feststellt, dass § 
44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG n.F. im Hinblick auf unvermeidbare Beeinträchtigungen 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG EU-Recht entgegensteht. 

Bei der methodischen Vorgehensweise der vorliegenden Untersuchung und der da-
raus folgenden Beurteilung der Verbotstatbestände bzw. der Voraussetzungen für 
die Ausnahmezulassung, erfolgte die Orientierung an der aktuellen Rechtsspre-
chung (EuGH, Urt. 10.01.2006, Rs. C-98/03, NuR 2006, 166; Urteil vom 16.3.2006, 
BVerwG 4 A 1075/04, NVwZ-Beilage Nr. I 8/2006 („Schönefeld"); Urteil vom 
21.6.2006, BVerwG 9 A 28.05, ZUR 2006, S. 543 ff, „Ortsumgehung Stralsund", 
BVerwG 9 A 20.05 vom 17.01.2007 zur geplanten „Westumfahrung Halle“, Urteil 
05.03.2007, OVG Brandenburg 11 S 19.07, EuGH 2007 „Finnische Wölfe“ - Urteil 
vom 14.6.07, BVerwG, Urt. V. 9.7.2008 – 9 A 14.07 („Bad Oeynhausen“), u.a.) so-
wie den Veröffentlichungen dazu (z.B. MAYR, E. M., LL. M. EUR. & L. SANKTJO-
HANSER, NuR 07/2006, GELLERMANN NUR 29/2007, TRAUTNER, J. 2008, 
TRAUTNER, J. & JOOS, R. 2008, ALBRECHT 2009).  

Die artenschutzrelevanten Artvorkommen im Untersuchungsgebiet wurde im Rah-
men einer Übersichtsbegehung beurteilt. Die Übersichtsbegehung fand im Juni 
2013 statt und diente der Erfassung von faunistisch bedeutsamen Kleinstrukturen 
(Baumhöhlen, Totholz, Rohbodenstellen etc.) sowie der Untersuchung des Gebäu-
debestandes auf Hinweise auf Fledermausquartiere und Vorkommen von Gebäude 
brütenden Vogelarten. Zur Beurteilung von Vorkommen der Zauneidechse wurde 
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die gesamte Fläche viermal in engen Schleifen begangen, potenzielle Sonnenplätze 
wurden im Rahmen einer Punkttaxierung jeweils 20 Minuten beobachtet. Darüber 
hinaus wurden die ASK-Daten im Umkreis von einem Kilometer um den Eingriffsbe-
reich für Fledermäuse, Brutvögel und die Zauneidechse und bezüglich von Vor-
kommen des Nachtkerzenschwärmers in einem Radius von 6 km ausgewertet, um 
das betroffenen Artenspektrum zu ermitteln. 
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2 Wirkungen des Vorhabens 
Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgeführt, die in der Regel Beeinträchtigun-
gen und Störungen der streng und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzen-
arten verursachen können. 

Als Beurteilungsgrundlage für den Verbotstatbestand gem. § 44 (1) BNatSchG ist 
dabei auf die vorhabensbedingten Wirkungen und damit Veränderungen des Ein-
griffsbereichs abzuzielen und diese von bereits vorhandenen Beeinträchtigungen zu 
trennen. 

 

2.1 Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Flächeninanspruchnahme 

Auf Baustelleneinrichtungen in ökologisch sensiblen Bereichen kann verzichtet wer-
den. 

Baubedingte Immissionen und Störwirkungen 

Durch die Bau- und Abbrucharbeiten entstehen Störwirkungen, die im Wesentlichen 
von der Art und Zahl der verwendeten Maschinen sowie den angewandten Bau-
techniken verursacht werden. Diese führen möglicherweise zu Schreckreaktionen 
der vorhandenen Fauna. Da die Bautätigkeit allerdings nur temporär wirkt und der 
Wirkraum bereits im Status quo durch die typischen Störwirkungen des Verkehrs 
und der Wohn-  bzw. Gewerbenutzung vorbelastet ist, und daher nur relativ stö-
rungstolerante Tierarten zu erwarten sind, sind die rein baubedingten Störwirkungen 
vernachlässigbar. 

2.2 Anlagenbedingte Wirkprozesse 

Flächenbeanspruchung 

Der Eingriffsbereich gliedert sich in bebaute und versiegelte Bereiche, sowie in Flä-
chen mit Ruderalfluren, bzw. Grünland. Der Gebäudebestand umfasst ein Büroge-
bäude, eine Industriehalle und ein Lager. Durch den Abbruch der Gebäude kommt 
es zu Verlusten kleinerer potenzieller Spaltenquartiere für Fledermäuse an den Au-
ßenfassaden sowie von Nistplätzen ubiquitärer, nicht gefährdeter Gebäude brüten-
der Vogelarten. Bedeutsame Fledermausquartiere mit größeren Wochenstuben o-
der Winterquartieren konnten bei der Begutachtung der Gebäude ausgeschlossen 
werden. Den versiegelten Flächen kommt keine Bedeutung als Lebensraum für hier 
zu betrachtende Tier- und Pflanzenarten zu. Die Offenlandbereiche bieten verbra-
chende Wiesenbereiche und Ruderalfluren. Die Ruderalflur ist ein- bis zweijährig. 
Hier wurden vereinzelte Exemplare der Nachtkerzen erfasst. Bereiche mit Rohbo-
denstellen, die als Fortpflanzungsstätte der Zauneidechse in Frage kommen; sind 
nicht vorhanden. Alle vegetationsfreien Flächen sind geschottert und hoch verdich-
tet. 
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2.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse 

Der Wirkraum ist durch die typischen Störwirkungen des Straßenverkehrs und der 
Wohn- bzw. Gewerbenutzung vorbelastet. Da sich die vorgesehene Nutzung nicht 
wesentlich vom Status quo unterscheidet und aufgrund der Vorbelastung keine stö-
rungsempfindlichen Tierarten im Eingriffsbereich vorkommen, sind populationsrele-
vanten Störungen und damit verbundene Verbotstatbestände gem. dem Störungs-
verbot nicht zu erwarten. 
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3 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung 
der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

3.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen 
der nach den hier einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten 
zu vermeiden oder zu min-dern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 
Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrun-
gen: 

• Rodungs- und Abbruchzeitenbeschränkung: Abbruch der Gebäude außer-
halb der Wochenstubenzeit der Fledermäuse sowie der Brutzeiten der Gebäude 
brütenden Vogelarten, Rodung der Gehölze außerhalb der Vogelbrutzeit. Ab-
bruch und Rodungen finden somit im Zeitraum 1. Oktober bis. 28. Februar statt 

3.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funk-
tionalität (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 Satz 3 
BNatSchG) 

Da es nicht zu Beeinträchtigungen der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten kommt, sind keine CEF-Maßnahmen zu tref-
fen. 
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4 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Ar-
ten 

4.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

4.1.1 Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1 
Nr. 4 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgen-
des Verbot: 

Schädigungsverbot (s. Nr. 2 der Formblätter): Beschädigen oder Zerstören von 
Standorten wild lebender Pflanzen oder damit im Zusammenhang stehendes 
vermeidbares Beschädigen oder Zerstören von Exemplaren wild lebender 
Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen.   
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion 
des von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standortes im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt wird. 

Im Untersuchungsgebiet des Eingriffs ist keine Pflanzenart des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie nachgewiesen oder als potenziell vorkommend eingestuft. 

 

4.1.2 Tierarten des Anhang IV a) der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 
1 bis 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe fol-
gende Verbote:  

Schädigungsverbot von Lebensstätten (s. Nr. 2.1 der Formblätter): Beschädi-
gung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion 
der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.  
 
Störungsverbot (s. Nr. 2.2 der Formblätter): Erhebliches Stören von Tieren wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten.  
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 
 
Tötungs- und Verletzungsverbot (s. Nr. 2.3 der Formblätter): Der Fang, die Ver-
letzung oder Tötung von Tieren, die Beschädigung, Entnahme oder Zerstö-
rung ihrer Entwicklungsformen. Umfasst ist auch die Gefahr von Kollisionen 
im Straßenverkehr, wenn sich durch das Vorhaben das Kollisionsrisiko für die 



 

ANUVA Landschaftsplanung GbR, Nürnberg 8 

Abbruch- und Neubauvorhaben Straßäckerweg 1, Fürth - Stadeln 

Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 

10.07.2013 

jeweilige Arten unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadensvermei-
dungsmaßnahmen signifikant erhöht. 

4.1.2.1 Säugetiere 

Das Potenzial für Vorkommen von Säugetierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 
wurde im Rahmen der Übersichtsbegehung bewertet, ergänzend wurden die ASK-
Daten im Umkreis von 1 km um den Eingriffsbereich ausgewertet. Unter Berücksich-
tigung der Fledermausnachweise im Umfeld und den im Rahmen der Ortsbegehung 
festgestellten kleinräumigen Spaltenquartieren, die im Eingriffsbereich vorhanden 
sind, kann das Spektrum der durch den Abbruch der Gebäude betroffenen Fleder-
mausarten auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) eingeschränkt werden. 
Hinweise auf größere Wochenstubenquartiere (Kotspuren in den Gebäuden oder an 
Ausflugöffnungen) sowie Winterquartiere konnten im Rahmen der Ortseinsicht aus-
geschlossen werden. 

Der Baumbestand im Planungsraum weist aufgrund der Altersstruktur keine als Fle-
dermausquartiere geeigneten Kleinstrukturen auf. 

Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Tierarten des Anhang IV FFH-
RL 

Fledermäuse 

Folgende Fledermausarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kommen im Wirk-
raum potenziell vor. 

Tab. 1: Schutzstatus und Gefährdung der im Untersuchungsraum nachgewiesenen 
Fledermausarten 

deutscher Name wissenschaftlicher Name RL D RL BY EHZ KBR 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus * * g 

RL BY - SG, RL D Rote Liste Bayern – Region Schichtstufenland, Rote Liste Deutschland 
 0 ausgestorben oder verschollen 
 1 vom Aussterben bedroht 
 2 stark gefährdet 
 3 gefährdet 
 V Art der Vorwarnliste 
 D Daten defizitär 
 R Arten mit geografischer Restriktion 
 G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
 i gefährdete wandernde Tierarten  

EHZ KBR Erhaltungszustand kontinentale biogeographische Region 
g günstig (favourable) 
u ungünstig – unzureichend (unfavourable – inadequate) 
s ungünstig – schlecht (unfavourable – bad) 
? unbekannt 
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Betroffenheit der Säugetierarten 

Gebäudebewohnende Fledermausarten 

Zwergfledermaus ( Pipistrellus pipistrellus)) 
Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 

1 Grundinformationen 

Rote-Liste Status Deutschland: 

  

 Bayern: 

  

 Art im UG:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region 
 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Die Zwergfledermaus ist wohl die anpassungsfähigste unserer Fledermausarten. Sie ist sowohl in Dörfern als auch 
in Großstädten zu finden und nutzt hier unterschiedlichste Quartiere und Jagdhabitate.Typische Quartiere sind 
Spaltenquartiere an Gebäuden. Wochenstubenquartiere befinden sich beispielsweise in Spalten an Hausgiebeln, in 
Rollladenkästen, hinter Verkleidungen und Fensterläden, die Größe der Wochenstuben schwankt meistens 
zwischen 20 und 100 Individuen. Die Kolonien sind als Wochenstubenverbände organisiert und wechseln 
gelegentlich das Quartier, d. h. sie sind auf einen Quartierverbund angewiesen. Neubesiedlungen oder Aufgabe 
von Gebäudequartieren erfolgen oft spontan, es gibt jedoch auch Quartiere, die jahrzehntelang ohne 
Unterbrechung genutzt wurden. 

Lokale Population: 

Die Art wird im gesamten Raum der Mittelfränkischen Städteachse regelmäßig nachgewiesen und ist als häufigste 
Art im Siedlungsraum zu betrachten. Die Zwergfledermaus wurde 1991 als Einzelfund am Westrand von Mannhof 
(950 Meter Entfernung zum Eingriffsbereich) nachgewiesen. Als lokale Population werden die Exemplare der 
Mittelfränkischen Städteachse betrachtet. Der Erhaltungszustand (nachfolgend EHZ genannt) kann unter 
Berücksichtigung der Vielzahl an Nachweisen und der günstigen Habitatausstattung mit „hervorragend“ beurteilt 
werden. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:  
 hervorragend (A)  gut (B)  mittel – schlecht (C) 

2.1 Prognose des Schädigungsverbots für Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 
- 3 u. 5  BNatSchG 
Vorhabensbedingt kommt es zu Verlusten potenzieller nachrangiger Spaltenquartiere an den Außenfassaden der 
abzubrechenden Gebäude. Bedeutsame Wochenstuben oder Winterquartiere konnten im Rahmen der Übersichts-
begehung ausgeschlossen werden. Da die Zwergfledermaus im Sommerhalbjahr zwischen einer Vielzahl von 
Quartieren wechselt und der Siedlungsbereich ein großes Angebot an vergleichbaren Quartieren bietet, bleibt die 
kontinuierliche ökologische Funktionalität gewahrt und es entstehen keine Verbotstatbestände gem. dem Schädi-
gungsverbot. Um Beeinträchtigungen besetzter Quartiere von in den Gebäuden ruhenden Fledermäusen zu ver-
meiden, findet der Abbruch der Gebäude im Winterhalbjahr statt, da gut isolierte Winterquartiere sicher ausge-
schlossen werden konnten. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
• Rodungs- und Abbruchzeitenbeschränkung (siehe Kap. 3.1] 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG 
Unter Berücksichitgung der erheblichen Vorbelastung des Wirkraumes durch die typischen Störwirkungen des 
Siedlungsraumes und des Straßenverkehrs kommt es durch die bau- und nutzungsbedingten Störpfade nicht zu ei-
ner erheblichen Veränderung der Störungskulisse und damit verbundenen populationsrelevanten Störungen der 
Zwergfledermaus. 
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Gebäudebewohnende Fledermausarten 

Zwergfledermaus ( Pipistrellus pipistrellus)) 
Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 
 BNatSchG 

Vorhabensbedingt entstehen keine Wirkpfade, die zu einer signifikanten Erhöhung des Mortalitätsrisikos der Zwerg-
fledermaus führen. Um Tötungen von in den Gebäuden ruhenden Fledermäusen im Sommer zu vermeiden, findet 
der Abbruch der Gebäude im Winterhalbjahr statt, da gut isolierte Winterquartiere sicher ausgeschlossen werden 
konnten und sich daher zu dieser Zeit keine Fledermäuse im Eingriffsbereich befinden werden. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
• Rodungs- und Abbruchzeitenbeschränkung (siehe Kap. 3.1) 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

 

 

 

4.1.2.2 Reptilien 

Die Zauneidechse (Lacerta agilis) ist als einzige Reptilienart im Umfeld des Ein-
griffsbereiches nachgewiesen: So liegen ASK-Nachweise vom Vacher Bahnhof aus 
1991 und 1992, sowie aus Offenlandbereichen westlich der Stadelner Hauptstraße 
(1986) vor. 

Der Eingriffsbereich wurde während der Ortseinsicht viermal in engen Schleifen be-
gangen und nach Zauneidechsen abgesucht. Die wenigen, als Versteck- und Son-
nenplätze geeigneten Strukturen (Europalette mit Verbundsteinen, Schutthaufen) 
wurden im Rahmen einer Punkttaxierung jeweils 20 Minuten beobachtet. Hierbei 
konnten keine Nachweise der Art erbracht werden. Unter Berücksichtigung der Iso-
lation des Eingriffsbereiches durch umliegende Straßen und die ungeeignete struk-
turelle Ausstattung der Offenlandflächen (Ruderalflur und Wiesenbrache) ist ein 
Vorkommen der Zauneidechse sicher auszuschließen. 

Im Wirkraum kommen keine weiteren im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten 
Reptilienarten vor oder sind hier zu erwarten. 

4.1.2.3 Amphibien 

Im Wirkraum kommen keine im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Amphi-
bienarten vor oder sind hier zu erwarten. 
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4.1.2.4 Libellen 

Im Wirkraum kommen keine im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Libellen-
arten vor oder sind hier zu erwarten. 

4.1.2.5 Käfer 

Im Wirkraum kommen keine im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Käferar-
ten vor oder sind hier zu erwarten. 

4.1.2.6 Tagfalter 

Im Wirkraum kommen keine im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tagfal-
terarten vor oder sind hier zu erwarten. 

4.1.2.7 Nachtfalter 

Im Eingriffsbereich wurden sechs Exemplare der Nachtkerze (Oenothera spec.) 
nachgewiesen. Diese wuchsen am Rande von geschotterten Bereichen in einer Ru-
deralflur. Da hier keine vertrockneten Exemplare aus dem vergangenen Jahr vor-
handen waren und unter Berücksichtigung der geringen Zahl von Exemplaren, ist 
davon auszugehen, dass es sich um einen neuen Bestand handelt. Zur Beurteilung 
eines möglichen Vorkommens des Nachtkerzenschwärmers (Proserpinus proserpi-
na) wurde eine Auswertung der ASK-Daten im Umfeld von 6 Kilometern durchge-
führt. Da in diesem Raum keine Nachweise der Art vorliegen, und die Nachtkerzen-
bestände keine Fraß- oder Kotspuren der Art aufweisen, ist ein Vorkommen auszu-
schließen. 

Im Wirkraum kommen keine weiteren im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten 
Nachtfalterarten vor oder sind hier zu erwarten. 

4.1.2.8 Schnecken und Muscheln 

4.2 Im Wirkraum kommen keine im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Schne-
cken- und Muschelarten vor oder sind hier zu erwarten. 
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4.3 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der 
Vogelschutz-Richtlinie 

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach VRL ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 
bis 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende 
Verbote: 

Schädigungsverbot von Lebensstätten (s. Nr. 2.1 der Formblätter): Beschädi-
gung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion 
der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.  
 
Störungsverbot (s. Nr. 2.2 der Formblätter): Erhebliches Stören von Vögel wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten.  
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 
 
Tötungsverbot (s. Nr. 2.3 der Formblätter): Der Fang, die Verletzung oder Tö-
tung von Tieren, die Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung ihrer Entwick-
lungsformen. Umfasst ist auch die Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr, 
wenn sich durch das Vorhaben das Kollisionsrisiko für die jeweilige Arten un-
ter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen 
signifikant erhöht. 
 

Die Abschichtung aller prüfrelevanten Arten erfolgte in einer gesonderten Tabelle 
(vgl. Kap. 7 der saP, Tabelle B), nachfolgend werden nur noch die Arten behandelt, 
deren Vorkommen bekannt oder möglich ist.  

Eine Reihe von Arten, deren Wirkungsempfindlichkeit projektspezifisch so gering ist, 
dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass keine 
Verbotstatbestände ausgelöst werden können, erhielten im Anhang in der Spalte [E] 
eine “0“. So wurden beispielsweise Rauch- und Mehlschwalbe als eingriffsunemp-
findlich erachtet, da der offene Luftraum über dem Eingriffsbereich zwar Nahrungs-
lebensräume bietet, diese Funktion aber durch das Vorhaben nicht weiter einge-
schränkt wird und außerdem keine Ruhe- und Fortpflanzungsstätten an den Gebäu-
den vorhanden sind. Trivialarten, wie z.B. Amsel und Grünfink wurden als eingriffs-
unempfindlich abgeschichtet, weil die Arten weit verbreitet sind und auf Grund ihrer 
Lebensraumansprüche eine große ökologische Plastizität aufweisen. Der Schutz ih-
rer Ruhe- und Fortpflanzungsstätten sowie die Vermeidung von Tötungen sind 
durch die Rodungs- und Abbruchzeitenbeschränkung gewährleistet. 
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Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Europäischen Vogelarten 

Tab. 2: Schutzstatus und Gefährdung der im Untersuchungsraum potenziell vorkom-
menden Europäischen Vogelarten 

deutscher Name wissenschaftlicher Name RL D RL BY EHZ KBR 

Blaumeise Parus caeruleus * * - 

Haussperling Passer domesticus * V - 

Kohlmeise Parus major * * - 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros * * - 

Straßentaube Columba livia forma domestica - - - 

fett streng geschützte Art (§ 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG) 
RL BY Rote Liste Bayerns und RL D Rote Liste Deutschland vgl. Tabelle 2 



 

ANUVA Landschaftsplanung GbR, Nürnberg 14 

Abbruch- und Neubauvorhaben Straßäckerweg 1, Fürth - Stadeln 

Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 

10.07.2013 

Betroffenheit der Vogelarten 

 

Gebäudebrüter (Blaumeise (Parus caeruleus), Haussperling (Passer domesticus), Hausrotschwanz 
(Phoenicurus ochruros), Kohlmeise (Parus major), Straßentaube (Columba livia forma domestica)) 

Ökologische Gilde Europäischer Vogelarten nach VRL 

1 Grundinformationen  
Die hier behandelten Arten nutzen Höhlen und Nischen an Gebäuden als Niststätten. Die Arten sind weit verbreitet 
und in Bayern ungefährdet. 

Lokale Population:  

Haussperling, Blaumeise und Straßentaube wurden in einzelnen Brutpaaren in und an den Gebäudebeständen im 
Eingriffsbereich kartiert. Vorkommen des Hausrotschwanzes und der Kohlmeise sind unter Berüchtigung der 
bekannten Verbreitung, der allgemeinen Häufigkeit und der Lebensraumausstattung im Eingriffsbereich nicht 
auszuschließen. Als lokale Populationen werden alle Exemplare der mittelfränkischen Städteachse sowie der 
angrenzenden Kulturlandschaften betrachtet. Für den Haussperling wird der Erhaltungszustand der lokalen 
Population mit „gut“ für alle anderen Arten unter Berücksichtigung der allgemeinen Häufigkeit mit „hervorragend“ 
eingestuft. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:  
 hervorragend (A)  gut (B)  mittel – schlecht (C) 

2.1 Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i. V. m. Abs. 5 
Satz 1 - 3 u. 5 BNatSchG 
Durch den Abriss des Gebäudebestandes kommt es zu Verlusten einzelner Brutstätten der genannten Arten. Da 
diese jedes Jahr neue Reviere beziehen und die Zahl potenzieller Brutstätten aufgrund iherer unspezifischen 
Brutplatzwahl keinen limitierenden Faktor darstellt, kann ein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand durch die 
Abbruchzeitenbeschränkung vermieden werden. Somit bleibt die kontinuierliche ökologische Funbktionalität 
gewahrt und es entstehen keine Verbotstatbestände gem. dem Schädigungsverbot. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
• Rodungs- und Abbruchzeitenbeschränkung (siehe Kap. 3.1 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG 
Unter Berücksichtigung der erheblichen Vorbelastung des Wirkraumes durch die typischen Störwirkungen der 
Wohnnutzung und des Straßenverkehrs, kommt es durch die bau- und nutzungsbedingten Störpfade nicht zu einer 
erheblichen Veränderung der Störungskulisse und damit verbundenen populationsrelevanten Störungen der 
behandelten Arten. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 
 BNatSchG 

Projektbedingt entstehen keine Wirkpfade, die zu einer signifikanten Erhöhung der Mortalitätswahrscheinlichkeit der 
Gebäudebrüter führen. Tötungen von Nestlingen werden durch eine Abbruch- und Rodungszeitenbeschränkung 
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Gebäudebrüter (Blaumeise (Parus caeruleus), Haussperling (Passer domesticus), Hausrotschwanz 
(Phoenicurus ochruros), Kohlmeise (Parus major), Straßentaube (Columba livia forma domestica)) 

Ökologische Gilde Europäischer Vogelarten nach VRL 

vermieden. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
• Abbruch- und Rodungszeitenbeschränkung (siehe Kap. 3.1)] 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
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5 Gutachterliches Fazit 
Bei den Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und den europäischen Brutvo-
gelarten können artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG 
durch geeignete Vermeidungsstrategien verhindert werden. Somit sind auch die Vo-
raussetzungen für eine Ausnahmegenehmigung gem. §45 BNatSchG nicht weiter 
zu prüfen. 
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7 Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Arten-
spektrums 
Die folgenden vom Bayerischen Landesamt für Umwelt geprüften Tabellen bein-
halten alle in Bayern aktuell vorkommenden 

- Arten des Anhangs IVa und IVb der FFH-Richtlinie,  

- nachgewiesenen Brutvogelarten in Bayern (1950 bis 2008) ohne Gefangen-
schaftsflüchtlinge, Neozoen, Vermehrungsgäste und Irrgäste 

Hinweis: Die "Verantwortungsarten" nach § 54 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG werden 
erst mit Erlass einer neuen Bundesartenschutzverordnung durch das Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit mit Zustimmung des Bun-
desrates wirksam, da die Arten erst in einer Neufassung bestimmt werden müssen. 
Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht bekannt. 

 

In Bayern ausgestorbene/verschollene Arten, Irrgäste, nicht autochthone Arten so-
wie Gastvögel sind in den Listen nicht enthalten.  

Anhand der dargestellten Kriterien wird durch Abschichtung das artenschutzrecht-
lich zu prüfende Artenspektrum im Untersuchungsraum des Vorhabens ermittelt.  

Von den sehr zahlreichen Zug- und Rastvogelarten Bayerns werden nur diejenigen 
erfasst, die in relevanten Rast-/Überwinterungsstätten im Wirkraum des Projekts als 
regelmäßige Gastvögel zu erwarten sind. 

Die ausführliche Tabellendarstellung dient vorrangig als interne Checkliste der 
Nachvollziehbarkeit der Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums und als Hilfe 
für die Abstimmung mit den Naturschutzbehörden. Die Ergebnisse der Auswahl der 
Arten müssen jedoch in geeigneter Form (z.B. in Form der ausgefüllten Listen) in 
den Genehmigungsunterlagen dokumentiert und hinreichend begründet werden. 

Abschichtungskriterien (Spalten am Tabellenanfang): 

Schritt 1: Relevanzprüfung 

V: Wirkraum des Vorhabens liegt: 
 X  = innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern  
  oder keine Angaben zur Verbreitung der Art in Bayern vorhanden (k.A.) 
 0  = außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern 
 
L: Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens (Lebens
 raum-Grobfilter nach z.B. Feuchtlebensräume, Wälder, Gewässer): 
 X  = vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art voraussichtlich erfüllt  
  oder keine Angaben möglich (k.A.) 
 0  = nicht vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art mit Sicherheit nicht 
  erfüllt 
E: Wirkungsempfindlichkeit der Art: 
 X  = gegeben, oder nicht auszuschließen, dass Verbotstatbestände ausgelöst wer
  den können 
 0  = projektspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausge
  gangen werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden kön-
  nen (i.d.R. nur weitverbreitete, ungefährdete Arten) 
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Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "0" bewertet wurde, sind zunächst als 
nicht-relevant identifiziert und können von einer weiteren detaillierten Prüfung aus-
geschlossen werden.  

Alle übrigen Arten sind als relevant identifiziert; für sie ist die Prüfung mit Schritt 2 
fortzusetzen. 

Schritt 2: Bestandsaufnahme 

NW: Art im Wirkraum durch Bestandserfassung nachgewiesen 
X  = ja 
0  = nein 
 

PO: potenzielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsgebiet möglich, d. h. ein Vor-
kommen ist nicht sicher auszuschließen und aufgrund der Lebensraumausstattung 
des Gebietes und der Verbreitung der Art in Bayern nicht unwahrscheinlich 
X  = ja 
0  = nein 

 

Auf Grund der Ergebnisse der Bestandsaufnahme sind die Ergebnisse der in der 
Relevanzprüfung (Schritt 1) vorgenommenen Abschichtung nochmals auf Plausi-
bilität zu überprüfen.  

Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "X" bewertet wurde, werden der wei-
teren saP (s. Anlage 1, Mustervorlage) zugrunde gelegt. 

Für alle übrigen Arten ist dagegen eine weitergehende Bearbeitung in der saP ent-
behrlich. 



 

ANUVA Landschaftsplanung GbR, Nürnberg 22 

Abbruch- und Neubauvorhaben Straßäckerweg 1, Fürth - Stadeln 

Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 

10.07.2013 

 

Weitere Abkürzungen: 
RLB: Rote Liste Bayern:  

  für Tiere: BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ (2003) 

0 Ausgestorben oder verschollen 
1 Vom Aussterben bedroht 
2 Stark gefährdet 
3 Gefährdet 
G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
R Extrem seltene Arten oder Arten mit geografischen Rest-

riktionen 
D Daten defizitär 
V Arten der Vorwarnliste 
x nicht aufgeführt 
- Ungefährdet 
nb Nicht berücksichtigt (Neufunde) 

  für Gefäßpflanzen: Scheuerer & Ahlmer (2003) 

00 ausgestorben 
0 verschollen 
1 vom Aussterben bedroht 
2 stark gefährdet 
3 gefährdet 
RR äußerst selten (potenziell sehr gefährdet) (= R*) 
R sehr selten (potenziell gefährdet) 
V Vorwarnstufe 
D Daten mangelhaft 
- ungefährdet 

 

RLD: Rote Liste Deutschland (Kategorien wie RLB für Tiere):  

 für Wirbeltiere: Bundesamt für Naturschutz (2009)1 

 für Schmetterlinge und Weichtiere: BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2011)2 

 für die übrigen wirbellose Tiere: Bundesamt für Naturschutz (1998) 

 für Gefäßpflanzen: KORNECK ET AL. (1996) 

sg: streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

                                                
1 Bundesamt für Naturschutz (2009, Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. 
Band 1: Wirbeltiere. - Naturschutz und Biologische Vielfalt 70(1). Bonn - Bad Godesberg 
2 BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2011, Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutsch-
lands. Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). - Naturschutz und Biologische Vielfalt 70(3). Bonn - Bad Godesberg 
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A Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Tierarten: 

V L E NW PO  Art Art RLB RLD sg 

      Fledermäuse     

X 0     Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 3 2 x 

X X 0    Braunes Langohr Plecotus auritus - V x 

X 0     Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 3 G x 

X 0     Fransenfledermaus Myotis nattereri 3 - x 

0      Graues Langohr Plecotus austriacus 3 2 x 

X 0     Große Bartfledermaus Myotis brandtii 2 V x 

0      Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum 1 1 x 

X X 0    Großer Abendsegler Nyctalus noctula 3 V x 

X 0     Großes Mausohr Myotis myotis V V x 

X 0     Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus - V x 

0      Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros 1 1 x 

X 0     Kleinabendsegler Nyctalus leisleri 2 D x 

X 0     Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 2 2 x 

X X 0    Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus D D x 

X 0     Nordfledermaus Eptesicus nilssonii 3 G x 

0      Nymphenfledermaus Myotis alcathoe x 1 x 

X 0     Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 3 - x 

X X 0    Wasserfledermaus Myotis daubentonii - - x 

0      Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii D - x 

0      Wimperfledermaus Myotis emarginatus 2 2 x 

X 0     Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus 2 D x 

X X X  X  Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus - - x 

      Säugetiere ohne Fledermäuse    

0      Baumschläfer Dryomys nitedula R R x 

X 0     Biber Castor fiber - V x 

0      Birkenmaus Sicista betulina G 1 x 

0      Feldhamster Cricetus cricetus 2 1 x 

0      Fischotter Lutra lutra 1 3 x 

X 0     Haselmaus Muscardinus avellanarius - G x 

0      Luchs Lynx lynx 1 2 x 

0      Wildkatze Felis silvestris 1 3 x 
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V L E NW PO  Art Art RLB RLD sg 

      Kriechtiere     

0      Äskulapnatter Zamenis longissimus 1 2 x 

0      Europ. Sumpfschildkröte Emys orbicularis 1 1 x 

0      Mauereidechse Podarcis muralis 1 V x 

X 0     Schlingnatter Coronella austriaca 2 3 x 

0      Östliche Smaragdeidechse Lacerta viridis 1 1 x 

X X X 0   Zauneidechse Lacerta agilis V V x 

      Lurche     

0      Alpensalamander Salamandra atra - - x 

0      Geburtshelferkröte Alytes obstetricans 1 3 x 

X 0     Gelbbauchunke Bombina variegata 2 2 x 

X 0     Kammmolch Triturus cristatus 2 V x 

X 0     Kleiner Wasserfrosch Pelophylax lessonae D G x 

X 0     Knoblauchkröte Pelobates fuscus 2 3 x 

X 0     Kreuzkröte Bufo calamita 2 V x 

X 0     Laubfrosch Hyla arborea 2 3 x 

0      Moorfrosch Rana arvalis 1 3 x 

0      Springfrosch Rana dalmatina 3 - x 

0      Wechselkröte Pseudepidalea viridis 1 3 x 

      Fische     

0      Donaukaulbarsch Gymnocephalus baloni D - x 

      Libellen     

X 0     Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes G G x 

X 0     Östliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons 1 1 x 

0      Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis 1 1 x 

X 0     Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis 1 2 x 

X 0     Grüne Keiljungfer Ophiogomphus cecilia  2 2 x 

0      Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca (S. braueri) 2 2 x 

      Käfer     

0      Großer Eichenbock Cerambyx cerdo 1 1 x 

0      Schwarzer Grubenlaufkäfer Carabus nodulosus 1 1 x 

0      Scharlach-Plattkäfer Cucujus cinnaberinus R 1 x 

0      Breitrand Dytiscus latissimus 1 1 x 

X 0     Eremit Osmoderma eremita 2 2 x 

0      Alpenbock Rosalia alpina 2 2 x 

      Tagfalter     
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V L E NW PO  Art Art RLB RLD sg 

0      Wald-Wiesenvögelchen Coenonympha hero 2 2 x 

0      Moor-Wiesenvögelchen Coenonympha oedippus 0 1 x 

0      Kleiner Maivogel  Euphydryas maturna 1 1 x 

0      Quendel-Ameisenbläuling  Maculinea arion 3 3 x 

X 0     Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

Maculinea nausithous 3 V x 

X 0     Heller Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

Maculinea teleius  2 2 x 

0      Gelbringfalter Lopinga achine 2 2 x 

0      Flussampfer-Dukatenfalter Lycaena dispar - 3 x 

0      Blauschillernder Feuerfalter Lycaena helle 1 2 x 

0      Apollo Parnassius apollo 2 2 x 

0      Schwarzer Apollo Parnassius mnemosyne 2 2 x 

      Nachtfalter     

0      Heckenwollafter Eriogaster catax 1 1 x 

0      Haarstrangwurzeleule Gortyna borelii 1 1 x 

0      Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina V - x 

      Schnecken     

0      Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus 1 1 x 

0      Gebänderte Kahnschnecke Theodoxus transversalis 1 1 x 

      Muscheln     

X 0     Bachmuschel, Gemeine 
Flussmuschel 

Unio crassus 1 1 x 

 

 

Gefäßpflanzen: 
V L E NW PO   Art  Art RLB RLD sg 

0      Lilienblättrige Becherglocke Adenophora liliifolia 1 1 x 

0      Kriechender Sellerie Apium repens 2 1 x 

0      Braungrüner Streifenfarn Asplenium adulterinum 2 2 x 

0      Dicke Trespe Bromus grossus 1 1 x 

0      Herzlöffel Caldesia parnassifolia 1 1 x 

X 0     Europäischer Frauenschuh Cypripedium calceolus 3 3 x 

0      Böhmischer Fransenenzian Gentianella bohemica 1 1 x 

0      Sumpf-Siegwurz Gladiolus palustris 2 2 x 

0      Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides 1 2 x 

0      Liegendes Büchsenkraut Lindernia procumbens 2 2 x 
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V L E NW PO   Art  Art RLB RLD sg 

0      Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii 2 2 x 

0      Froschkraut Luronium natans 0 2 x 

0      Bodensee-Vergissmeinnicht Myosotis rehsteineri 1 1 x 

0      Finger-Küchenschelle Pulsatilla patens 1 1 x 

0      Sommer-Wendelähre Spiranthes aestivalis 2 2 x 

0      Bayerisches Federgras Stipa pulcherrima ssp. bavarica 1 1 x 

0      Prächtiger Dünnfarn Trichomanes speciosum R - x 

 

 

B Vögel 

Nachgewiesene Brutvogelarten in Bayern (1950 bis 2008) ohne Gefangenschaftsflüchtlinge, Neo-
zoen, Vermehrungsgäste und Irrgäste 

V L E NW PO  Art Art RLB RLD sg 

0      Alpenbraunelle Prunella collaris R R - 

0      Alpendohle Pyrrhocorax graculus - R - 

0      Alpenschneehuhn Lagopus mutus 2 R - 

X X 0    Amsel*) Turdus merula - - - 

0      Auerhuhn Tetrao urogallus 1 1 x 

X X 0    Bachstelze*) Motacilla alba - - - 

0      Bartmeise Panurus biarmicus - - - 

X 0     Baumfalke Falco subbuteo V 3 x 

X 0     Baumpieper Anthus trivialis 3 V - 

X 0     Bekassine Gallinago gallinago 1 1 x 

0      Berglaubsänger Phylloscopus bonelli - - x 

0      Bergpieper Anthus spinoletta - - - 

X 0     Beutelmeise Remiz pendulinus 3 - - 

0      Bienenfresser Merops apiaster 2 - x 

X 0     Birkenzeisig Carduelis flammea  - - - 

0      Birkhuhn Tetrao tetrix 1 2 x 

X 0     Blässhuhn*) Fulica atra - - - 

X 0     Blaukehlchen Luscinia svecica V V x 

X X X X   Blaumeise*) Parus caeruleus - - - 

X 0     Bluthänfling  Carduelis cannabina 3 V - 

X 0     Brachpieper Anthus campestris 1 1 x 

0      Brandgans Tadorna tadorna R - - 

X 0     Braunkehlchen Saxicola rubetra 2 3 - 

X 0     Buchfink*) Fringilla coelebs - - - 
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V L E NW PO  Art Art RLB RLD sg 

X X 0    Buntspecht*) Dendrocopos major - - - 

X 0     Dohle Corvus monedula V - - 

X 0     Dorngrasmücke Sylvia communis - - - 

0      Dreizehenspecht Picoides tridactylus 2 2 x 

X 0     Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus 2 V x 

X X 0    Eichelhäher*) Garrulus glandarius - - - 

X 0     Eiderente*) Somateria mollissima R - - 

X 0     Eisvogel Alcedo atthis V - x 

X X 0    Elster*) Pica pica - - - 

X 0     Erlenzeisig Carduelis spinus - - - 

X 0     Jagdfasan*) Phasianus colchicus - - - 

X 0     Feldlerche Alauda arvensis 3 3 - 

X 0     Feldschwirl Locustella naevia V - - 

X 0     Feldsperling Passer montanus V V - 

0      Felsenschwalbe Ptyonoprogne rupestris 2 R x 

X 0     Fichtenkreuzschnabel*) Loxia curvirostra - - - 

0      Fischadler Pandion haliaetus 2 3 x 

X 0     Fitis*) Phylloscopus trochilus - - - 

X 0     Flussregenpfeifer Charadrius dubius 3 - x 

0      Flussseeschwalbe Sterna hirundo 1 2 x 

X 0     Flussuferläufer Actitis hypoleucos 1 2 x 

X 0     Gänsesäger Mergus merganser 2 2 - 

X X 0    Gartenbaumläufer*) Certhia brachydactyla - - - 

X X 0    Gartengrasmücke*) Sylvia borin - - - 

X 0     Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 3 - - 

X 0     Gebirgsstelze*) Motacilla cinerea - - - 

X 0     Gelbspötter Hippolais icterina - - - 

X 0     Gimpel*) Pyrrhula pyrrhula - - - 

X X 0    Girlitz*) Serinus serinus - - - 

X 0     Goldammer Emberiza citrinella V - - 

0      Grauammer Miliaria calandra 1 3 x 

X 0     Graugans Anser anser - - - 

X 0     Graureiher Ardea cinerea V - - 

X 0     Grauschnäpper*) Muscicapa striata - - - 

X 0     Grauspecht Picus canus 3 2 x 

0      Großer Brachvogel Numenius arquata 1 1 x 

X X 0    Grünfink*) Carduelis chloris - - - 

X 0     Grünspecht Picus viridis V - x 
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X 0     Habicht Accipiter gentilis 3 - x 

0      Habichtskauz Strix uralensis 2 R x 

X 0     Halsbandschnäpper Ficedula albicollis V 3 x 

0      Haselhuhn Bonasa bonasia V 2 - 

0      Haubenlerche Galerida cristata 1 1 x 

X 0     Haubenmeise*) Parus cristatus - - - 

X 0     Haubentaucher Podiceps cristatus - - - 

X X X  X  Hausrotschwanz*) Phoenicurus ochruros - - - 

X X X X   Haussperling*) Passer domesticus - V - 

X X 0    Heckenbraunelle*) Prunella modularis - - - 

X 0     Heidelerche Lullula arborea 1 V x 

X 0     Höckerschwan Cygnus olor - - - 

X 0     Hohltaube Columba oenas V - - 

X 0     Kanadagans Branta canadensis - - - 

0      Karmingimpel Carpodacus erythrinus 2 - x 

X 0     Kernbeißer*) Coccothraustes coccothraustes - - - 

X 0     Kiebitz Vanellus vanellus 2 2 x 

X X 0    Klappergrasmücke Sylvia curruca V - - 

X X 0    Kleiber*) Sitta europaea - - - 

X 0     Kleinspecht Dendrocopos minor V V - 

0      Knäkente Anas querquedula 1 2 x 

X X X  X  Kohlmeise*) Parus major - - - 

X 0     Kolbenente Netta rufina 3 - - 

X 0     Kolkrabe Corvus corax - - - 

X 0     Kormoran Phalacrocorax carbo V - - 

0      Kranich Grus grus - - x 

0      Krickente Anas crecca 2 3 - 

X 0     Kuckuck Cuculus canorus V V - 

X 0     Lachmöwe Larus ridibundus - - - 

X 0     Löffelente Anas clypeata 3 3 - 

0      Mauerläufer Tichodroma muraria R R - 

X X 0    Mauersegler Apus apus V - - 

X X 0    Mäusebussard Buteo buteo - - x 

X X 0    Mehlschwalbe Delichon urbicum V V - 

X 0     Misteldrossel*) Turdus viscivorus - - - 

0      Mittelmeermöwe Larus michahellis 2 - - 

X 0     Mittelspecht Dendrocopos medius V - x 

X X 0    Mönchsgrasmücke*) Sylvia atricapilla - - - 
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0      Moorente     

X 0     Nachtigall Luscinia megarhynchos - - - 

X 0     Nachtreiher Nycticorax nycticorax 1 1 x 

X 0     Neuntöter Lanius collurio - - - 

0      Ortolan Emberiza hortulana 2 3 x 

X 0     Pirol Oriolus oriolus V V - 

x 0     Purpurreiher Ardea purpurea 1 R x 

X X 0    Rabenkrähe*) Corvus corone - - - 

X 0     Raubwürger Lanius excubitor 1 2 x 

X X 0    Rauchschwalbe Hirundo rustica V V - 

X 0     Raufußkauz Aegolius funereus V - x 

X 0     Rebhuhn Perdix perdix 3 2 - 

X 0     Reiherente*) Aythya fuligula - - - 

0      Ringdrossel Turdus torquatus V - - 

X 0     Ringeltaube*) Columba palumbus - - - 

X 0     Rohrammer*) Emberiza schoeniclus - - - 

x 0     Rohrdommel Botaurus stellaris 1 2 x 

x 0     Rohrschwirl Locustella luscinioides 3 - x 

x 0     Rohrweihe Circus aeruginosus 3 - x 

0      Rostgans Tadorna ferruginea - -  

X X 0    Rotkehlchen*) Erithacus rubecula - - - 

X 0     Rotmilan Milvus milvus 2 - x 

0      Rotschenkel Tringa totanus 1 V x 

0      Saatkrähe Corvus frugilegus V - - 

0      Schellente Bucephala clangula 2 - - 

x 0     Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus 1 V x 

0      Schlagschwirl Locustella fluviatilis 3 - - 

x 0     Schleiereule Tyto alba 2 - x 

x 0     Schnatterente Anas strepera 3 - - 

0      Schneesperling  Montifringilla nivalis R R - 

X 0     Schwanzmeise*) Aegithalos caudatus - - - 

x 0     Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis 1 - x 

0      Schwarzkehlchen Saxicola torquata 3 V - 

0      Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus 2 - - 

0      Schwarzmilan Milvus migrans 3 - x 

X 0     Schwarzspecht Dryocopus martius V - x 

0      Schwarzstorch Ciconia nigra 3 - x 

0      Seeadler Haliaetus albicilla - -  
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0      Seidenreiher Egretta garzetta - - x 

X X 0    Singdrossel*) Turdus philomelos - - - 

X 0     Sommergoldhähnchen*) Regulus ignicapillus - - - 

X X 0    Sperber Accipiter nisus - - x 

0      Sperbergrasmücke Sylvia nisoria 1 - x 

x 0     Sperlingskauz Glaucidium passerinum V - x 

X X 0    Star*) Sturnus vulgaris - - - 

0      Steinadler Aquila chrysaetos 2 2 x 

0      Steinhuhn Alectoris graeca 0 0 x 

0      Steinkauz Athene noctua 1 2 x 

0      Steinrötel Monzicola saxatilis  1 x 

X 0     Steinschmätzer Oenanthe oenanthe 1 1 - 

0      Stelzenläufer*) Himantopus himantopus - - x 

X X 0    Stieglitz*) Carduelis carduelis - - - 

X 0     Stockente*) Anas platyrhynchos - - - 

X X X X   Straßentaube*) Columba livia f. domestica - - - 

0      Sturmmöwe Larus canus 2 - - 

X 0     Sumpfmeise*) Parus palustris - - - 

0      Sumpfohreule Asio flammeus    

X 0     Sumpfrohrsänger*) Acrocephalus palustris - - - 

x 0     Tafelente Aythya ferina - - - 

0      Tannenhäher*) Nucifraga caryocatactes - - - 

X 0     Tannenmeise*) Parus ater - - - 

X 0     Teichhuhn Gallinula chloropus V V x 

X 0     Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus - - - 

X 0     Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca - - - 

0      Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana 1 1 x 

X X 0    Türkentaube*) Streptopelia decaocto - - - 

X X 0    Turmfalke Falco tinnunculus - - x 

X 0     Turteltaube Streptopelia turtur V 3 x 

0      Uferschnepfe Limosa limosa 1 1 x 

x 0     Uferschwalbe Riparia riparia V - x 

x 0     Uhu Bubo bubo 3 - x 

X 0     Wacholderdrossel*) Turdus pilaris - - - 

X 0     Wachtel Coturnix coturnix V - - 

x 0     Wachtelkönig Crex crex 1 2 x 

X 0     Waldbaumläufer*) Certhia familiaris - - - 

X 0     Waldkauz Strix aluco - - x 
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X 0     Waldlaubsänger*) Phylloscopus sibilatrix - - - 

X 0     Waldohreule Asio otus V - x 

X 0     Waldschnepfe Scolopax rusticola V V - 

X 0     Waldwasserläufer Tringa ochropus 2 - x 

X X 0    Wanderfalke Falco peregrinus 3 - x 

X 0     Wasseramsel Cinclus cinclus - - - 

x 0     Wasserralle Rallus aquaticus 2 V - 

X 0     Weidenmeise*) Parus montanus - - - 

0      Weißrückenspecht Dendrocopos leucotus 2 2 x 

X 0     Weißstorch Ciconia ciconia 3 3 x 

X 0     Wendehals Jynx torquilla 3 2 x 

X 0     Wespenbussard Pernis apivorus 3 V x 

0      Wiedehopf Upupa epops 1 2 x 

0      Wiesenpieper Anthus pratensis V V - 

X 0     Wiesenschafstelze Motacilla flava 3 - - 

0      Wiesenweihe Circus pygargus 1 2 x 

X 0     Wintergoldhähnchen*) Regulus regulus - - - 

X 0     Zaunkönig*) Troglodytes troglodytes - - - 

X 0     Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 1 3 x 

X X 0    Zilpzalp*) Phylloscopus collybita - - - 

0      Zippammer Emberiza cia 1 1 x 

0      Zitronengirlitz Carduelis citrinella  V 3 x 

x 0     Zwergdommel Ixobrychus minutus 1 1 x 

0      Zwergohreule Otus scops 0 - x 

x 0     Zwergschnäpper Ficedula parva 2 - x 

X 0     Zwergtaucher*) Tachybaptus ruficollis - - - 

*)  weit verbreitete Arten („Allerweltsarten“), bei denen regelmäßig davon auszugehen 
ist, dass durch Vorhaben keine populationsbezogene Verschlechterung des Erhaltungszu-
standes erfolgt. Vgl. Abschnitt "Relevanzprüfung" der Internet-Arbeitshilfe zur speziellen ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung bei der Vorhabenszulassung des Bayerischen Landesamtes 
für Umwelt 

Regelmäßige Gastvögel im Gebiet 
(nach) 

Liste muss projektbezogen und orientiert am Entwurf eines landesweiten 
Ruhezonenkonzept (s. Anhang) aufgestellt werden 
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Anhang: 
Gebiete mit internationaler (Ramsar), nationaler (AEWA) und landesweiter (BY) Bedeutung für die 
wichtigsten Wasservogelarten in Bayern nach Daten der Internationalen Wasservogelzählung. (Tabel-
le nur für den internen Gebrauch, nicht zitierfähig).  
Artnennung erfolgte nur in der jeweils höchsten Kategorie. Nicht berücksichtigt sind maximale Rast-
bestände, die zwischen den Zählterminen auftreten können. 
 
* = unvollständige Datenlage bzw. nicht alle Zählungen durchgeführt 

  

Gebiet Internationale Bedeu-
tung 

Nationale Bedeutung Landesweite Bedeutung 

Ismaninger Teichgebiet Kolbenente, Löffelente, 
Schnatterente 

Bläßhuhn Gänsesäger, Haubentaucher, Hö-
ckerschwan, Kormoran, Krickente, 
Pfeifente, Reiherente, Schellente, 
Stockente, Tafelente 

Chiemsee   Bläßhuhn, Kolbenente, 
Reiherente, Schellente, 
Tafelente 

Haubentaucher, Höckerschwan, 
Kormoran, Krickente, Löffelente, 
Schnatterente, Stockente 

Ammersee   Haubentaucher, Kormo-
ran, Reiherente, 
Schellente, Tafelente 

Bläßhuhn, Gänsesäger, Kolbenente, 
Löffelente, Stockente 

Donau: km 2246-2405 *   Bläßhuhn, Höcker-
schwan, Kormoran, 
Reiherente, Schellente 

Gänsesäger, Zwergtaucher, Kricken-
te, Stockente, Tafelente 

Starnberger See *   Bläßhuhn, Haubentau-
cher, Kolbenente, 
Reiherente, Tafelente,   

Höckerschwan, Kormoran, Schellen-
te 

Bodensee Bayern *   Bläßhuhn, Hauben-
taucher, Reiherente 

Höckerschwan, Schellente, Tafelen-
te 

Main: Grenze Ufr,/Ofr,- Kitzin-
gen/Hohenfeld * 

  Kormoran, Tafelente Bläßhuhn, Gänsesäger, Haubentau-
cher, Höckerschwan, Reiherente, 
Stockente 

Altmühlsee   Kormoran, Löffelente Gänsesäger, Haubentaucher, Krick-
ente 

Inn: Stausee Egglfing-Obernberg   Krickente, Schnat-
terente 

Kormoran, Pfeifente, Schellente, 
Stockente 

Lechstau Feldheim   Krickente, Schnat-
terente 

Kormoran, Tafelente 

Isar: Stausee Eching   Krickente, Schnat-
terente 

Höckerschwan 

Inn: Stausee Ering-Frauenstein   Schnatterente Höckerschwan, Kormoran, Kricken-
te, Pfeifente, Stockente 

Main: Kitzingen/Hohenfeld-
Rothenfels * 

  Kormoran Bläßhuhn, Gänsesäger, Reiherente, 
Stockente, Tafelente 

Donau: Bertoldsheimer Stausee   Schnatterente Krickente, Pfeifente, Schellente 
Isar: Stausee Moosburg   Schnatterente Bläßhuhn, Löffelente, Pfeifente 
Waginger See mit Umgebung *   Haubentaucher Bläßhuhn, Tafelente 
Zellsee *   Schnatterente   
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Gebiet Internationale Bedeu-
tung 

Nationale Bedeutung Landesweite Bedeutung 

Main: Rothenfels-Staustufe Main-
flingen * 

    Bläßhuhn, Gänsesäger, Haubentau-
cher, Höckerschwan, Kormoran, 
Reiherente, Stockente, Tafelente 

Rötelseeweiher u, angrenz, Regen-
fluß 

    Gänsesäger, Kormoran, Krickente, 
Schnatterente 

Inn: Unterer Inn - Salzachmündung 
(gesamte OÖ Salzach) 

    Krickente, Schellente, Schnat-
terente, Stockente 

Brombachsee     Gänsesäger, Haubentaucher, 
Kormoran 

Kahler Baggerseen      Haubentaucher, Kormoran, Tafelen-
te 

Mittelfränkisches Weihergebiet: Gr, 
+ Kl, Bischofsweiher 

    Haubentaucher, Löffelente, Tafelen-
te 

Rothsee     Gänsesäger, Haubentaucher, 
Kormoran 

Inn: Stauraum KW Braunau     Kormoran, Krickente, Schnatterente 
Kochelsee     Bläßhuhn, Haubentaucher, Tafelente 
Wöhrder Stausee *     Höckerschwan, Stockente, Tafelente 
Altmaingebiet/Baggerseengebiet 
Sennfeld-Hirschfeld 

    Haubentaucher, Kormoran 

Bamberg Hafen: Hallstadt - 
Staffelbach * 

    Kormoran, Tafelente 

Inn: Stauraum KW Ingling,       Höckerschwan, Kormoran 
Oberegger Günzstausee     Gänsesäger, Krickente 
Staffelsee     Haubentaucher 
Baggerseen Feldmoching     Bläßhuhn 
Inn: Stausee Schärding-Neuhaus     Höckerschwan 
Isar: Stausee Altheim     Tafelente 
Kellmünzer Stausee *     Tafelente 
Lechstau Lechbruck *     Bläßhuhn 
Oberlindach - Simetshof - 
Gottesgab 

    Tafelente 

Tegernsee     Haubentaucher 
Forggensee *     Haubentaucher 
Illerstaustufe VI: Kardorf *     Krickente 
Illerstaustufe VII: Maria Steinbach *     Krickente 
Illerstaustufe VIII: Frönenbach - 
Rothenstein * 

    Kormoran 

Inn: Stauraum Perach - Stammham     Krickente 
Isar: Stausee Dingolfing     Kormoran 
Lechstau 19 östl, Schwabstade *     Höckerschwan 
Lechstau Prem *     Höckerschwan 
Riegsee - Froschhauser Weiher     Haubentaucher 
Schlosspark Nymphenburg mit Ost-
Rondell * 

    Höckerschwan 

Vilsstausee     Gänsesäger 
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